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Abkürzungen  

AGIN Arbeitsgruppe Invasive Neobiota 

ALN Amt für Landschaft und Natur 

AltlV Altlastenverordnung 

ARE Amt für Raumentwicklung 

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft 

BZ Betriebszustand 

CSCF Centre Suisse de la Cartographie de la Faune 

DTV Durchschnittlicher Tagesverkehr 

EN Stark gefährdet (Endangered) 

EP Empfangspunkt 

ES Empfindlichkeitsstufe 

FALS Fachstelle Lärmschutz 

FFF Fruchtfolgeflächen 

Fz Fahrzeug 

GBRT Gesamtbruttoregistertonnen 

GSchG Gewässerschutzgesetz 

GSchV Gewässerschutzverordnung 

HBEFA Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs 

HVS Hauptverkehrsstrasse 

IGW Immissionsgrenzwert 

IVS Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz 

KbS Kataster der belasteten Standorte 

kW Kilowatt 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LKW Lastwagen 

LN Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Lr Beurteilungspegel 

LRV Luftreinhalte-Verordnung 

LSV Lärmschutz-Verordnung 

LV Landschaftsverbindung 

LwA Schallleistungspegel 

MaLV Maschinenlärmverordnung 

NEK Nutzungseignungsklasse 

NIS Nichtionisierende Strahlung 

NISV Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung 

NNF Naturnahe Fläche 

NOx Stickoxide 

NSV Naturschutzverein 

OMEN Orte mit empfindlicher Nutzung 

PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

PBG Planungs- und Baugesetz 

PBV Prüfperimeter für Bodenverschiebung 
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PM10 Particulate Matter < 10 µm (Feinstaub) 

PW Personenwagen 

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn 

RWU Regionalplanung Winterthur und Umgebung 

SBB Schweizerische Bundesbahnen 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

StFV Störfallverordnung 

TBA Tiefbauamt 

USG Umweltschutzgesetz 

UVB Umweltverträglichkeitsbericht 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPV Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

VBBo Verordnung über Belastungen des Bodens 

VLE Verordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen 

VU Verletzlich ( 

VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 

WaG Waldgesetz 

ZEB Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur 
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1.  Einleitung 

1.1  Ausgangslage 

Die Unternehmung plant auf den Gebieten "Rodig", "Schoren" und "Chäsen" bei Ta-

gelswangen in der Gemeinde Lindau einen Kiesabbau. Diese Kiesvorkommen sind im 

kantonalen Richtplan (Teilrevision 20151) als neues Materialgewinnungsgebiet mit der 

Nummer 17, Lindau, Tagelswangen, aufgeführt. Der Richtplaneintrag umfasst eine 

Fläche von 26 ha mit einem geschätzten Abbauvolumen von rund 4 Mio. m3. Für das 

Vorhaben ist ein kantonaler Gestaltungsplan erforderlich. 

 

1.2  Grundlagen 

[1] Privatrechtlicher Vertrag zwischen Kies AG, Postfach, 8494 Bauma einerseits und 

Gemeinde Lindau vertreten durch den Gemeinderat sowie Stadt Illnau-Effretikon 

vertreten durch den Stadtrat andererseits. Auszug aus dem Protokoll des Ge-

meinderates vom 16.04.2014 

[2] Geplante Kiesabbaugebiet in Tagelswangen / Genehmigung privatrechtlicher 

Vertrag mit Firma Kies AG. Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates, Ge-

meinde Lindau, Sitzung vom 16.04.2014 

[3] Startsitzung mit kantonalen Fachstellen vom 01.12.2015 (Protokoll Nr. 06_2015, 

Basler & Hofmann AG) 

[4] Diverse Sitzungen mit der Kies AG, den Gemeinden Lindau (17.09.2015), Illnau-

Effretikon (29.09.2015) und Bassersdorf (13.10.2015) sowie der Fachstelle Natur-

schutz des Kantons Zürich 

[5] Grundwasserpumpwert Baltenswil ZH. Nitrat-Pilotprojekt. Ergebnisse der hydro-

geologischen Untersuchungen 1994-1997. Baudirektion Kanton Zürich. AWEL. Dr. 

Heinrich Jäckli AG, 13.08.1998 

[6] Gewässerschutzprojekt Baltenswil. Info BLW/BAFU 10.11.2015. R. Gämperle, 

Boden, Düngung & Biodiversität 

[7] E-Mail von Hanspeter Reifler, Kreisforstmeister, Abt. Wald, Forstkreis 4, Amt für 

Landschaft und Natur. 08.01.2015, 09./10.08.2016, 10.02.2017 

[8] Projekt Kiesgruben Tagelswangen, UVB Voruntersuchung Vegetation. Auftragge-

ber: Kies AG, FBB Unternehmen. Fornat AG, 31.10.2016 

[9] Projekt Kiesgruben Tagelswangen, UVB Voruntersuchung Reptilien. Auftraggeber: 

Kies AG, FBB Unternehmen. Fornat AG, 20.10.2016 

[10] Auszug aus Umweltverträglichkeitsbericht (Hauptuntersuchung). HGV-Anschluss 

Zürich-Winterthur, Überwerfung Hürlistein, Auflagenprojekt. SBB, 27.03.2009 

[11] Auszug aus Umweltverträglichkeitsbericht (UVB). ZEB, Hürlistein 4. Gleis und 

Effretikon Nordkopf. SBB, 29.04.2011 

[12] Auszug aus Umweltverträglichkeitsbericht (Hauptuntersuchung). ZEB Hürlistein – 

Effretikon 4. Gleis und Effretikon Nordkopf, Auflagenprojekt. SBB, 29.04.2011 

[13] Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) Begrünung / Bepflanzung. ZEB, Hür-

listein-Effretikon, 4. Gleis und Effretikon Nordkopf. Ausführung. SBB, Plan Nr. 

90512-D6.1, 27.05.2013 
  

                                                        
1 5298, Antrag des Regierungsrates vom 29.06.2016. 

Vorhaben 

Allgemein 
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[14] Landschaftspflegerischer Begleitplan. HGV-Anschluss Zürich-Winterthur, Über-

werfung Hürlistein. Ausführung. Beilage 1 zum Umweltverträglichkeitsbericht (HU). 

SBB, 20.02.2012 

[15] Sitzung mit SBB, Karin Glaser, 08.04.2016 

[16] Sitzung mit Fachstelle Naturschutz vom 06.01.2016 (Protokoll Nr. 01_2016, Basler 

& Hofmann AG) 

[17] Landschaftsverbindung Nr. 28 Bassersdorf/Lindau, Vorstudie, Version 1.1. B+S 

AG (unveröffentlicht) zur kantonsinternen Verwendung. August 2014 

 

[18] Kiesabbaugebiet Tagelswangen, Beschrieb Erschliessung. Aktennotiz, Basler & 

Hofmann AG, 28.10.2013 

[19] Erschliessung Kiesabbaugebiet Tagelswangen / Sanierung S-1. Aktennotiz, Bas-

ler & Hofmann AG, 18.11.2013 

[20] Kiesabbaugebiet Tagelswangen – Verkehrstechnisches Gutachten. B_4259.000, 

Basler & Hofmann AG, 13.01.2014 

[21] Kiesabbaugebiet Tagelswangen, Erschliessungskonzept – Orientierung des Ge-

meinderates von Lindau. B_4259.000, Basler & Hofmann AG, 20.02.2014 

[22] Kiesabbaugebiet Tagelswangen – Strassen-Erschliessung. B_5651.120, Basler & 

Hofmann AG, 26.06.2017 

 

[23] Kiesabbau Tagelswangen, Anschlussgleisanlage. Bauprojekt Technischer Bericht. 

5651.100-01, Basler & Hofmann AG, 26.06.2017 

 

1.3  Verfahren / UVP-Pflicht 

Materialgewinnungsgebiete mit einem abbaubaren Gesamtvolumen von mehr als 

300'000 m3 unterliegen gemäss Ziff. 80.3 des Anhangs der Verordnung über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVPV) der UVP-Pflicht. Grundlage der UVP bildet der 

Umweltverträglichkeitsbericht (UVB), der Auskunft über die Umweltauswirkungen des 

Vorhabens und die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt gibt. 

 

Massgebliches Verfahren für die Durchführung der UVP ist die Gestaltungsplanfestset-

zung der Baudirektion (§ 44 a PBG). Federführend ist das Amt für Raumentwicklung 

(ARE). 

 

Der UVB wird als abschliessende Voruntersuchung nach Art. 10b Abs. 3 des Um-

weltschutzgesetzes (USG) erstellt. 

 

1.4  Raumplanerische Aspekte 

Im kantonalen Richtplan (Teilrevision 2015, 5298 Antrag des Regierungsrates vom 29. 

Juni 2016) ist das Kiesabbaugebiet Lindau, Tagelswangen als Materialgewinnungsge-

biet Nr. 17 festgesetzt (Fläche ca. 26 ha, Abbauvolumen ca. 4.0 Mio. m3). Als Bedin-

gungen sind im kantonalen Richtplan folgende Punkte aufgeführt: 

_ Strassenerschliessung via Siedlungsgebiet ausschliessen, 

_ Bahnanteil von 80% für den Abbau vorsehen, 

_ Betrieb des Nordteils des Abbaugebiets auf 12 Jahre beschränken. 

 
  

Erschliessung Strasse 

Bahnanschluss 

UVP-Pflicht 

Massgebliches Verfahren 

UVB 

Materialgewinnung Nr. 17, 
Lindau, Tagelswangen 
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Im Projekt wird mit einer Abbaufläche von rund 35 ha gerechnet und von einem mögli-

chen Abbauvolumen von 7.5 Mio. m3 ausgegangen. An der Sitzung vom 01.12.2015 

mit den kantonalen Fachstellen [3] wurde diese Abweichung zum Richtplantext disku-

tiert. Die Planer wiesen darauf hin, dass die Fläche des Richtplantexts nicht mit jener 

der Richtplankarte übereinstimmt.  

Die Abweichung des Abbauvolumens zum Richtplantext lässt sich folgendermassen 

begründen: 

_ Es wird mit einer Abbaufläche von ca. 35 ha gerechnet. 

_ Es wird mit einem maximal möglichen Aushub innerhalb des zulässigen Gebiets (bis 

2 m über den höchsten Grundwasserspiegel, Böschungen 1:2 oder 1:1, Mehrauffül-

lungen) gerechnet. 

_ Beim Abbauvolumen von 4 Mio. m3, welches im Richtplantext erwähnt ist, handelt es 

sich um reinen Kies, ohne Fremdmaterial. 

 

Die kantonalen Fachstellen sowie die Vertreter der Gemeinden zeigten sich an der 

Sitzung vom 01.12.2015 [3] mit den im Projekt dargestellten Abbauflächen und -

mengen einverstanden. Sie wurden daher der weiteren Projektierung zugrunde gelegt. 

 

Die Regionalplanung Winterthur und Umgebung (RWU) sowie die Gemeinde Lindau 

erhoben nach verschiedenen Verhandlungsrunden Anspruch darauf, klare Rahmenbe-

dingungen für den Kiesabbau bereits auf Ebene des Richtplans verbindlich festzuhal-

ten. Der Kanton wies dieses Ansinnen zurück und schlug vor, dass Gemeinde und 

Unternehmer in Verhandlungen treten sollten, um eine privatrechtliche Regelung zu 

erzielen. 

Nachfolgend sind die wichtigsten Bedingungen für den Kiesabbau, welche im privat-

rechtlichen Vertrag zwischen der Unternehmung und der Gemeinde Lindau beschlos-

sen wurden [1] und welche auf gewisse Umweltaspekte Einfluss haben, aufgeführt: 

 

Zeitdauer/Etappierung 

_ Etappierung des Kiesabbaus: Beginn auf der Südseite der Autobahn und Abschluss 

vor Beginn des Kiesabbau auf der Nordseite 

_ Betrieb der Abbaugebiet auf der Südseite höchstens 16 Jahre 

_ Betrieb der Abbaugebiet auf der Nordseite höchstens 10 Jahre 

_ Abbaurichtung bei den Abbaugebieten "Chäsen" und "Schoren" von West nach Ost 

_ Kiesabbau und Wiederauffüllung ist begrenzt auf 4 ha offene Fläche 

 

Transport 

_ Abtransport des Kieses zu 80% per Bahn 

_ Erschliessung der Südgruben über Vogelsang / Bietenholzstrasse, Effretikon 

_ Erschliessung der Nordgrube via "Seuchenrank" / Zürcherstrasse, Tagelswangen 

_ Keine Erschliessung via Siedlungsgebiet  

 

Siedlungsabstand 

_ Der Abstand von der Grubenkante bis zum Siedlungsgebiet muss überall und jeder-

zeit mindestens 250 m betragen. 

_ Im Nordteil ist ein Schutzwall mit einer 2 m hohen Hecke vorzusehen. 

  

Privatrechtlicher Vertrag zwischen 

der Gemeinde Lindau und der 
Unternehmung 
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Die Autobahn A1 sowie die Bahnlinie Dietlikon/Bassersdorf – Hürlistein – Effretikon 

befinden sich im Konsultationsbereich des Chemie-Risikokatasters (vgl. Anhang 2-2). 

Der Konsultationsbereich stellt den Bereich dar, in dem bei einem Störfall einer risikore-

levanten Anlage, in diesem Fall mobile chemische Risiken wie der Transport von ge-

fährlichen Gütern auf Nationalstrassen sowie auf Bahnteilstücken mit Gefahrguttrans-

porten, in der angrenzenden Umgebung ab einer gewissen Dichte der Bevölkerung 

schwere Schäden auftreten können. Es werden Anlagen dargestellt, welche der Stör-

fallverordnung unterstellt sind.  

Die Gefahren, welche aufgrund von Störfällen auf der Nationalstrasse und der Bahnli-

nie für das vorliegende Projekt entstehen könnten, sind vernachlässigbar, da sich wäh-

rend des Kiesabbaus nur sehr wenige Menschen temporär im Konsultationsbereich 

aufhalten (2–3 Mitarbeitende der Unternehmung; allfällige Spaziergänger, Reiter etc., 

welche sich jedoch schon heute temporär im Perimeter aufhalten). 

 

 

2.  Projektbeschreibung 

2.1  Standort und Umgebung 

Das Kiesabbaugebiet Lindau, Tagelswangen liegt auf dem Gebiet der Gemeinde 

Lindau. Die nördliche Erschliessung über den "Seuchenrank" tangiert zudem die Ge-

meinde Bassersdorf, die südliche Erschliessung über Vogelsang die Gemeinde Illnau-

Effretikon. Das Projektareal beinhaltet die Etappen Süd mit den Abbauphasen 1 

("Rodig") und 2 ("Schoren") sowie Nord mit der Abbauphase 3 ("Chäsen"). Vom Abbau 

betroffen sind folgende Parzellen der Gemeinde Lindau: 

_ Etappe Süd, Phase 1 "Rodig" Parzelle Kat.-Nr. 1826 (neu 3319) 

_ Etappe Süd, Phase 2 "Schoren" Parzelle Kat.-Nr. 3310, 3032, 1418, 1419 

_ Etappe Nord, Phase 3 "Chäsen" Parzelle Kat.-Nr. 1813, 1316, 1317, 1326, 

1312 

 

Die beiden Etappen Nord und Süd werden durch die Autobahn A1 voneinander ge-

trennt, die Abbauphasen 1 und 2 der Etappe Süd durch die Bahnstrecke Dietli-

kon/Bassersdorf – Hürlistein – Effretikon. Am Hürlistein werden die beiden doppelspu-

rigen Bahnstrecken von Zürich – Wallisellen – Effretikon und Zürich Flughafen – Effre-

tikon zusammengeführt und verlaufen dreispurig weiter zum Bahnhof Effretikon. Die 

Phase 1 "Rodig" grenzt nördlich im Bereich Überwerfung Hürlistein an die Bahnlinie an. 

Südlich wird sie vom Wangenerwald begrenzt. Die Phase 2 "Schoren" liegt zwischen 

der Autobahn A1 und der Bahnlinie. Die Etappe Nord mit der dritten Abbauphase 

"Chäsen" befindet sich zwischen der nordöstlich liegenden Ortschaft Tagelswangen 

und dem westlich angrenzenden Wald Dürrholz.  

 
  

Konsultationsbereiche Strasse / 

Bahn 

Standort 
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Abbildung 1: Übersichtsplan inkl. Anschlussgleisanlage 

 

Wie in den Zonenplänen in Anhang 2-1 dargestellt, liegen die Abbauetappen Süd und 

Nord in der kantonalen Landwirtschaftszone (L, ES III). Die Zufahrten für die LKW zum 

Abbaugebiet2 sowie der Standort des Bahnverlads befinden sich grösstenteils in Wald-

gebieten. Die nächstgelegenen Wohnzonen (ES II) der Gemeinde Lindau zur Etappe 

Süd (Phase 2 "Schoren") und zur Etappe Nord (Phase 3 "Chäsen") befinden sich in der 

vertraglich vereinbarten Entfernung von 250 m.  

 

Für das Projekt wird ein kantonaler Gestaltungsplan erarbeitet.  

 

2.2  Anschlussgleisanlage 

Eine detaillierte Beschreibung des Bauprojekts der Anschlussgleisanlage ist dem 

Technischen Bericht [23] zu entnehmen. Ein Situationsplan sowie die dazugehörigen 

Schnitte sind in Anhang 2-3 ersichtlich. 

 

Die Unternehmung hat sich vertraglich verpflichtet [1], mindestens 80% des abgebau-

ten Kieses per Bahn abzutransportieren. Aus diesem Grund ist der Bau einer neuen 

Verladeanlage mit Anschlussgleisen nötig. Die Anlage wird zwischen dem Bahnhof 

Effretikon und der Gleisüberwerfung Hürlistein, südlich des bestehenden Bahntrassees 

auf dem Gebiet der Gemeinde Lindau erstellt (vgl. Abbildung 1). Dies ermöglicht es, 

den beladenen Zügen in den von der SBB zur Verfügung gestellten Zeitfenstern und 

auf den bestellten Trassen von Effretikon nach Hinwil zur Entladestelle in Bäretswil zu 

fahren. 

Es ist vorgesehen, die Anschlussgleisanlage während ca. 26 Jahren, also während des 

gesamten Kiesabbaus zu betreiben. Nach der Betriebsphase wird die Anlage rückge-

baut. 

 

Die Anschlussgleisanlage ist in zwei Abschnitte gegliedert: 

_ einen elektrifizierten Abschnitt mit 2 Anschlussgleisen à je ca. 370 m Länge ab Wei-

che 100 (Gleis 25). Gleis 1 ist das nördliche, Gleis 2 das südliche Anschlussgleis; 

_ einen Verladebereich mit 2 Verladegleisen (ohne Fahrleitung) à je ca. 245 m Länge. 

Um das Rangieren der Zuglokomotiven vor Ende des elektrifizierten Abschnitts zu er-

möglichen, soll in diesem Bereich ein Spurwechsel eingebaut werden. Die Verladeglei-

                                                        
2 Abbaugebiet = Gruben 

Zonierung 

Kantonaler Gestaltungsplan 

Neue Anschlussgleisanlage 

Gleislayout 

Anschlussgleisanlage 



Basler & Hofmann  Kiesabbaugebiet Tagelswangen – Umweltverträglichkeitsbericht  8

     
 

se werden in eine Betonplatte eingebaut und bieten mit einer Länge von ca. 244 m 

Platz für das Abstellen von 19 Bahnwagen. 

 

Der Transport des Kieses vom Abbaugebiet zur Verladeanlage geschieht mittels För-

derbändern, welche mit einer Abdeckung versehen sind. Die Förderbandanlage ist auf 

die Verladeleistung abgestimmt (Transportleistung: 500 t/h, Breite Förderband: 800–

1'000 mm). Es wird zwischen festen Bandanlagen und mobilen Beschickungsbändern 

unterschieden. Die Bandanlage wird auf die jeweiligen Abbaugebiete angepasst.  

 

Bei der Verladeanlage wird der Kies auf ein ca. 215 m langes Zwischenlager mit einem 

Fassungsvermögen von rund 6'000 m3 Kiesmaterial geschüttet. Die Beladung der 

Bahnwagen erfolgt anschliessend mit Radladern über einen 20 m breiten Umschlag-

platz. Pro Zug können 900-950 Tonnen Kiesmaterial abtransportiert werden. Für den 

Abbau der Gebiete "Rodig" und "Schoren" reichen im Durchschnitt 2 Zugsfahrten pro 

Tag nach Bäretswil. Für den Abbau des Gebiets "Chäsen" sind durchschnittlich 4 Zugs-

fahrten für den Abtransport von 80% des Abbaumaterials und 5 Zugsfahrten pro Tag 

für den Abtransport von 100% des Abbaumaterials erforderlich.  

 

Es ist vorgesehen, den gesamten Umschlagplatz aufgrund der hohen Belastungen mit 

einer Betonfahrbahn auszustatten. Der Platz wird mit einem Quergefälle von 1.5% zur 

Mitte hin ausgebildet. In der Mitte wird das Platzabwasser gefasst und über eine 2 m 

breite Entwässerungsschale aus Ortsbeton einem Versickerungsbecken zugeführt. Die 

Beschreibung der Versickerungsanlage findet sich in Kapitel 10 "Entwässerung". 

 

Die Verladeanlage wird über die Wangenerstrasse resp. den Tagelswangerweg er-

schlossen. Am westlichen und östlichen Ende des Platzes wird je eine Zufahrtsrampe 

für LKW ab der bestehenden Strasse erstellt. Die beiden Zufahrten haben eine Breite 

von 5.60 m, zudem ein beidseitiges Bankett von jeweils 0.50 m (vgl. Anhang 2-3). 

 

Entlang der Verladegleise ist auf der nördlichen Seite der Anlage eine 3.80 m hohe und 

250 m lange Wand geplant, welche auf Pfählen im Abstand von rund 5.00 m fundiert 

wird. Sie dient als Lärm- und Sichtschutz für die im Norden liegenden Wohnbauten. 

 

Auf einer Fläche von 200 m2 zwischen der Zufahrtsrampe Ost und dem Materialzwi-

schenlager sind die Platzierung von mobilen Lager- und Bürocontainern sowie zwei 

Parkplätze vorgesehen. 

 

Die gesamte Verladeanlage wird von einem 2 m hohen Zaun umschlossen. Zu-

fahrtstore sind bei den Gleis- und LKW-Zufahrten vorgesehen. 

 

Für den Bau der Verladeanlage werden folgende Materialmengen (fest) benötigt: 

_ Beton: ca. 4'000 m3 

_ Asphaltbelag: ca. 500 m3 

_ Kiessand: ca. 2'500 m3 

_ Gleisschotter: ca. 1'500 m3 

 
  

Materialumschlag 

Verladeanlage 

Schutzwand 

Mobile Lager- und Bürocontainer 

Einzäunung 

Bauphase 
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Hinzu kommen: 

_ 2 x 255 m Gleis einbetoniert 

_ 2 x 360 m Gleis mit Stahlschwellen 

_ 255 m lange Schutzwand (schallschluckend) (Höhe = 3.8 m) 

_ ca. 400 m Einzäunung 

_ ca. 300 m Entwässerungsleitung (HDPE) 

 

2.3  Strassen-Erschliessung 

Die Zu- und Wegfahrt zu den Kiesabbaugebieten hat grundsätzlich gemäss Erschlies-

sungs- und Logistikkonzept [22] zu erfolgen.  

Das Konzept sieht folgende Erschliessung über die Strasse vor: 

_ Zu- und Wegfahrten nur über Staatsstrassen und den nächstgelegenen Autobahn-

anschluss: 

 Erschliessung der beiden südlichen Kiesabbaugebiete "Rodig" und "Schoren" 

stets ab Staatsstrasse S-760 Bietenholzstrasse, i.d.R. über den Autobahnan-

schluss Hegnau (Distanz ca. 5.5 km). 

 Erschliessung des nördlichen Kiesabbaugebiets "Chäsen" stets ab Staatsstrasse 

S-1 Neue Winterthurerstrasse, i.d.R. über den Autobahnanschluss Brüttisellen 

(Distanz ca. 3.5 km). 

_ Im Abbaugebiet führen die Zu- und Wegfahrten sowie die interne Erschliessung über 

bestehende Wege. 

_ Der Ausbau von Einmündungen und Wegabschnitten ist nur punktuell nötig. 

_ Die Erschliessung der Verladeanlage erfolgt über die Wangenerstrasse bzw. den 

Tagelswangerweg. Jeweils am westlichen und östlichen Ende des Verladeplatzes 

werden Zufahrtsrampen für LKW (Breite 5.60 m plus Bankett beidseitig 0.50 m) ab 

der bestehenden Waldstrasse angeordnet. 

 

 
Abbildung 2: Strassenerschliessung  

 
  

Strasse 
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2.4  Verfahren / Prozesse 

In Abbildung 3 sind die Abbaurichtungen sowie die Abbaumengen dargestellt. Bei 

"Rodig" und "Schoren" werden auf einer Fläche von ca. 16 ha rund 3.1 Mio. m3 Kies 

abgebaut. Bei "Chäsen" beträgt die Fläche ca. 18 ha mit einem abbaubaren Kiesvolu-

men von rund 4.4 Mio. m3. 

 

 
Abbildung 3: Abbaurichtung, Abbaufläche und -volumen  

 

Der Abbau des Kieses beginnt auf der Südseite der Autobahn und ist dort abzuschlies-

sen, bevor mit dem Abbau auf der Nordseite begonnen wird. Davon ausgenommen 

sind die Anlageteile, die für den Bahntransport und die Erschliessung zwingend auf der 

Südseite in Betrieb bleiben müssen, sowie die Auffüllungsarbeiten der letzten südlichen 

Teilphase. Die südlichen Kiesabbaugebiete dürfen höchstens 16 Jahre in Betrieb sein, 

gemessen vom ersten Aushub bis zum Abschluss der Wiederauffüllung. Beim Abbau-

gebiet "Rodig" beginnt der Abbau im Osten, beim Abbaugebiet "Schoren" im Westen. 

 

Der Betrieb des nördlichen Kiesabbaugebiets "Chäsen" darf höchstens 10 Jahre betra-

gen, ebenfalls gemessen vom ersten Aushub bis zum Abschluss der Wiederauffüllung. 

Ausgenommen davon ist die Zeitdauer, welche für die Erschliessung des Gebiets be-

nötigt wird. Mit dem Abbau ist im westlichen Teil zu beginnen. 

 

Von den maximal zulässigen Betriebsdauern der Kiesabbaugebiete ausgenommen ist 

die Rekultivierungsphase. Diese kann witterungsbedingt um maximal 2 Jahre verlän-

gert werden. 

 

Für beide Abbauetappen (Süd und Nord) darf eine Teilphase, welcher den Kiesabbau 

sowie die Wiederauffüllung beinhaltet, höchstens 4 ha betragen. 

 

Der Bahntransport des abgebauten Kiesmaterials wird ausführlich im Technischen 

Bericht "Kiesabbaugebiet Tagelswangen, Anschlussgleisanlage" [23] beschrieben. 

 

  

Abbaumengen 

Etappierung Kiesabbau 

Transportkonzept Bahn 
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Da vertraglich vereinbart nur 4 ha des Abbaugebiets offen gehalten werden dürfen, 

bedeutet das, dass die Abbaugebiete kontinuierlich wieder aufgefüllt werden müssen. 

Da eine Anlieferung des benötigten Auffüllmaterials per Bahn kaum realisierbar ist, wird 

das meiste Material per LKW gemäss Erschliessungs- und Logistikkonzept [22] ange-

liefert.  

Eine Anlieferung des Auffüllmaterials per Bahn wäre nur möglich und sinnvoll, wenn 

das Aushub-und Ausbruchmaterial von einer Grossbaustelle mit Bahnanschluss ohne 

Zwischenlager per Bahn nach Tagelswangen transportiert werden könnte. Die Anzahl 

solcher Baustellen ist jedoch sehr limitiert. Zudem müsste die SBB die hierzu notwen-

digen zusätzlichen Transporte und Trassen zur Verfügung stellen. 

 

Die Abbaugebiete werden wie folgt aufgefüllt: 

 
Tabelle 1: Kubaturen Auffüllmaterial 

Abbauetappe / Phase  Total Füllmenge (fest) für Transport 
[m3] gerundet 

Süd / 1 "Rodig"  930'000  

Süd / 2 "Schoren"  2'650'000  

Nord / 3 "Chäsen"  5'000'000  

Total  8'580'000  

 

Für die Wiederauffüllung der Abbaugebiete darf nur unbelastetes Aushub-und Aus-

bruchmaterial gemäss Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfäl-

len (VVEA) verwendet werden. 

 

Die Endgestaltung des Terrains ist in Anhang 2-4 dargestellt. Es sind Überhöhungen 

gegenüber dem Ausgangszustand geplant. Die Neigungen des neuen Terrains betra-

gen zwischen 4 und maximal 18%. Die Endgestaltung des wiederherzustellenden Ter-

rains orientiert sich am umliegenden gewachsenen Terrain und dessen landschaftli-

chem Charakter.  

 

Die technische Durchführung der Rekultivierung der wiederaufgefüllten Abbaugebiete 

erfolgt gemäss der "Richtlinie für Bodenrekultivierungen" der Baudirektion und der 

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich (Mai 2003). Nach der Rekultivierung ist 

als Folgebewirtschaftung in den ersten 3 bis 5 Jahren nur Grünlandnutzung erlaubt. 

Danach kann mit bodenschonendem Ackerbau weitergefahren werden. 

Nach Ende der Wiederauffüllung und Rekultivierung der Abbaugebiete sind die Er-

schliessungsstrassen gemäss dem Ausgangszustand wieder herzustellen. Die An-

schlussgleisanlage wird rückgebaut und die temporär beanspruchten Waldflächen wie-

der aufgeforstet. 

 

2.5  Maschinen und Fahrzeuge 

Innerhalb der Abbaugebiete erfolgt der Transport des Kieses, wie in Kapitel 2.2 er-

wähnt, mittels Förderbändern resp. einer Förderbandanlage. Die Förderbandanlage 

besteht aus stationären und mobilen Beschickungsbändern, welche je nach Abbaupha-

Auffüllung Kiesabbaugebiete 

Endgestaltung 

Nachsorge 

Interner Transport mit Förderbän-

dern 
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se entsprechend angepasst werden können. Eine detaillierte Beschreibung der Förder-

bandanlage findet sich im Technischen Bericht [23]. 

 

Während des Kiesabbaus werden drei dieselbetriebene Maschinen eingesetzt. Das 

Ablösen des Kieses erfolgt mit einem Bagger. Zwei Radlader schütten den Kies auf das 

Förderband. Für den Verlad des Kieses auf die Bahn werden die gleiche zwei Radlader 

eingesetzt. Alle Maschinen sind mit geprüften Partikelfiltersystemen gemäss BAFU-

Filterliste ausgerüstet. 

 

Für die Auffüllung werden ein Dozer und ein Radlader, beide mit geprüften Partikelfil-

tersystemen, eingesetzt. 

 

Für den Transport auf der Strasse kommen moderne Transportfahrzeuge (4- und 5-

Achs-Kipper) mit einem Gesamtgewicht von 32 t bzw. 40 t zum Einsatz (Nutzlast 19.5 t 

bzw. 25 t). Die durchschnittliche Ladekapazität beträgt 23 t. Die gruppeneigenen Fahr-

zeuge entsprechen ausschliesslich der Abgasnorm EURO 6. 

 

Östlich des Abbaugebiets "Rodig" ist optional ein unbefestigter Installationsplatz mit 

Einstellhalle vorgesehen (Fläche ca. 1'500 m2). Die Einstellhalle wäre befestigt und 

hätte eine Fläche von ca. 180 m2 und eine Firsthöhe von rund 6 m. Der Installations-

platz würde bis zum Ende des Kiesabbaus bestehen bleiben. 

 

2.6  Betriebszeiten 

Die Anlage wird werktags von Montag bis Freitag von 07 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 

Uhr betrieben (Normalarbeitszeit). In den Kiesabbaugebieten wird bis 17 Uhr gearbei-

tet. Von 17 bis 19 Uhr wird nur noch Kies in die Bahnwagen verladen. Es sind keine 

Sonn- oder Feiertagsarbeiten vorgesehen. 

 

2.7  Entwässerungskonzept 

Die Entwässerung der Anschlussgleisanlage sowie der Erschliessungsstrassen ist in 

Kapitel 10 "Entwässerung" erläutert. 

 

 

3.  Untersuchungsrahmen 

3.1  Räumliche Abgrenzung 

Der Gestaltungsplanperimeter ist in Anhang 2-4 ersichtlich. Er setzt sich aus drei Teil-

flächen zusammen. Nachfolgend wird der Einfachheit halber nur noch von einem Ge-

staltungsplanperimeter gesprochen. Die Erschliessungsstrassen und Zufahrten sind 

nicht Teil des Gestaltungsplanperimeters. Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters 

liegen die Abbaugebiete "Rodig", "Schoren" und "Chäsen", die Anschlussgleisanlage 

sowie die Zwischenlagerfläche für die Bodendepots. 

 

Der Projektperimeter umfasst den gesamten Gestaltungsplanperimeter, zudem zusätz-

lich alle Erschliessungsstrassen und Zufahrten. 

 

Maschinen für den Abbau 

Maschinen für die Auffüllung 

Fahrzeuge / EURO-Norm 

Installationsplatz und Einstellhalle 

(optional) 

Betriebszeiten 

Gestaltungsplanperimeter 

Projektperimeter 

Abbauperimeter 
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Der Abbauperimeter umfasst die effektiven Kiesabbaugebiete der Etappen Süd und 

Nord mit den Phasen 1 "Rodig", 2 "Schoren" und 3 "Chäsen". 

 

Der Untersuchungsperimeter wird durch die Reichweite der Auswirkungen bzw. Immis-

sionen bestimmt. Die konkrete Abgrenzung wird bei der Behandlung der einzelnen 

Umweltaspekte vorgenommen. 

 

3.2  Zeitliche Abgrenzung 

Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen wird zwischen dem Ist- und Ausgangs-

zustand (Vorbelastung am Standort ohne Projekt), der Bauphase (Bodenabtrag, Rekul-

tivierung, Installationen), der Betriebsphase (während des Kiesabbaus) sowie dem 

Endzustand (nach Abschluss der Rekultivierung der Kiesabbaugebiete) unterschieden. 

Es wird davon ausgegangen, dass der Ausgangszustand dem Ist-Zustand entspricht. 

 

Ist-/Ausgangszustand Vor 2020 Heutiger/künftiger Zustand ohne Projekt 

Bauphase 2020–2021 Erstellung Strassen-Erschliessung und 

Anschlussgleisanlage 

Bodenabtrag 1. Teilphase, danach Boden-

abtrag und Rekultivierung laufend innerhalb 

der Betriebsphasen, Dauer Installationen 

ca. 6 Monate 

Betriebsphase Etappe 

Süd 

2022–2038 Dauer des Kiesabbaus max. 16 Jahre 

Betriebsphase Etappe 

Nord 

2038–2048 Dauer des Kiesabbaus max. 10 Jahre 

Endzustand 2048 Abschluss, Folgebewirtschaftung ca. 3 – 5 

Jahre 

 

 

4.  Relevante Umweltaspekte 

Die folgende Relevanzmatrix stellt die Art und Bedeutung der Umweltauswirkungen in 

den einzelnen Projektphasen dar (vgl. Tabelle 2). 

 

Untersuchungsperimeter 

Betrachtungszustände 

Relevanzmatrix 
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Tabelle 2: Relevanzmatrix 

Umweltbereich  Ist-
/Ausgangszustand 

Bauphase Betriebsphase Endphase 

Luftreinhaltung  X    

Betriebslärm / Baulärm      

Verkehrslärm (Strasse, Eisen-
bahn) 

 X    

Erschütterungen      

Nichtionisierende Strahlung  X    

Grundwasser  X    

Oberflächengewässer und aquati-
sche Ökosysteme 

 X    

Entwässerung  X    

Boden  X   □ 

Altlasten  X □ □  

Abfälle  X    

Störfallvorsorge  X    

Wald  X  □ □ 

Flora, Fauna, Lebensräume  X   □ 

Landschaft und Ortsbild  X   □ 

Kulturdenkmäler / Archäologie  X  □  

Legende: 

X  Wird im UVB dargestellt 

  Irrelevant, keine Auswirkungen 

□  Geringe Auswirkungen; wird im UVB behandelt 

  Relevante Auswirkungen; wird im UVB im Detail behandelt  

 

Bemerkungen zu den nicht relevanten Umweltbereichen 

Es sind keine erschütterungsrelevanten Arbeiten vorgesehen. Die nächstgelegenen 

Immissionsorte befinden sich in mehr als 250 m Entfernung vom Projektperimeter, 

sodass keine Erschütterungseinwirkungen auf Menschen und Bauwerke zu erwarten 

sind. 

 

Ausserhalb des Projektperimeters finden sich folgende NIS-relevante Anlagen: 

_ Eine Mobilfunksendeanlage (interne Kennnummer 61, Typ 2, mittlere Sendeleistung) 

südlich des Waldes "Hermänndli" am Rande der Autobahn A1 (vgl. Anhang 2-4). 

_ Bahnlinie Dietlikon/Bassersdorf – Hürlistein – Effretikon: Die Abbaugebiete 1 und 2 

der Etappe Süd werden durch die Bahnlinie voneinander getrennt. Bei der Bahnlinie 

handelt es sich um eine bestehende, alte Anlage. 

_ Unterwerk der SBB: Dieses wurde auf der Parzelle Kat.-Nr. 3313 (neu) im Zuge des 

Projekts Überwerfung Hürlistein gebaut. Es handelt sich um eine neue Anlage. 

 

Erschütterungen 

Nichtionisierende Strahlung 
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Die Stromversorgung für die Installationen der Anschlussgleisanlage und die Trans-

portbänder erfolgt von der Trafostation beim SBB Unterwerk Hürlistein aus, welche ca. 

500 m westlich der Verladegleise, auf der Nordseite des Bahntrassees unmittelbar 

neben der Überdeckung der A1 liegt. Von der Trafostation aus, wird ein Schutzrohr 

entlang des Bahntrassees und durch die Unterführung Wangenerstrasse zur Verlade-

anlage geführt. Für den Betrieb der Bandanlage (inkl. Nebenanlagen) ist ein Stroman-

schluss mit einer Leistung von ca. 600 kW erforderlich. Zudem erfordert der neue 

Spurwechsel der Anschlussgleise eine neue Weichenheizung, für deren Speisung ein 

neuer Transformator 50 kVA vorgesehen ist. 

 

Innerhalb des Projektperimeters befinden sich keine Orte, an denen sich Personen 

regelmässig während längerer Zeit aufhalten (= Orte mit empfindlicher Nutzung, O-

MEN). Während der Bau- und Betriebsphase werden sich innerhalb des Projektperime-

ters jeweils nur wenige Menschen gleichzeitig aufhalten (2–3 Mitarbeitende der Unter-

nehmung; allfällige Spaziergänger, Reiter etc.). Der Umweltaspekt "nichtionisierende 

Strahlung" ist daher für das Projekt nicht relevant. 

 

Im Projektperimeter finden sich keine öffentlichen Oberflächengewässer. 

 

Hinterbergseelibach 

Ausserhalb des Projektperimeters befindet der "Hinterbergseelibach". Nord-/nordöstlich 

des Flurwegs, welcher randlich des Abbaugebiets 2 "Schoren" liegt, fliesst der Hinter-

bergseelibach von Illnau-Effretikon her kommend eingedolt dem Flurweg entlang Rich-

tung Retentionsfilterbecken (vgl. Anhang 4-1). Es handelt sich dabei um ein öffentli-

ches Gewässer der Klasse 4. Gemäss der Karte "Fischereireviere" des Kantons Zürich 

ist der Bach Teil des Fischereireviers 274 Hinterbergsee bei Effretikon. 

 

Der Raumbedarf für Fliessgewässer gemäss Art. 36a Abs. 1 des Gewässerschutzge-

setzes (GSchG) vom 24.01.1991, der für den Schutz vor Hochwasser und die Gewähr-

leistung der natürlichen Funktionen des Gewässers erforderlich ist, ist bei allen raum-

wirksamen Tätigkeiten zu berücksichtigen. Grundlage für die Festlegung des Raumbe-

darfs bildet die Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28.10.1998. Gemäss Über-

gangsbestimmungen ist, solange der Gewässerraum nicht festgelegt ist, bei Fliessge-

wässern mit einer Gerinnesohle bis 12 Meter Breite ab der Gerinnesohle ein beidseiti-

ger Uferstreifen von jeweils mindestens 8 Meter plus die Breite der bestehenden Ge-

rinnesohle freizuhalten. Der Durchmesser der Dole des Hinterbergseelibachs ist nicht 

bekannt. Gemäss Art. 1 5d Abs. 3 der Verordnung über den Hochwasserschutz und die 

Wasserbaupolizei vom 14.10.1992 beträgt der Gewässerraum bei eingedolten Gewäs-

sern mindestens 11 Meter. 

Der Abstand des eingedolten Hinterbergseelibachs zum Projektperimeter beträgt rund 

8 bis 9 m. Jedoch verläuft parallel zum Bach zwischen Bach und Projektperimeter ein 

Flurweg, welcher den Projektperimeter vom Bach abgrenzt.  

 

Künstlich angelegtes Retentionsfilterbecken Parzelle Kat.-Nr. 2245 (bestehend) 

Ebenfalls ausserhalb des Projektperimeters, auf der Parzelle Kat.-Nr. 2245 der Ge-

meinde Lindau, findet sich ein Retentionsfilterbecken. Es handelt sich gemäss Aussage 

Oberflächengewässer und aqua-
tische Ökosysteme 
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des Büros EWP3 um eine Versickerungsanlage für Meteorwasser mit Einzugsgebiet 

Effretikon. Da das Becken seit längerer Zeit verschlammt und seine eigentliche Funkti-

on beeinträchtigt ist, ist vorgesehen, eine neue Versickerungsanlage im Bereich des 

Abbaugebiets 2 "Schoren" auf der Parzelle Kat.-Nr. 3030 (neu) der Gemeinde Lindau 

zu erstellen. Das alte Becken soll danach vermutlich rückgebaut werden. Das beste-

hende Retentionsfilterbecken auf der Parzelle Kat.-Nr. 2245 ist für das vorliegende 

Projekt nicht relevant.  

 

Neues Retentionsfilterbecken auf der Parzelle Kat.-Nr. 3030 (neu) 

Das geplante Retentionsfilterbecken kommt nordöstlich des Abbaugebiets "Schoren", 

ausserhalb des Gestaltungsplanperimeters, zu liegen. Es wird als Drittprojekt erstellt. 

Wann das Becken gebaut wird, ist noch unklar. Es wird eine 2:1 Böschung entlang des 

Beckens ausgebildet. 

 

Das Projekt Kiesabbaugebiet Tagelswangen hat keinen negativen Einfluss auf die be-

schriebenen Oberflächengewässer.  

 

In der Anlage werden keine Stoffe, Zubereitungen oder Sonderabfälle gelagert, welche 

in den Geltungsbereich der StFV nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a und Anhang 1.1 der Störfall-

verordnung (StFV) fallen. 

 

Der StFV unterstellt ist der Streckenabschnitt der Eisenbahnanlage Winterthur – Effre-

tikon – Hürlistein (Abzw.) – Bassersdorf & Opfikon (Abzw.) – Zürich Oerlikon, welche 

entlang der Abbaugebiete "Schoren" und "Rodig" sowie der Anschlussgleisanlage ver-

läuft. Die Strecke ist nicht Teil des Gestaltungsplanperimeters. Die Anschlussgleisanla-

ge selbst fällt nicht in den Geltungsbereich der StFV nach Art. 1 Abs. 2 Bst. c. 

 

 

5.  Verkehr 

5.1  Erzeugtes Verkehrsaufkommen 

Gemäss privatrechtlichem Vertrag zwischen der Unternehmung und der Gemeinde 

Lindau muss mindestens 80% des Kieses per Bahn abtransportiert werden. Die Unter-

nehmung hat sich vertraglich dazu verpflichtet [1]. Die geplante Anschlussgleisanlage 

wird während ca. 26 Jahren, also während des gesamten Kiesabbaus betrieben. Nach 

der Betriebsphase wird die Anlage wieder rückgebaut (vgl. Kapitel 2.2). 

 

Um den Anteil von Bahntransporten beim Aushub zu vergrössern, will die Baudirektion 

die Bauherren von Grossprojekten als Inhaber des Aushubs über eine Revision des 

PBG in die Pflicht nehmen. Die neue Regelung sieht vor, Bauherren mit Projekten von 

mehr als 25'000 m3 Aushub (fest) zum Bahntransport von Aushub und Gesteinskör-

nung zu verpflichten. Der heutige Bahnanteil für Kies und Aushub im Kanton Zürich 

würde durch die Massnahme auf gegen 35% verdoppelt. Zurzeit läuft ein Vernehmlas-

sungsverfahren zur geplanten Gesetzesrevision. 

 

                                                        
3 Telefonat mit Herrn Frauchiger, EWP Ingenieure, Planer, Geometer, 02.10.2014. 

Störfallvorsorge 

Vorgabe Bahnanteil 
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Inwieweit sich die neue Regelung auf die Anlieferung von Aushub-und Ausbruchmate-

rial zur Kiesabbaugebiet Tagelswangen auswirken wird, lässt sich zum heutigen Zeit-

punkt nicht abschätzen. Als Worst case wird davon ausgegangen, dass das gesamte 

Auffüllmaterial per LKW angeliefert wird. 

 

In der Phase "Chäsen" finden maximal 35% der Kiestransporte auf der Strasse statt. 

Die Kieslieferungen werden mit der Anlieferung von Aushubmaterial kombiniert, sodass 

keine zusätzlichen Fahrten entstehen. Für die restlichen Aushubtransporte wird mit 

einem Leerfahrtenanteil von 50% gerechnet. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass 

der Leerfahrtenanteil mittels geeigneter Disposition auf unter 30% gesenkt werden 

kann (Erfahrungswert Unternehmung). 

 

Aufgrund obiger Randbedingungen sowie der zeitlichen Vorgaben für Kiesabbau und 

Wiederauffüllung ergibt sich folgendes Verkehrsaufkommen auf der Strasse (vgl. Her-

leitung in Anhang 5-1): 

 
Tabelle 3: Verkehrsaufkommen Strasse 

Etappe  LW-Fuhren 
Abbau 
[Fz/Tag] 

LW-Fuhren 
Auffüllung 
[Fz/Tag] 

LW-Fuhren 
total 
[Fz/Tag] 

LW-Fahrten 
hin und retour 
[Fz/Tag] 

DTV 
 
[Fz/Tag] 

1  Rodig + Schoren    -   87   87 174 105 

2  Chäsen  60 195 195 390 235 

Betriebszeit Mo-Fr 07-12/13-19 Uhr an 220 Tagen/Jahr (ohne Feiertage und ohne nasse Tage) 

 

5.2  Verkehrsverteilung 

Die Verteilung des Kiesgrubenverkehrs auf das Strassennetz wird basierend auf Vari-

ante 1 des Erschliessungskonzepts [22][21] wie folgt angenommen: 

_ Erschliessung der südlichen Kiesabbaugebiete "Rodig" und "Schoren": 100% von 

Süden ab Staatsstrasse S-760 Bietenholzstrasse über den Autobahnanschluss 

Hegnau. 

_ Erschliessung des nördlichen Kiesabbaugebiets "Chäsen": 80% von Westen ab 

Staatsstrasse S-1 Neue Winterthurerstrasse über den Autobahnanschluss Brüttisel-

len, 20% von Norden ab Staatsstrasse S-1 Zürcherstrasse / Neue Winterthurerstras-

se. 

 

Abweichende Transportrouten für allfällige Fahrten zu und von Baustellen in der Stadt 

Effretikon bzw. Gemeinde Lindau selbst (Kieslieferung/Aushub) sind zulässig. Es han-

delt sich um vergleichsweise wenige Fahrten, deren Ziel oder Herkunft sich zum heuti-

gen Zeitpunkt nicht voraussagen lässt. Der Einfluss dieser Fahrten auf das Strassen-

netz und damit auf die Luft- und Lärmbelastung ist von untergeordneter Bedeutung. 

 

5.3  Verkehrsbelastungen 

Die Hauptverbindungen zu den Kiesabbaugebieten weisen die in Tabelle 4 angegebe-

nen Verkehrsbelastungen (DTV) auf (Lage der Strassenabschnitte siehe Anhang 5-2). 

Die Zahlen für den Gesamtverkehr stammen aus der Karte Strassenlärm des Kantons 

Zürich. Bis zum Ausgangszustand (ohne Projekt) wird basierend auf der Verkehrsent-

Minimierung Leerfahrten 

Verkehrsaufkommen Strasse 

Verteilung Kiesgrubenverkehr 

Belastung Strassennetz 
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wicklung an der TBA-Zählstelle 908 Tagelswangen4 mit einem jährlichen Verkehrs-

wachstum von 1% gerechnet. Den Zahlen im Ausgangszustand (Z1) wird der durch die 

Kiesabbaugebiet erzeugte Verkehr (Z1+) überlagert. 

 
Tabelle 4: DTV Strassennetz und Mehrverkehr 

Nr. Strasse  DTV Gesamt 
Z0 2016 
[Fz/Tag] 

DTV Gesamt 
Z1 
[Fz/Tag] 

DTV Unter-
nehmung 
Z1+ 
[Fz/Tag] 

Anteil Unter-
nehmung am 
DTV 
[%] 

1-3 Bietenholz-/Hegnauerstrasse  7'695 7'928 105 1.3% 

4-5 Effretikerstrasse  7'771 8'006 105 1.3% 

6 Landenbergstrasse  9'232 9'512 105 1.1% 

7 Zürichstrasse  24'802 29'964 188 0.6% 

8 Zürichstrasse  18'500 22'350 188 0.8% 

9 Zürichstrasse  13'503 16'313 188 1.2% 

10 Neue Winterthurerstrasse  13'503 16'313 188 1.2% 

11-14 Neue Winterthurerstrasse  9'672 11'685 188 1.6% 

15-17 Zürcherstrasse  9'576 11'569   47 0.4% 

18 Zürcherstrasse  10'794 13'040   47 0.4% 

19 Zürcherstrasse  4'016 4'852   47 1.0% 

Z0: Ist-Zustand, Z1: Ausgangszustand (Bezugsjahr: Abschnitte 1-6 2019, Abschnitte 7-19 2035),  
Z1+: Betriebsphase 

 

Der durch den Kiesabbau erzeugte Verkehr erreicht auf dem umliegenden Strassen-

netz Anteile am Gesamt-DTV von maximal 1.6% (Neue Winterthurerstrasse, Tabelle 4). 

 

 

6.  Luftreinhaltung 

6.1  Grundlagen 

Für Kieswerke, Steinbrüche und ähnliche Anlagen (z.B. Materialgewinnung) sind die 

Anforderungen der Mitteilung Nr. 14 zur LRV "Kieswerke, Steinbrüche und ähnliche 

Anlagen" (BAFU, 2003) zu beachten. Die zugehörigen Bauten und Einrichtungen sowie 

die eingesetzten Maschinen und Geräte gelten als stationäre Anlagen. Gemäss kanto-

naler Praxis müssen dieselbetriebene Maschinen und Geräte mit einer Leistung ab  

18 kW und einer Einsatzzeit von mehr als 50 Stunden pro Jahr mit geeigneten Partikel-

filtersystemen ausgerüstet sein. 

 

Der angepasste Massnahmenplan Luftreinhaltung (Teilrevision 2016) des Kantons 

Zürich sieht Massnahmen vor, um die Luftschadstoffemissionen u.a. im Bereich Ver-

kehr zu reduzieren (V3 "Gütertransporte"). Massengütertransporte im Auftrag des Kan-

tons sollen weiterhin mit der Bahn erfolgen. 

  

                                                        
4  Vgl. Strassenverkehrszählung Lindau (ZH0908), Zürcherstrasse (Route Nr. 1) (908), Daten 2015, TBA. 

Anteil Kiesgrubenverkehr am  

Gesamtverkehr maximal 1.6% 

Mitteilung Nr. 14 zur LRV 

Massnahmenplan Luftreinhaltung 
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Als relevante Schadstoffe werden Stickoxide (NOx) und Feinstaub (PM10) betrachtet. 

Deren Emissionen werden abgeschätzt und mit den Gesamtemissionen in der Gemein-

de Lindau verglichen. 

 

Die Emissionen des Strassenverkehrs wurden mit dem "Handbuch Emissionsfaktoren 

des Strassenverkehrs" (HBEFA, Vers. 3.2, BAFU, 2014) berechnet. Es wurden folgen-

de Verkehrssituationen gewählt: 

 

Gebiet: Agglomeration ("Agglo") 4'000 m3 

Strassentyp: HVS 50 / 60 / 80 km/h 

 Erschliessungsstrasse 30 km/h 

Verkehrszustand: Strassennetz flüssig 

 Zufahrt/Kiesabbaugebiete stop+go 

 

Für die Berechnung der Emissionen der Maschinen und Geräte kommen Betreiberan-

gaben (Betriebsstunden) sowie die Non-road-Datenbank des BAFU (2015) zur Anwen-

dung. 

 

Gemäss kantonaler Praxis sind Immissionsberechnungen durchzuführen, sofern die 

von der neuen Anlage erzeugten Emissionen auf einem Strassenabschnitt mehr als 

10% der Gesamtemissionen auf diesem Abschnitt ausmachen. Im vorliegenden Fall 

liegt der neu erzeugte Verkehr auf den Zufahrtsstrecken bei maximal 1.6% des Ge-

samtverkehrs (Neue Winterthurerstrasse, Tabelle 4). Auf Immissionsberechnungen 

konnte folglich verzichtet werden. 

 

6.2  Ist-/Ausgangszustand 

Die Emissionen in der Gemeinde Lindau gehen aus dem Emissionskataster des AWEL 

hervor. Die jährlichen Schadstoffemissionen in Lindau betrugen 2015 ca. 125.7 t NOx 

und 23.2 t PM10 (vgl. Anhang 6-1). Die NOx-Emissionen stammten zu über 80% aus 

dem Verkehr, zu 10% aus industriellen und gewerblichen Prozessen und zu je 4% aus 

Feuerungen sowie Land- und Forstwirtschaft. Hauptquelle von PM10 ist der Verkehr 

(65%), gefolgt von Land- und Forstwirtschaft (14%), (Holz-)Feuerungen (13%) und In-

dustrie (8%). Von den PM10-Emissionen stammten rund drei Viertel aus Abrieb und 

Aufwirbelung und ein Viertel aus Abgasen. 

 

Bis 2020 gehen die Prognosen von einem deutlichen Rückgang der NOx-Emissionen 

auf 95.4 t (-24%), aber nur von einem schwachen Rückgang der PM10-Emissionen auf 

22.2 t (-4%) aus. Bis 2030 wird mit einem weiteren Rückgang der NOx-Emissionen auf 

56.1 t bei nur mehr geringer Abnahme der PM10-Emissionen auf 21.3 t gerechnet. Bei 

PM10 wird die Belastung zunehmend von Abrieb und Aufwirbelung bestimmt, welche 

sich mittelfristig kaum beeinflussen lassen. 

 

Das Gebiet zwischen Baltenswil, Tagelswangen und Effretikon ist durch Luftschad-

stoffimmissionen mässig belastet. Mit Ausnahme der an die Autobahn A1 direkt an-

grenzenden Bereiche sind die LRV-Jahresmittel-Grenzwerte für NO2 (30 μg/m3) und 

PM10  

Relevante Schadstoffe 

Emissionsberechnung 

Immissionsberechnung 

Emissionen Gemeinde Lindau 

Immissionen Gemeinde Lindau 
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(20 μg/m3) bereits heute grösstenteils eingehalten. Diese Situation wird sich in Zukunft 

weiter verbessern. Die Detailkarten in Anhang 6-2 zeigen die Immissionsentwicklung in 

der Gemeinde Lindau im Zeitraum 2015–2030. Ab 2020 (Beginn des Kiesabbaus Etap-

pe Süd) kann davon ausgegangen, dass die LRV-Grenzwerte bis auf Überschreitungen 

in Autobahnnähe im gesamten Untersuchungsperimeter inklusive Zufahrtsstrecken ein-

gehalten sein werden (Abbildung 4). 

 

  
Abbildung 4: NO2-Immissionsbelastung im Raum Baltenswil, Tagelswangen und Effretikon 2020  
(Quelle: GIS ZH) 

 

6.3  Bauphase 

Für den Bau der Verladeanlage inklusive Anschlussgleise und Umschlagplatz sowie die 

Verbreiterungen der Erschliessungsstrassen gilt die Massnahmenstufe B gemäss der 

Baurichtlinie Luft des BAFU (ergänzte Ausgabe, Februar 2016; Erstausgabe 2009): Es 

sind die "Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Minderung der Baustellenemissionen 

vom 1.1.2009, Massnahmenstufe B (Grossbaustellen)" umzusetzen. 

 

 

Lage der Baustelle: Stadt/Agglomeration  

Dauer der Baustelle*: 6 Monate (B wenn > 1 Jahr) 

Fläche: ca. 22'540 m2 (B wenn > 4'000 m2) 

_ Verladeanlage: ca. 22'000 m2  

_ Erschliessungsstrassen: ca. 540 m2  

Kubaturen gesamt (fest): ca. 24'170 m3 (B wenn > 10'000 m3) 

_ Oberboden: ca. 2'310 m3  

_ Unterboden: ca. 13'360 m3  

_ Beton: ca. 4'000 m3  

_ Asphaltbelag: ca. 500 m3  

_ Kiessand: ca. 2'500 m3  

_ Gleisschotter: ca. 1'500 m3  

 

  

Bauarbeiten 
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Der anfallende Bodenaushub wird vor Ort auf Zwischenlagern angelegt oder direkt 

wieder für Rekultivierungen innerhalb des Projekts verwendet, d.h. es finden keine 

Transporte auf dem öffentlichen Strassennetz statt. Die erforderlichen Bautransporte 

beschränken sich auf Materialtransporte (Beton, Asphalt, Oberbaumaterialien) für den 

Bau der Verladeanlage. Für diese Transporte kommen die gruppeneigenen Fahrzeuge 

der Abgasnorm EURO 6 zum Einsatz (siehe Massnahme Lu-6). 

 

6.4  Betriebsphase 

Die Emissionen des Kiesgrubenbetriebs stammen vom Maschineneinsatz an der Ab-

bau- bzw. Auffüllstelle, der Beladung der Bahnwagen mit Radladern sowie dem Ver-

kehr innerhalb und ausserhalb des Kiesabbaugebiets. Letzterer betrifft die Anlieferung 

des Aushub-und Ausbruchmaterials per LKW, während der Abtransport des Kieses zu 

mindestens 80% per Bahn erfolgt (siehe Kapitel 5.1). 

 

Alle in der Kiesabbaugebiet und bei der Verladeanlage eingesetzten dieselbetriebenen 

Maschinen und Geräte sind mit geprüften Partikelfiltersystemen gemäss BAFU-

Filterliste ausgerüstet. 

 

Die Anschlussgleise werden elektrifiziert, damit die Güterwagen mit einer Elektroloko-

motive (voraussichtlich Re 620) direkt bis zur Verladeanlage geführt werden können. 

Auf den Einsatz von Dieselloks für den Bahnbetrieb kann demnach verzichtet werden. 

Damit wird dem Minimierungsgebot für Dieselrussemissionen entsprochen. 

 

Der abgebaute Wandkies ist bei der Entnahme feucht, sodass grundsätzlich mit gerin-

gen Staubemissionen zu rechnen ist. Massnahmen zur Staubbegrenzung bilden die 

Befestigung der Erschliessungsstrassen, eine mobile Reifenwaschanlage im Bereich 

der Grubenausfahrten sowie eine angepasste Fahrgeschwindigkeit auf den Zufahrten 

und innerhalb des Abbaugebiets. Vorgesehen ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

30 km/h, da die Zufahrten ab der Neuen Winterthurerstrasse (Gemeinde Bassersdorf) 

und Vogelsangstrasse (Gemeinde Illnau-Effretikon) zu bzw. von den Abbaugebieten 

mehrheitlich über bestehende Waldstrassen führen. Um die grubeninternen Transporte 

zu minimieren erfolgt der Transport des Kieses mittels Förderbandanlage. Der Um-

schlagplatz der Verladeanlage, der von Radladern befahren wird, wird mit einer Beton-

fahrbahn ausgestattet. 

 

Die Förderbänder für den Transport des Kieses vom Abbaugebiet zur Verladeanlage 

werden elektrisch betrieben. Die Förderbänder und Übergabestellen sind mehrheitlich 

eingehaust.  

 
Durch den Kiesgrubenbetrieb (ohne Abdecken/Rekultivieren) entstehen die in  Tabelle 
5 dargestellten Emissionen (vgl. Berechnung in Anhang 6-3 und 6-4): 

 

Bautransporte 

Emissionsquellen 

Partikelfilter 

Anschlussgleise elektrifiziert 

Staubbegrenzung 

Förderbänder 

Emissionen Kiesgrubenbetrieb 
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Tabelle 5: Emissionen Kiesgrubenbetrieb und Vergleich mit Gesamtemissionen Gemeinde Lindau 

Quelle  Phasen "Rodig" +  
"Schoren" 

Phase "Chäsen" 

  NOx [t/a] PM10 [t/a] NOx [t/a] PM10 [t/a] 

Maschineneinsatz  0.74 0.007 0.33 0.006 

Verkehr innerhalb Kiesabbaugebiet (inkl. 

Zufahrten) 

 0.29 0.012 0.29 0.027 

Verkehr Strassennetz  0.05 0.007 0.05 0.036 

Total  1.08 0.026 0.67 0.069 

Gesamtemissionen Gemeinde Lindau  95.4 22.2 56.1 21.3 

Anteil Kiesabbaugebiet an Gemeindeemissi-

onen 

 1.1% 0.1% 1.2% 0.3% 

Bezugsjahr: Phasen "Rodig" + "Schoren" 2019, Phase "Chäsen" 2035 

 

In den Phasen "Rodig" und "Schoren" (2019–2035) ergeben sich jährliche Emissionen 

von ca. 1.1 t NOx und 0.03 t PM10. In der Phase "Chäsen" (2035–2045) resultieren 

jährliche Emissionen von ca. 0.7 t NOx und 0.07 t PM10. Verglichen mit den Gesam-

temissionen in der Gemeinde Lindau handelt es sich um Anteile von maximal 1.2% 

(NOx) bzw. 0.3% (PM10). 

 

6.5  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Lu-1  Maschinen und Geräte mit Partikelfiltersystemen 
Die eingesetzten dieselbetriebenen Maschinen und Geräte sind mit geprüften Partikelfil-

tersystemen gemäss BAFU-Filterliste ausgerüstet. Es werden ausschliesslich schwefel-
arme Treibstoffe (Schwefelgehalt < 50 ppm) verwendet. 

Lu-2  Geschwindigkeitsbegrenzung 
Die Geschwindigkeit auf den Zufahrten ab Neuer Winterthurerstrasse und Vogelsang-
strasse sowie innerhalb des Abbaugebiets wird auf 30 km/h begrenzt. 

Lu-3  Förderbänder 
Die Förderbänder vom Abbaugebiet zur Verladeanlage sowie die Übergabestellen sind 

mehrheitlich eingehaust; 

Lu-4  Mobile Reifenwaschanlage 
Im Bereich der Grubenausfahrten werden Reifenwaschanlagen installiert. 

Lu-5  Befestigung und Reinigung Umschlagplatz und der Erschliessungsstrassen 
Der Umschlagplatz der Verladeanlage wird mit einer Betonfahrbahn ausgestattet und 
regelmässig gereinigt. Auch die Erschliessungsstrassen werden mittels Asphaltschicht 

befestigt. 

  

Anteil Kiesgrubenbetrieb an den 

Gemeindeemissionen maximal 
1.2% 
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Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Lu-6  Bahntransport 
Der Abtransport von Kies erfolgt zu mindestens 80% per Bahn über die neue Verladean-

lage. Die Anschlussgleise werden elektrifiziert. 

Lu-7  Transportfahrzeuge EURO 6 
Die eingesetzten FBB-eigenen Fahrzeuge entsprechen ausschliesslich der Abgasnorm 
EURO 6. 

Lu-8  Bauphase: Massnahmenstufe B 
Für die Bauphase gelten die Massnahmen der Massnahmenstufe B gemäss Baurichtli-
nie Luft sowie die "Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Minderung der Baustel-

lenemissionen vom 1.1.2009, Massnahmenstufe B (Grossbaustellen)". 

 

6.6  Beurteilung, Fazit 

Die durch die Kiesabbaugebiet Tagelswangen erzeugten Emissionen von NOx und 

PM10 sind im Vergleich zu den Gesamtemissionen in der Gemeinde Lindau von unter-

geordneter Bedeutung. Als Folge davon werden sich die Immissionsbelastungen nicht 

relevant verändern. Die vorgesehenen Massnahmen, insbesondere der Abtransport 

des Kieses per Bahn, entsprechen dem Vorsorgeprinzip. Mit spezifischen Massnahmen 

(Geschwindigkeitsbegrenzung, Förderbänder, Befestigung Umschlagplatz) lassen sich 

übermässige Staubbelastungen der umliegenden Siedlungen und des angrenzenden 

Waldes verhindern. 

 

 

7.  Betriebslärm / Baulärm 

7.1  Grundlagen 

Die geplante Kiesabbaugebiet stellt eine neue ortsfeste Anlage nach Art. 7 LSV dar. 

Die Lärmemissionen müssen so weit begrenzt werden: 

a. als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und 

b. dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht 

überschreiten. 

 

Da die Kiesabbaugebiet am Tag zwischen 07 und 17 Uhr betrieben wird, sind die Ta-

geswerte nach Anhang 6 Ziff. 31 LSV massgebend. Einzelne PW-Fahrten vor 07 Uhr 

durch eigenes Personal der FBB-Gruppe sind lärmmässig nicht relevant. 

 

Gemäss kantonaler Praxis wird der Lärm der Abdeckungs- und Rekultivierungsarbeiten 

als Baulärm beurteilt; der Lärm des Kiesgrubenbetriebs gilt als Betriebslärm (Industrie- 

und Gewerbelärm). 

 

Bei den von Lärm betroffenen Gebieten auf Lindauer Gemeindegebiet handelt es sich 

um Wohnzone W2 östlich des Abbaugebiets "Chäsen" (ES II) sowie diverse Wohnge-

bäude in der Landwirtschaftszone ("Schoren", "Birchhof", ES III). Nördlich des Abbau-

gebiets "Chäsen" befindet sich eine Gewerbezone (ES III). 

 

Neuanlage nach Art. 7 LSV 

Tagesperiode massgebend 

Abgrenzung Baulärm / Betriebs-
lärm 

Empfindlichkeitsstufe 
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Die nächstgelegenen Gebäude in Effretikon befinden sich in der Wohnzone W1.3 öst-

lich des Abbaugebiets "Schoren" (ES II) bzw. südöstlich davon in der Industriezone I8.0 

(ES IV). 

 

Als massgebende Empfangspunkte (EP) wurden die nächstgelegenen lärmempfindli-

chen Gebäude betrachtet. Die Lage der Empfangspunkte ist aus Anhang 7-1 ersicht-

lich. Es handelt sich um folgende Orte: 

 
Tabelle 6: Empfangspunkte Betriebslärm 

Empfangspunkt  Gebäude Zone ES 

EP1  Wangenerstrasse 41  Wohngebäude "Schoren" Landwirtschaftszone III 

EP2  Spiegelhofstrasse 5  Wohngebäude Wohnzone W1.3 II 

EP3  Spiegelhofstrasse 28  Wohngebäude Landwirtschaftszone III 

EP4  Büelstrasse 34  Wohngebäude Wohnzone W2 II 

EP5  Büelächerstrasse 1  Wohngebäude Landwirtschaftszone III 

EP6  Neustadtstrasse 6  Gewerbegebäude mit Wohnnutzung 
(2. OG) 

Gewerbezone G3 III 

EP7  Birchhofstrasse 1  Wohngebäude "Birchhof" Landwirtschaftszone III 

 

7.2  Bauphase 

Die Abdeckungs- und Rekultivierungsarbeiten sowie der Bau der Verladeanlage finden 

tagsüber während der üblichen Arbeitszeiten (07–12 Uhr, 13–17 Uhr) statt. Witterungs-

bedingt werden in Ausnahmefällen die Arbeitszeiten für die Abdeckung und Rekultivie-

rung bis 19 Uhr verlängert. Nach Angaben der Unternehmung werden für Abdecken/ 

Rekultivieren insgesamt 470 Tage à 8 Stunden veranschlagt. Es handelt sich nicht um 

lärmintensive Bauarbeiten. Für die Arbeiten gilt die Massnahmenstufe B gemäss der 

Baulärm-Richtlinie des BAFU (Stand 2011): Maschinen und Geräte entsprechen dem 

anerkannten Stand der Technik. 

Lärmige Bauphase: ca. 470 Tage (B wenn > 1 Jahr) 

Lärmintensive Bauarbeiten: keine 

Empfindlichkeitsstufe: ES II und III 

Arbeitszeit: 07–12 Uhr und 13–17 Uhr 

 

Der anfallende Bodenaushub wird vor Ort auf Zwischenlagern angelegt oder direkt 

wieder für Rekultivierungen innerhalb des Projekt verwendet, d.h. es finden keine 

Transporte auf dem öffentlichen Strassennetz statt. Die erforderlichen Bautransporte 

beschränken sich auf Materialtransporte (Beton, Asphalt, Oberbaumaterialien) für den 

Bau der Verladeanlage. Es gilt die Massnahmenstufe A nach Baulärm-Richtlinie 

(HVS, ES II und III, Ft ≤ 940; siehe Kapitel 8.3). 

 

7.3  Betriebsphase 

Der vom Kiesabbaugebiet ausgehende Lärm setzt sich aus folgenden Lärmquellen 

zusammen: 
  

Empfangspunkte 

Bauarbeiten 

Bautransporte 

Lärmquellen 
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_ Maschineneinsatz an der Abbau- bzw. Auffüllstelle 

_ Beladung der Bahnwagen 

_ Verkehr auf dem Kiesgrubenareal 

_ Parkierung (vernachlässigbar) 

 

Der Kiesgrubenbetrieb findet an 220 Tagen im Jahr von Montag bis Freitag von 07 bis 

12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr statt (kein Betrieb im Winter). Von 17 bis 19 Uhr werden 

nur noch Verladearbeiten bei der Anschlussgleisanlage durchgeführt. 

 

Zum Schutz der umliegenden Wohngebiete werden die kritischen Bereiche durch einen 

Schutzwall ("Chäsen", "Schoren") und eine Schutzwand (Verladeanlage) abgeschirmt. 

Das Wohngebäude "Schoren" wird in der kritischen Abbauphase mit einer aufgesetzten 

Schutzwand zusätzlich geschützt (siehe Massnahme Lä-3). 

 

Anhand der Etappierung wurden die diejenigen Betriebszustände (BZ) definiert, welche 

an den massgebenden Immissionsorten die höchsten Belastungen verursachen. Sind 

die Planungswerte eingehalten, so gilt dies auch für die übrigen Betriebszustände. Ein 

Betriebszustand umfasst die Abbauphase sowie die gleichzeitig laufende Auffüllung der 

vorangegangenen Abbauphase (vgl. Anhang 7-1). Gleichzeitig steht in allen Betriebs-

zuständen die Verladeanlage in Betrieb. 

 
Tabelle 7: Definition massgebende Betriebszustände 

Betriebszustand  Abbau Auffüllung 

BZ1  "Schoren"  Phase 4 Phase 3 

BZ2  "Schoren"  Phase 7/8 Phase 6 

BZ3  "Chäsen"  Phase 12 Phase 11 

BZ4  "Chäsen"  Phase 16/17 Phase 15 

BZ1–BZ4: massgebende Betriebszustände 

 

Die Lärmimmissionen wurden wie folgt berechnet: 

_ Die lärmverursachenden Aktivitäten wurden als Punkt-, Linien- und Flächenquellen 

modelliert. 

_ Bei den Linien- und Flächenquellen wurde die Gesamtschallleistung auf die entspre-

chende Länge bzw. Fläche aufgeteilt. 

_ Die Ausbreitungsrechnung erfolgte mit dem Modell CadnaA unter Anwendung der 

Norm ISO 9613. 

_ Die Hinderniswirkung des Schutzwalls (Höhe = 3 m) und der Schutzwand (Höhe = 

3.8 m) wurde berücksichtigt. 

 

Die Lage der Lärmquellen wurde dabei wie folgt angenommen (siehe Anhang 7-1): 

_ Maschinen für Abbau und Aufgabe Förderband (1 Bagger, 2 Radlader) als Flächen-

quellen auf Kote 491.0 m ü.M. ("Schoren") resp. 491.5 m ü.M. ("Chäsen"); entspricht 

einer mittleren bis hohen Lage. 

_ Maschinen für Bahnverlad (2 Radlader) als Flächenquellen auf Kote 500.8 m ü.M. 

(Kote Umschlagplatz 498.8 m ü.M. + Höhe der Quelle = 2 m). 

Betriebsdauer 

Schutzmassnahmen 

Massgebende Betriebszustände 

Lärmberechnung 

Lage der Lärmquellen 
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_ Maschinen für Auffüllung (1 Dozer, 1 Radlader) als Flächenquellen auf Kote 491.0 m 

ü.M. ("Schoren") resp. 491.5 m ü.M. ("Chäsen"); entspricht einer mittleren bis hohen 

Lage. 

_ Verkehr auf dem Kiesgrubenareal als Linienquellen auf Kote 491.0 m ü.M. ("Scho-

ren") resp. 491.5 m ü.M. ("Chäsen"); entspricht einer mittleren bis hohen Lage. 

_ Verkehr auf den Erschliessungsstrassen/Zufahrten (Höhe variabel). 

 

Bei den verwendeten Schallleistungspegeln (LwA) handelt es sich um Herstelleranga-

ben (vgl. Anhang 6-3). Alle Maschinen erfüllen die Emissionsgrenzwerte gemäss An-

hang 1 der Maschinenlärmverordnung (MaLV). Es wurden folgende Pegelkorrekturen 

nach Anhang 6 LSV berücksichtigt: 

_ K1 Industrie und Gewerbe: 5 dB 

_ K2 Tongehalt: 0 dB 

_ K3 Impulsgehalt: 2 dB 

 

Der arealinterne Verkehr wird mit einem LwA von 105 dB(A) und einer täglichen Dauer 

der Lärmphase von 7 Stunden an 220 Tagen pro Jahr berücksichtigt. Die Pegelkorrek-

turen K1 bis K3 nach Anhang 6 LSV betragen 0 dB. 

 

Die Berechnung der Lärmimmissionen in den massgebenden Betriebszuständen und 

an den massgebenden Empfangspunkten ergibt folgende Beurteilungspegel (vgl. An-

hang 7-2): 

 
Tabelle 8: Lärmimmissionen Betriebslärm Tag 

Empfangspunkt  ES Beurteilungspegel Tag 
Lr in dB(A) 

Planungswert 
Lr in dB(A) 

   BZ1 BZ2 BZ3 BZ4  

EP1  Wangenerstrasse 41  III 60 59 55 55 60 

EP2  Spiegelhofstrasse 5  II 33 53 12 12 55 

EP3  Spiegelhofstrasse 28  III 51 57 12 12 60 

EP4  Büelstrasse 34  II 51 50 49 48 55 

EP5  Büelächerstrasse 1  III 48 27 51 52 60 

EP6  Neustadtstrasse 6  III 12 12 50 54 60 

EP7  Birchhofstrasse 1  III 12 12 52 55 60 

BZ1–BZ4: massgebende Betriebszustände 
Zahlen fett: Beurteilungspegel im Betriebszustand mit der höchsten Lärmbelastung 

 

Die höchsten Lärmimmissionen ergeben sich erwartungsgemäss beim Wohngebäude 

"Schoren" (EP1) in der Abbauphase 4 (BZ1). Als zusätzliche Lärmschutzmassnahme 

wird während dieser Phase auf den Schutzwall eine 2 m hohe Schutzwand aufgesetzt. 

Damit wird der Planungswert der ES III gerade eingehalten. An allen übrigen Immissi-

onsorten werden die Planungswerte deutlich eingehalten.  

Maschineneinsatz 

Verkehr auf dem Deponieareal 

Lärmberechnung 
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7.4  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Lä-1  Maschinen und Geräte entsprechen dem anerkannten Stand der Technik 
Die eingesetzten Maschinen und Geräte entsprechen den zulässigen Schallleistungspe-

geln gemäss Maschinenlärmverordnung (MaLV). 

Lä-2  Abstand zum Siedlungsgebiet 
Das Abbaugebiet (Grubenkante) weist gegenüber dem Siedlungsgebiet überall und 

jederzeit einen minimalen Abstand von 250 m auf. 

Lä-3  Schutzwall / -wand 
_ Am östlichen Rand des Abbaugebiets "Chäsen" Richtung Tagelswangen wird ein 

3 m hoher Schutzwall mit einer 2 m hohen Hecke errichtet. 

_ Am nördlichen Rand des Abbaugebiets "Schoren" um den Landwirtschaftsbetrieb 
"Schoren" wird ein 3 m hoher Schutzwall errichtet. In der Abbauphase 4 wird darauf 

zusätzlich eine 2 m hohe Schutzwand aufgesetzt. 
_ Entlang der Verladeanlage wird auf der nördlichen Seite der Anlage eine 3.8 m hohe 

und 250 m lange Schutzwand errichtet. 

Lä-4  Bauarbeiten: Massnahmenstufe B 
Für die Bauarbeiten gelten die Massnahmen der Massnahmenstufe B gemäss Baulärm-

Richtlinie. Im Vordergrund stehen organisatorische Massnahmen: 
_ Die Arbeitszeit dauert von 07 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, ausnahmsweise bis  

19 Uhr (ohne Sonn- und allg. Feiertage). 
_ Werden Bauarbeiten von 12 bis 13 Uhr oder von 19 bis 07 Uhr oder an Sonn- und 

allgemeinen Feiertagen durchgeführt, wird die Massnahmenstufe von B zu C ver-
schärft. 

 

7.5  Beurteilung, Fazit 

Die vom geplanten Kiesabbaugebiet erzeugten Lärmimmissionen halten die Planungs-

werte für Industrie- und Gewerbelärm an allen Empfangspunkten ein. Der Schutz der 

umliegenden Wohngebiete wird durch den minimalen Siedlungsabstand von 250 m 

sowie durch Schutzmassnahmen in Form eines Schutzwalls ("Chäsen", "Schoren") und 

einer Schutzwand (Verladeanlage) gewährleistet. 

 

 

8.  Verkehrslärm 

8.1  Grundlagen 

Der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen darf nicht dazu füh-

ren, dass: 

a. durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte 

überschritten werden oder 

b. durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahr-

nehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden.5 

 

Darüber hinaus werden die Lärmimmissionen des Verkehrs von und zur Kiesabbauge-

biet im Sinne von Art. 7 LSV (Neuanlage) beurteilt. Führen die von der Anlage allein 

erzeugten Lärmimmissionen zu einer Überschreitung der Planungswerte, so ist dies 

                                                        
5  Eine Erhöhung des Beurteilungspegels bis zu 1 dB(A) gilt als nicht wahrnehmbar. 

Mehrbeanspruchung von Ver-

kehrsanlagen nach  
Art. 9 LSV 

Neuanlage nach Art. 7 LSV 
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gemäss Praxis der FALS ein Hinweis darauf, dass weitergehende (emissionsbegren-

zende) Massnahmen angezeigt sind. 

 

Da der Verkehr von und zur Kiesabbaugebiet am Tag zwischen 07 und 17 Uhr stattfin-

det, sind die Tageswerte nach Anhang 3 Ziff. 32 LSV (06–22 Uhr) massgebend. 

 

Eine Ausnahme bildet der Zugsverkehr mit einer von 8 Zugsfahrten vor 06 Uhr. 

 

Die Lärmbelastung durch den Strassenverkehr wurde entlang der nördlichen und südli-

chen Erschliessung untersucht. Betrachtet wurden die Strassenabschnitte bis und mit 

den nächstgelegenen Ortschaften (vgl. Anhang 5-2). Die Verkehrs- und Emissionsda-

ten stammen aus der Karte Strassenlärm des Kantons Zürich. 

 

Die Verkehrs- und Emissionsdaten des Eisenbahnverkehrs stammen aus dem Emissi-

onsplan 2015 (Stand 2014). 

 

Ab 2020 dürfen in der Schweiz keine lärmigen Güterwagen mehr verkehren. Der Bun-

desrat hat mit der Revision der Verordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen 

(VLE) die Details dazu geregelt; u.a. hat er den verbindlichen Emissionsgrenzwert für 

bestehende Güterwagen festgelegt. Damit sind Güterwagen mit lärmverursachenden 

Graugussbrems-Sohlen ab 2020 faktisch verboten. 

 

Seit 2005 hat die SBB ihre Güter- und Dienstwagen in den eigenen Unterhaltswerkstät-

ten auf lärmarme Verbundstoff-Bremssohlen (K-Sohlen) umgebaut. Der Umbau der pri-

vaten Güterwagen im Inland wurde 2016 abgeschlossen.6 Somit werden ab Beginn der 

Betriebsphase (2019) sämtliche im Einsatz stehenden Güterwagen mit K-Sohlen aus-

gerüstet sein. 

 

8.2  Ist-/Ausgangszustand 

Gemäss der kantonalen Karte "Lärmübersicht für Bauvorhaben" werden die IGW heute 

entlang der beiden Hauptverbindungen Neue Winterthurerstrasse (S-1) und Bietenholz-

strasse (S-760) bei exponierten Gebäuden bzw. Räumen mit lärmempfindlicher Nut-

zung überschritten. 

 

Entlang der Transportstrecke von der geplanten Anschlussgleisanlage über Effretikon, 

Wetzikon und Hinwil zum Anschlussgleis der Unternehmung in Bäretswil sind die IGW 

mit Ausnahme des hoch frequentierten Abschnitts zwischen der Abzweigung Hürlistein 

und dem Bahnhof Effretikon eingehalten. Dem Standbericht über die Lärmsanierung 

der Eisenbahnen (BAV, 2015) kann entnommen werden, dass die bauliche Lärmsanie-

rung in den Gemeinden Lindau, Illnau-Effretikon und Wetzikon abgeschlossen ist. Die 

Gemeinden Fehraltorf, Pfäffikon und Hinwil sind keine Massnahmengemeinden, wäh-

rend die Bearbeitung in der Gemeinde Bäretswil noch ausstehend ist. 

 
  

                                                        
6  Vgl. Lärmsanierung der Eisenbahnen, Standbericht 2015, BAV. 

Tagesperiode massgebend 

1 Zugsfahrt in der Nacht 

Strassenlärm-Emissionen 

Emissionsplan 2015 

Sanierung Güterwagen 

Strassenverkehrslärm 

Eisenbahnlärm 
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8.3  Bauphase 

Der anfallende Bodenaushub wird vor Ort auf Zwischenlagern angelegt oder direkt 

wieder für Rekultivierungen innerhalb des Projekts wiederverwendet, d.h. es finden 

keine Transporte auf dem öffentlichen Strassennetz statt. Die erforderlichen Bautrans-

porte beschränken sich auf Materialtransporte (Beton, Asphalt, Oberbaumaterialien) für 

den Bau der Verladeanlage. Es gilt die Massnahmenstufe A gemäss der Baulärm-

Richtlinie des BAFU (Stand 2011): Transportfahrzeuge entsprechen der Normalausrüs-

tung. 

Strassenkategorie: HVS 

Empfindlichkeitsstufe: ES II und III 

Anzahl Bautransporte (Bt): ca. 1'700 LW-Fahrten* 

Totale Bauzeit (T): 24 Wochen 

Zusätzlicher Verkehr (Ft): 71 LW-Fahrten/Woche (A wenn Ft ≤ 940) 
* Gesamtkubatur Schüttgüter/Beton (ohne Boden): 8'500 m3 fest (vgl. Kapitel 6.3),  Lademenge 10 m3 fest; 

Hin- und Rückfahrten (Leerfahrtenanteil 50%). 

 

Für die Transporte auf der Strasse kommen die gruppeneigenen Fahrzeuge zum Ein-

satz. Diese entsprechen den erhöhten Anforderungen der Massnahmenstufe B (siehe 

Massnahme Lä-5). 

 

8.4  Betriebsphase 

8.4.1  Strassenverkehrslärm 

Durch den Mehrverkehr in der Betriebsphase ergeben sich Lärmzunahmen entlang der 

Zufahrtsstrecken von maximal 0.7 dB(A). Diese liegen durchwegs im nicht wahrnehm-

baren Bereich (vgl. Anhang 8-1). Die höchsten Zunahmen betreffen die Neue Winter-

thurerstrasse im Bereich der Ortschaft Baltenswil. 

 

Die Lärmimmissionen durch den Verkehr von und zur Kiesabbaugebiet allein liegen bei 

allen Strassenabschnitten an denen sich lärmempfindliche Gebäude befinden unterhalb 

des jeweiligen Planungswertes (vgl. Anhang 8-1). Die nächstgelegenen lärmempfindli-

chen Gebäude der ES II entlang der nördlichen Erschliessung (Kiesabbaugebiet 

"Chäsen") zwischen "Seuchenrank" und Autobahnanschluss Brüttisellen befinden sich 

am Holzacherweg in Baltenswil (Wohnzone W2L) in mindestens 15 m Abstand von der 

Strassenachse. Der Planungswert tags von 55 dB(A) wird eingehalten. Die anschlies-

sende Strecke bis zum Anschluss Brüttisellen tangiert Zonen der ES III. Der entspre-

chende Planungswert von 60 dB(A) wird deutlich eingehalten. 

 

Das Gleiche gilt für die südliche Erschliessung (Kiesabbaugebiete "Rodig" und "Scho-

ren"). Zwischen Vogelsang und Anschluss Hegnau werden Zonen der ES III tangiert. 

Die nächstgelegenen lärmempfindlichen Gebäude befinden sich in mindestens 7 m 

Abstand von der Strassenachse, womit der Planungswert von 60 dB(A) auch hier deut-

lich eingehalten wird. 

 
  

Bautransporte 

Mehrbeanspruchung Strassen-
netz 

Strassenverkehrslärm durch 
Kiesabbaugebiet allein 
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8.4.2  Eisenbahnlärm 

Für den Bahntransport zwischen der Verladeanlage und dem Kieswerk Bäretswil wer-

den zwei Zugskompositionen eingesetzt, welche je zweimal am Tag zu festgelegten 

Zeiten verkehren. Für den Abbau des Gebiets "Chäsen" sind durchschnittlich 4 Zugs-

fahrten für den Abtransport von 80% des Abbaumaterials und 5 Zugsfahrten pro Tag 

für den Abtransport von 100% des Abbaumaterials erforderlich. Für den Abbau der 

Gebiete "Rodig" und "Schoren" genügen durchschnittlich 2 Zugsfahrten pro Tag. Die 

Lärmzunahmen liegen mit Ausnahme der Strecken Wetzikon – Hinwil (tags) und Hinwil 

– Bäretswil (tags und nachts) im nicht wahrnehmbaren Bereich (vgl. Anhang 8-2). An 

diesen Strecken (wie auch entlang der übrigen Transportstrecke) sind die IGW sowohl 

im Ausgangs- als auch im Betriebszustand eingehalten. Zwischen der Abzweigung 

Hürlistein und dem Bahnhof Effretikon ergeben sich keine projektbedingten Verände-

rungen. 

 

Die Lärmemissionen (Beurteilungs-Emissionspegel Lr,e) durch die Bahntransporte von 

der Kiesabbaugebiet nach Bäretswil allein liegen deutlich unterhalb der Planungswerte 

der ES III und sogar der ES II (vgl. Anhang 8-2). 

 

8.5  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Lä-5  Transportfahrzeuge entsprechen dem anerkannten Stand der Technik 
Die eingesetzten FBB-eigenen Fahrzeuge entsprechen dem anerkannten Stand der 

Technik (EURO 6). 

Lä-6  Transportrouten Strasse 
Die Zu- und Wegfahrt zur Kiesabbaugebiet darf nur über Staatsstrassen und den 

nächstgelegenen Autobahnanschluss erfolgen, d.h.: 
_ Erschliessung der südlichen Kiesabbaugebiete "Rodig" und "Schoren" stets ab Staats-

strasse S-760 Bietenholzstrasse, i.d.R. über den Autobahnanschluss Hegnau. 
_ Erschliessung des nördlichen Kiesabbaugebiets "Chäsen" stets ab Staatsstrasse S-1 

Neue Winterthurerstrasse, i.d.R. über den Autobahnanschluss Brüttisellen. 
Durchfahrten durch Effretikon (ganzes Stadtgebiet exkl. "Vogelsang" und Bietenholz) 

und Lindau (exkl. Zürcherstrasse/Winterthurerstrasse) sind nicht gestattet. Die angren-
zenden Wohngebiete sind zu schonen. 

Lä-7  Instruktion Personal / Chauffeure 
Das FBB-eigene Personal wird angewiesen, die vorgeschriebenen Transportrouten 

einzuhalten. Chauffeure anderer Unternehmen werden mit Informationstafeln an den 
Toren über die Routen informiert. 

Lä-8  Bahntransport 
Siehe Massnahme Lu-5. 

Lä-9  Bautransporte: Massnahmenstufe A 
Für die Bautransporte gelten die Massnahmen der Massnahmenstufe A gemäss Bau-

lärm-Richtlinie. Die gruppeneigenen Fahrzeuge entsprechen den erhöhten Anforderun-
gen der Massnahmenstufe B. 

 
  

Mehrbeanspruchung Eisenbahn-
netz 

Eisenbahnlärm durch Kiesabbau-
gebiet allein 
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8.6  Beurteilung, Fazit 

Die Mehrbeanspruchung des Strassen- und Eisenbahnnetzes führt weder zu neuen 

Überschreitungen der IGW noch zu wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen. Die 

Anforderungen von Art. 9 LSV sowie die Anforderungen an Neuanlagen nach Art. 7 

LSV werden erfüllt. 

 

 

9.  Grundwasser 

9.1  Grundlagen 

Bei den nachfolgend aufgeführten Erläuterungen zum Umweltaspekt Grundwasser 

handelt es sich um eine Zusammenfassung des Berichts "Grundwasserverhältnisse, 

Vorschlag Abbaukoten" vom 01.06.2016 der Firma Dr. von Moos AG, welcher dem 

UVB als Anhang 9-1 beigelegt ist. 

 

9.2  Ist-/Ausgangszustand 

Ende 2014 wurden durch die Fa. Dr. von Moos fünf Sondierbohrungen (B1/14 bis 

B5/14) durchgeführt. Die Bohrungen durchfuhren Verwitterungsschutt, lokal Niederter-

rassenschotter sowie Moräne und Aathalschotter, bevor sie im Fels der Oberen Süss-

wassermolasse endeten.  

Der Molassefels wurde in einer Tiefe von rund 31 bis 40 m angetroffen; d.h. in den 

Gebieten "Rodig" und "Chäsen" liegt die Felsoberfläche auf einer Kote von rund 462 m 

ü.M., während diese im Gebiet "Schoren" gegen Osten auf ca. Kote 468 m ü.M. an-

steigt. Der Molassefels bildet den Grundwasserstauer. Der Fels wird im Bereich der 

Abbaugebiete von rund 20 bis 28 m mächtigen Aathalschottern bedeckt. Das zum Ab-

bau vorgesehene Kiesvorkommen besteht aus sandigem Kies mit Steinen, dessen 

Matrix mit Calcit zementiert ist (nagelfluhartig) und erfahrungsgemäss auch moränenar-

tige Zwischenschichten enthalten kann. Die Oberkante der Schotter liegt etwa auf Kote 

481 bis 490 m ü.M.; im Bereich der Autobahn / SBB-Querung stehen die Aathalschotter 

an der Oberfläche an. Über den Aathalschottern folgt im überwiegenden Teil der Ab-

baugebiete eine rund 5 bis 10 m mächtige Moräne. Die geringmächtige Deckschicht 

wird von Niederterrassenschotter und/oder Verwitterungsschutt gebildet. 

 

Der Grundwasserspiegel wurde zwischen Ende Januar 2015 bis 02. März 2016 mittels 

Datenloggern in den 5 durchgeführten Sondierbohrungen beobachtet. Die Messungen 

zeigten, dass der mittlere Grundwasserspiegel (Anfang September 2015) in B2/14 

resp. B3/14 im Gebiet "Chäsen" resp. "Rodig" bei Kote 464.5 m ü.M. und in B4/14 im 

Gebiet "Schoren" bei Kote 465.4 m ü.M. liegt. Die Grundwassermächtigkeit in B2/14 

resp. B3/14 beträgt 2.7 m, jene in B4/14 2.4 m bei Mittelwasserstand. 

Gemäss Grundwasserkarte (vgl. Anhang 9-2) des Kantons Zürich liegen die Abbaupe-

rimeter im Grundwasserbecken von Wangen (h 10) in einem Gebiet mittlerer Grund-

wassermächtigkeit (2 bis 10 m) mit schlecht durchlässigen Deckschichten von meist 

mehr als 5 m Mächtigkeit. Die Abbaugebiete "Schoren" und "Chäsen" erstrecken sich 

im Nordosten bis in den Randbereich des Grundwasservorkommens (geringe Grund-

wassermächtigkeit, meist < 2 m). Die durchgeführten Messungen weisen darauf hin, 

dass sich der Randbereich des Grundwasservorkommens weiter nach Südwesten 

Hydrogeologische Übersicht 

Grundwasserspiegel 
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erstreckt als in der Grundwasserkarte dargestellt und somit etwa die östliche Hälfte des 

Abbaugebiets "Schoren" umfasst. 

Die Hochwasserspiegel liegen basierend auf den langjährigen Messreihen (> 25 Jah-

re) in den zwei Pumpwerken g 10-8 (Büel) und I 10-6 (Baltenswil) rund 1.4 m über dem 

Mittelwasserspiegel. Aufgrund der Untersuchungen wurde eine neue Isohypsenkarte 

erstellt (vgl. Anhang 9-1), welche den Höchstwasserspiegel für den Abbauperimeter im 

Bereich von Kote 464.5 – 468.0 m ü.M. belegt. Zudem ist im Gegensatz zur in der 

Grundwasserkarte dargestellten Fliessrichtung eine dominante Grundwasserfliessrich-

tung gegen Westen anzunehmen. 

 

Gemäss der Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich liegen die Abbaugebiete 

"Rodig", "Schoren" und "Chäsen" im Gewässerschutzbereich Au (vgl. Anhang 9-3). Das 

Gebiet "Chäsen" liegt zudem im Zuströmbereich Zu der Trinkwasserpumpwerke Büel 

(GWR g 10-8), Steinacker (GWR g 10-32) und Girhalden (GWR g 10-37). Der Zu-

strömbereich Zu der Grundwasserfassung Steinacker (GWR g 10-32) und Girhalden 

(GWR g 10-37) erfasst auch die westliche Hälfte des Gebiets "Rodig". Das Abbauge-

biet "Schoren" befindet sich ausserhalb eines  Zuströmbereichs Zu. Die Neubildung des 

Grundwassers erfolgt zur Hauptsache durch Niederschlag. Grundwassernutzungen im 

näheren Umfeld des Abbauperimeters bestehen keine (nächstgelegene Fassung rund 

800 m nordwestlich des Gebiets "Chäsen"). 

 

Kiesabbau darf gemäss Art. 44 GSchG nur über dem Grundwasserspiegel erfolgen. 

Zudem ist nach Anhang 4 Ziff. 3 GSchV eine mindestens 2 m mächtige Schutzschicht 

über dem Höchstwasserspiegel zu erhalten. Anhand der durchgeführten Untersuchun-

gen wird die Untergrenze des Abbaus als schiefe Fläche gemäss der Isohypsenkarte in 

Anhang 9-1 plus 2 Meter definiert. Der Abbau darf diese Kote nicht unterschreiten. 

 

Anfang der 1990-er Jahre wies das Wasser des Pumpwerks "Baltenswil" grosse Nitrat-

probleme auf. Der Nitratgehalt des Trinkwassers im erwähnten Pumpwerk bewegte 

sich ständig über 40 mg NO3/l. Bereits 1993 wurden seitens Kanton und der Gruppen-

wasserversorgung Lattenbuck erste Massnahmen getroffen, um den Nitratgehalt nach-

haltig zu senken. Als 1998 das Eidg. Parlament mit dem Art. 62a des Gewässerschutz-

gesetzes (GSchG) die gesetzlichen Grundlagen schuf, solche Sanierungsvorhaben zu 

unterstützen, wurde das begonnene Sanierungsprojekt im Jahr 2000 in ein Bundespro-

jekt überführt und als solches gestartet. Dabei handelt sich um eines von drei Pilotpro-

jekten, welche damals in der Schweiz gestartet wurden.  

Das Projektgebiet umfasst in erster Linie den Zuströmbereich (Zu) des Pumpwerks 

"Baltenswil" (vgl. Anhang 9-4). Da eine grosse Gefahr bestand, dass durch die Bewirt-

schaftungseinschränkungen in diesem Gebiet die Probleme auf den Zuströmbereich 

des Nachbarpumpwerks "Brüttisellen" verschoben werden, wurde kurzerhand auch 

dieser Zuströmbereich ins Projektgebiet miteinbezogen. Das Projekt umfasst somit 

249 ha, wovon 125 ha landwirtschaftlich genutzt werden. Die landwirtschaftliche Nutz-

fläche (LN) teilen sich 17 Landwirte und ein Gartenbauunternehmen.  

Als Hauptursache der hohen Nitratgehalte galten die landwirtschaftliche Bodenbewirt-

schaftung gekoppelt mit den ungünstigen hydrogeologischen Verhältnissen. Im Falle 
                                                        
7 Abschnitt in Zusammenarbeit mit René Gämperle vom Strickhof (Boden, Düngung & Biodiversität) bearbeitet. 

Gewässerschutzbereich 

Abbaukoten 

Gewässerschutzprojekt Baltens-
wil [5][6]7 
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von „Baltenswil“ war die Hauptursache v.a. beim hohen Ackerlandanteil (65 - 85% der 

LN) und dem geringeren Grünlandanteil zu suchen. Hinzu kommt noch, dass Kulturen 

angebaut wurden, die grundsätzlich hohe Nitratverlustpotenziale aufweisen (z.B. Ge-

müse und Kartoffeln). 

Um das Nitratproblem zu beseitigen, wurden einerseits Ackerflächen stillgelegt und in 

Dauerwiesen überführt sowie andererseits Winterbegrünungen auf der verbleibenden 

offenen Ackerfläche gefördert. Flankiert wurden diese Massnahmen durch Anbau- bzw. 

Nutzungsverbote bestimmter Kulturen und Nutzungen.  Zudem wurde die Stickstoff-

düngung zeitlich reglementiert (vgl. Anhang 9-4). Dank der Unterstützung der betroffe-

nen Landwirte konnte das Nitratproblem inzwischen beseitigt werden. 

Der Perimeter des Gewässerschutzprojekts grenzt nördlich an das Abbaugebiet 

"Chäsen" an. Während der Betriebsphase der Kiesabbaugebiete erfolgen temporäre 

Eingriffe in die deckende und filternde Bodenschicht (keine landwirtschaftliche Nutzung 

möglich). Im weiteren Verlauf des Gewässerschutzprojekts ist diese Tatsache zu be-

rücksichtigen. 

 

9.3  Bau- / Betriebsphase 

Die Auswirkungen während der Betriebsphase auf das Grundwasser sind grundsätzlich 

analog denjenigen in der Bauphase. 

 

Gemäss den üblichen Vorgaben zur Qualitätskontrolle des Grundwassers (AWEL) wird 

für die Abbaugebiete ein Grundwassermonitoring-Programm verlangt. Die dazu not-

wendigen Messstellen und Analyseparameter werden durch die Behörde (AWEL) fest-

gelegt. Vermutlich kann ein Teil der neu erstellten Piezometer (B1/14 bis B5/14) für die 

Überwachung verwendet werden. Die Interpretation der Resultate sowie die Berichter-

stattung erfolgen durch den zuständigen Hydrogeologen. Der Grundwasserzustand 

wird im Rahmen des Monitorings des Kiesabbaus überwacht. 

 

Die Entwässerung der Baustelle wird in Kapitel 10 erläutert. Für den Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen gilt die SIA/VSA-Empfehlung 431 "Entwässerung von Baustel-

len". Das Betanken von Maschinen und Fahrzeugen sowie Wartungs- und Unterhalts-

arbeiten erfolgen ausschliesslich in einer zentralen Werkstatt. 

 

Es werden keine Bauten erstellt, die ins Grundwasser reichen. 

 

9.4  Endzustand 

Unter der Annahme, dass die Wiederauffüllungen nur mit sauberem Aushub erfolgen 

und ein fachgerechter Bodenaufbau realisiert wird, sind keine negativen Auswirkungen 

auf das Grundwasser weder quantitativ noch qualitativ zu erwarten. 

 
  

Überwachung Grundwasserver-
hältnisse 

Baustellenentwässerung 

Keine Einbauten ins Grund-

wasser 
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9.5  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Gw-1  Grundwasserrmonitoring 
Während der Bau- und Betriebsphase ist ein Grundwassermonitoring vorgesehen. Die 

dazu notwendigen Messstellen und Analyseparameter werden durch die Behörde (A-
WEL) festgelegt. 

Gw-2  Abbaukote 
Es ist eine mindestens 2 m mächtige Schutzschicht über dem Höchstwasserspiegel 
während des Kiesabbaus zu erhalten. 

 

Die vorgesehenen Massnahmen zur Verhinderung einer Grundwasserverunreinigung 

sind in Kapitel 10.4 aufgeführt. 

 

9.6  Beurteilung, Fazit 

Der Kiesabbau in den Abbauperimetern "Rodig", "Schoren" und "Chäsen" führt mit den 

vorgesehenen Massnahmen zu keinen negativen Auswirkungen auf das Grundwasser. 

Der Kiesabbau erfolgt gemäss Art. 44 GSchG nur über dem Grundwasserspiegel. Zu-

dem wird nach Anhang 4 Ziff. 3 GSchV eine mindestens 2 m mächtige Schutzschicht 

über dem Höchstwasserspiegel erhalten. Mittels Grundwassermonitoring während der 

Bau- und Betriebsphase wird die Grundwassersituation überwacht.  

 

 

10.  Entwässerung 

10.1  Ist-/Ausgangszustand 

Im Projektperimeter fällt derzeit nur unverschmutztes Meteorwasser an, welches über 

die vorhandenen Bodenschichten versickert.  

 

10.2  Bau- / Betriebsphase 

Generell richten sich die Entwässerung der Baustelle und der Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen nach der SIA/VSA-Empfehlung 431 "Entwässerung von Baustel-

len".  

 

Die Erschliessungsstrassen werden mit einem Asphaltbelag (Mächtigkeit rund 25 cm) 

befestigt. Es ist vorgesehen, das anfallende Niederschlagswasser der befestigten Zu-

fahrten über die Schulter zu versickern. 

 

Gleisentwässerung 

Bei den Gleisen handelt es sich um Industriegleise mit Belastungen von ≤ 5'000 GBRT 

pro Tag, weshalb sie gemäss Regelung R RTE 21110 der Gleisgruppe 3 (NG3) zuge-

ordnet werden. Die Entwässerung des Unterbaus erfolgt auf der Planie mit einem Ge-

fälle von 5% über die Dammschulter, jene der einbetonierten Verladegleise mittels 

Gleisentwässerungskästen. Das Gleisabwasser wird anschliessend über eine Sammel-

leitung der Versickerung zugeführt. Bei den Ableitungen in die Sammelleitungen wer-

den Schlammsammler eingebaut.  

Baustellenentwässerung 

Erschliessungsstrassen 

Anschlussgleisanlage 
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Versickerungsanlage 

Das im Bereich der Verladeanlage anfallende Platzwasser muss gesetzeskonform 

behandelt werden. Der Umschlagplatz wird mit einem Quergefälle von 1.5% zur Mitte 

hin ausgebildet und mit einer 2 m breiten Entwässerungsschale ausgebildet. 

Da ein Anschluss an die Kanalisation oder einen Vorfluter nicht möglich ist, muss das 

Wasser versickert werden. Dafür wird ein temporäres Versickerungsbecken erstellt, 

welches rund 7 m tiefer als die Verladeanlage liegt und sich neben der neuen Zufahrts-

rampe West befindet (vgl. Anhang 2-3). Dem Versickerungsbecken ist ein 6 x 10 m 

grosses Absetzbecken mit Tauchwand vorgeschaltet. 

Die Versickerungsanlage wird auf einen Bemessungsregen mit einer Wiederkehrperio-

de von T = 2 Jahre ausgelegt. Die Einstauhöhe beträgt 0.70 m bei einer Versickerungs-

fläche von ca. 360 m2. Zudem weist das Becken ein Retentionsvolumen für ein Regen-

ereignis von bis zu T = 5 Jahre auf. Das Wasser kann bei einem grösseren Regener-

eignis über eine Entlastung auf die umliegenden Flächen fliessen. 

 

Die Entwässerung der neu gestalteten Terrainoberfläche ist in Kapitel 11 "Boden" er-

läutert. 

 

Südwestlich des Verladeplatzes im Bereich der Zufahrtsrampe Ost ist die Erstellung 

von mobilen Lager- und Bürocontainern geplant. Ein Anschluss an die Schmutzwas-

serkanalisation wird nicht hergestellt. Häusliches Schmutzabwasser wird gesammelt 

und periodisch abgepumpt. 

 

Das Betanken von Maschinen und Fahrzeugen erfolgt auf befestigten Plätzen mit 

höchster Vorsicht. Wartungs- und Unterhaltsarbeiten erfolgen in einer zentralen Werk-

statt.  

 

10.3  Endzustand 

Im Endzustand sind die durch den Kiesabbau und die Anschlussgleisanlage bean-

spruchten Flächen rekultiviert und das unverschmutzte Meteorwasser kann über die 

neu angelegten Bodenschichten versickern. 

 
  

Entwässerung Terrainoberfläche 

Häusliches Schmutzabwasser 

Maschinen und Fahrzeuge 
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10.4  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Entw-1  Entwässerung der Baustelle 
Es ist die SIA/VSA-Empfehlung 431 "Entwässerung von Baustellen" zu beachten. 

Entw-2  Entwässerung Erschliessungsstrassen 
Unverschmutztes Meteorwasser wird über die Schulter versickert. 

Entw-3  Entwässerung Anschlussgleisanlage 
_ Gleisabwasser: Versickerung über Böschung, Bahngraben oder Versickerungsbecken. 
_ Platzabwasser: Ableitung über Absetzbecken und Versickerung über Versickerungs-

becken. 

Entw-4  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
_ Wassergefährdende Stoffe nur in den benötigten Mengen lagern. 

_ Wassergefährdende Stoffe müssen auf standfesten Böden gelagert werden. 
_ Wassergefährdende Flüssigkeiten nur in zugelassenen Baustellentanks oder in Tanks 

mit überdachten Auffangwannen lagern. 
_ Betanken von Maschinen und Fahrzeugen auf befestigten Flächen. 

_ Um Treibstoff oder Schmiermittel bei Bedarf sofort zu binden, werden Bindemittel 
bereitgestellt. 

 

10.5  Beurteilung, Fazit 

Die Entwässerung der Baustelle wird generell gemäss SIA/VSA-Empfehlung 431 "Ent-

wässerung von Baustellen" durchgeführt. Beim Bau der Anschlussgleise wird die Ent-

wässerung gesetzeskonform ausgebildet. Für das Platzabwasser sowie das Gleisab-

wasser der Verladegleise wird ein temporäres Versickerungsbecken erstellt. Unter 

Berücksichtigung der projektintegrierten Massnahmen kann das Vorhaben hinsichtlich 

Entwässerung als gesetzeskonform beurteilt werden.  

 

 

11.  Boden 

11.1  Ist-/Ausgangszustand 

Durch den geplanten Kiesabbau inklusive Erstellung der Anschlussgleisanlage und der 

Erschliessungsstrassen werden Bodenflächen im Umfang von rund 37 ha beansprucht. 

Zudem werden für die Lagerung der Bodenzwischenlager weitere Flächen in der Grös-

senordnung von rund 2.2 ha genutzt. Die beanspruchten Bodenflächen teilen sich wie 

folgt auf: 

 
  

Beanspruchte Bodenfläche 
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Bodenbeanspruchung (mit Bodenabtrag) 

Abbaugebiete:  

_ Etappe Süd, Phase 1 "Rodig": 5.0 ha

_ Etappe Süd, Phase 2 "Schoren": 11.4 ha

_ Etappe Nord, Phase 3 "Chäsen": 17.9 ha

Anschlussgleisanlage: 

_ SBB-Böschung, Verladeanlage inkl. Anschluss-

gleise, Randbereiche: 2.2 ha

Erschliessungsstrassen: 

_ Verbreiterung Waldwege: 0.05 ha

 

Bodenbeanspruchung (ohne Bodenabtrag) 

_ Bodenzwischenlagerflächen Landwirtschaft: 2.2 ha

 

Im Abbauperimeter, der Anschlussgleisanlage sowie für die Verbreiterung gewisser 

Erschliessungsstrassen wird Boden abgetragen und nach Ende der Betriebsphase 

wieder angelegt. Im Abbauperimeter werden nach Abschluss des Kiesabbaus rund 

5.5 ha der Fläche nicht mehr rekultiviert, da darauf naturnahe Flächen auf Rohböden 

entstehen. 

Während beider Abbauetappen (Süd- und Nordseite) darf eine Teilphase (beinhaltet 

den Kiesabbau und die Wiederauffüllung) höchstens 4 ha betragen. Dies bedeutet, 

dass jeweils nur Bodenmaterial einer Teilphase zwischengelagert oder direkt wieder 

angelegt wird.  

 

Am 17.03. und 19.06.2015 wurden im Bereich des Projektperimeters ergänzend zur 

Bodenkarte des Kantons Zürich (vgl. Anhang 11-1) Bodenuntersuchungen mittels 

Handbohrstock (Hohlmeissel und Flügelbohrer) nach der FAL-Methode durchgeführt. 

Ziel der Untersuchungen war die Bestimmung der Bodentypen, der Bodeneigenschaf-

ten, der Bodenmächtigkeiten sowie der Nutzungseignungsklassen (NEK). Die Angaben 

aus der Bodenkarte konnten dabei grösstenteils bestätigt werden. Die Standorte der 

Bodenprofile sowie die Resultate der Bodenuntersuchungen sind in Anhang 11-2 und 

Anhang 11-3 ersichtlich. Die Bodenverhältnisse können innerhalb des Projektperime-

ters wie folgt beschrieben werden. 

 

Etappe Süd, Phase 1 "Rodig" 

Aufgrund des etwas hügeligen Geländes treten im Bereich "Rodig" Böden mit unter-

schiedlicher Gründigkeit auf. Es handelt sich um ziemlich flachgründige bis tiefgründige 

Braunerden (B), saure Braunerden (E) und Parabraunerden (T). Die Feinerdekörnung 

im Oberboden ist sandiger Lehm bis Lehm, im Unterboden Lehm bis toniger Lehm. Der 

Boden kann bezüglich Verdichtungsempfindlichkeit als schwach bis normal empfindlich 

beurteilt werden. Die Bodenmächtigkeiten liegen im Durchschnitt für den Oberboden 

bei rund 30 cm, für den Unterboden bei rund 40 cm. 

 

Etappe Süd, Phase 2 "Schoren" 

Auch im Gebiet "Schoren" wechseln sich Kuppen- mit Muldenlagen ab. Es finden sich 

mässig tiefgründige bis tiefgründige Parabraunerden (T), saure Braunerden (E) und 

Braunerden (B). Bei der Feinerdekörnung im Oberboden handelt es sich um sandigen 

Bodenverhältnisse 
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Lehm bis Lehm, im Unterboden um Lehm bis tonigen Lehm. Die Böden sind schwach 

bis normal verdichtungsempfindlich. Die Oberbodenmächtigkeit beträgt im Durchschnitt 

ca. 30 cm, die Unterbodenmächtigkeit rund 50 cm. 

 

Etappe Nord, Phase 3 " Chäsen" 

Die Böden im Gebiet "Chäsen" zeigen sich ähnlich wie im Gebiet "Schoren". Es finden 

sich meist mässig tiefgründige bis tiefgründige Böden. Auf Kuppen sind die Böden 

stellenweise ziemlich flachgründig. Es konnten folgende Bodentypen kartiert werden: 

Braunerden (B), Parabraunerden (T), saure Braunerden (E) und Regosole (O). Die 

Feinerdekörnung des Oberbodens ist sandiger Lehm bis Lehm, die des Unterbodens 

Lehm bis toniger Lehm. Die Böden sind schwach bis normal verdichtungsempfindlich. 

Die Mächtigkeit des Oberbodens beträgt rund 30 cm, die des Unterbodens rund 50 cm. 

 

Böden im Bereich der Erschliessungsstrassen und der Anschlussgleisanlage 

Es handelt sich bei diesen Böden grösstenteils um ziemlich flachgründige bis mässig 

tiefgründige Waldböden. Es treten unterschiedliche Bodentypen auf (Parabraunerden 

(T), Regosole (O)). 

Nördlich der geplanten Anschlussgleisanlage resp. oberhalb der SBB-Böschung wurde 

der Boden für die Arbeiten am SBB-Projekt "4. Gleis" bereits tangiert, womit eine natür-

lich Schichtung fehlt. Im Wald selber finden sich tiefgründige, natürlich gewachsene 

Böden. 

 

Die Böden im Bereich der Abbaugebiete "Rodig", "Schoren" und "Chäsen" werden 

landwirtschaftlich genutzt. Die Böden entlang der Erschliessungsstrassen sowie im 

Bereich der Anschlussgleisanlage befinden sich im Wald. 

 

Die in der Nutzungseignungskarte des Kantons Zürich angegebenen Nutzungseig-

nungsklassen (NEK) wurden während der Bodensondierungen vom 17.03. und 

19.06.2015 gemäss FAL-Methode für den Projektperimeter überprüft. Stellenweise 

konnten bessere Nutzungseignungsklassen festgestellt werden (vgl. Anhang 11-4). 

Grund für die Abweichungen zur Nutzungseignungskarte sind v.a. das Vorhandensein 

tiefgründigerer Böden. Untenstehend sind die NEK nach den Bodenuntersuchungen 

aufgeführt: 

 

Etappe Süd, Phase 1 "Rodig" 

_ NEK zwischen 1 und 4 

(limitierender Faktor: G = Gründigkeit) 

 

Etappe Süd, Phase 2 "Schoren" 

_ NEK zwischen 1 und 3 

(limitierende Faktoren: G = Gründigkeit, S = Skelett, I = Fremdnässe) 

 

Etappe Nord, Phase 3 " Chäsen" 

_ NEK zwischen 1 und 4 

(limitierende Faktoren: G = Gründigkeit, S = Skelett, I = Fremdnässe) 

 

  

Bodennutzung 

Landwirtschaftliche Nutzungseig-
nung (NEK) 
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Durch den Kiesabbau werden sowohl während der Etappe Süd als auch der Etappe 

Nord Fruchtfolgeflächen (FFF) im Umfang von rund 33 ha tangiert (vgl. Anhang 11-5). 

Es handelt sich dabei grösstenteils um temporär beanspruchte FFF. Auf 15% der Flä-

chen (5.5 ha), auf welchen baulich in den Boden eingegriffen wird, werden naturnahe 

Flächen (NNF) ausgebildet, auf denen kein Boden mehr aufgetragen wird. Dies bedeu-

tet, dass 4.8 ha FFF durch das Projekt verloren gehen. 

 

Gemäss Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV) des Kantons Zürich bestehen 

im Bereich der Autobahn A1 und der Bahnlinie Dietlikon/Bassersdorf – Hürlistein – 

Effretikon Belastungshinweise für den Boden, welche auf die entsprechenden Ver-

kehrsträger zurückzuführen sind (vgl. Anhang 11-6). Entlang der Autobahn A1 (DTV 

>15'000 Fahrzeuge/Tag) ist ein 25 m breiten Streifen, entlang der Bahnlinie (> 50'000 

t/24h) ein 10 m breiter Streifen ab Fahrbahnrand von den Belastungshinweisen betrof-

fen. 

Im Rahmen des UVB wurden keine chemischen Bodenuntersuchungen durchgeführt. 

Sowohl die Autobahn als auch die Bahnlinie verlaufen im Bereich des Projektperime-

ters mehrheitlich durch einen Geländeeinschnitt und weisen somit beidseitig teilweise 

steile Böschungen auf. Inwiefern die Böden oberhalb der Böschungen mit Schadstoffen 

belastet sind, muss vor Baubeginn geklärt werden.  

 

11.2  Bau- / Betriebsphase 

Der Boden wird temporär im Abbauperimeter, für gewisse Verbreiterungen der Er-

schliessungsstrassen im Wald und für den Bau der Anschlussgleisanlage abgetragen. 

Gesamthaft handelt es sich um Bodenflächen im Umfang von rund 37 ha. Es fallen 

dabei rund 103'000 m3 unbelastetes Ober- und rund 180'000 m3 unbelastetes Unterbo-

denmaterial an. Im Bereich des PBV ist zudem zusätzlich mit rund 2'600 m3 schwach 

belastetem Oberbodenmaterial zu rechnen. 

Vertraglich wurde vereinbart, dass in beiden Abbauetappen (Süd- und Nordseite) nur 

jeweils eine Fläche (Teilphase) von 4 ha offen sein darf. Eine Teilphase beinhaltet den 

Kiesabbau sowie die Wiederauffüllung.  

 

Für die Erstellung der Bodenzwischenlagerflächen muss kein Boden abgetragen wer-

den. Die Ober- und Unterbodenzwischenlager sollen direkt auf den anstehenden 

Oberboden angelegt werden. Als Trennschicht kann zusätzlich ein wasserdurchlässi-

ges Vlies verlegt werden. Es ist von Vorteil, wenn der anstehende Oberboden vor Bau-

beginn mit einer Kunstwiese begrünt ist. 

 

  

Fruchtfolgeflächen 

Belastungssituation 

Flächen mit Bodenabtrag 

Flächen ohne Bodenabtrag 
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In Tabelle 9 ist die Bodenbilanz dargestellt: 

 
Tabelle 9: Bodenbilanz 

Flächenbeanspruchung  Bodenabtrag  Bodenauftrag  Bilanz  Bemerkung 

Kategorie  Fläche [m2] Kubatur 

[m3] 
(gesetzt) 

Fläche [m2] Kubatur 

[m3] 
(gesetzt) 

Flächenverlust 

[m2] 

Kubatur 

[m3] 
(gesetzt) 

Mächtigkeit [m] 

Abtrag // Auftrag 

Etappe Süd, Phase 1 "Rodig"  

Oberboden, unbelastet (Kat. I)  

50'000 

13'600 

32'000 

8'200 

18'000 

+5'400 0.3 // 0.3 

Oberboden, schwach belastet 
(Kat. II) 

 
1'400 1'4001) 0 

0.3 // 0.3 

Unterboden, unbelastet (Kat. I)  20'000 25'600 -5'600 0.4 // 0.8 

Etappe Süd, Phase 2 "Schoren"  

Oberboden, unbelastet (Kat. I)  

114'000 

33'800 

114'000 

33'800 

0 

0 0.3 // 0.3 

Oberboden, schwach belastet 

(Kat. II) 

 
400 400* 0 

0.3 // 0.3 

Unterboden, unbelastet (Kat. I)  57'000 91'200 -34'200 0.5 // 0.8 

Etappe Nord, Phase 3 "Chäsen"  

Oberboden, unbelastet (Kat. I)  

179'000 

53'600 

140'400 

42'500 

38'600 

11'100 0.3 // 0.3 

Oberboden, schwach belastet 
(Kat. II) 

 
100 1001) 0 

0.3 // 0.3 

Unterboden, unbelastet (Kat. I)  89'500 112'300 -22'800 0.5 // 0.8 

Anschlussgleisanlage  

Oberboden, unbelastet (Kat. I)  

22'000 

1'470 

22'000 

1'470 

0 

0 0.1 // 0.1 

Oberboden, schwach belastet 

(Kat. II) 

 
730 7301) 0 

0.1 // 0.1  

Unterboden, unbelastet (Kat. I)  13'200 13'200 0 0.6 // 0.6 

Erschliessungsstrassen  

Oberboden, unbelastet (Kat. I)  
540 

110 
540 

110 
0 

0 0.2 // 0.2 

Unterboden, unbelastet (Kat. I)  160 160 0 0.3 // 0.3 

* noch nicht durch Analysen bestätigt, + Bodenüberschuss, - Boden"verlust" 

 

Es ist geplant, das Bodenmaterial (OB ca. 13'600 m3, UB ca. 20'000 m3) der ersten 

4 ha-Teilphase (Abbauetappe 1 und 2, "Rodig") im Bereich des Ablagerungsstandorts 

0176/D.0006-000 zwischenzulagern (Depotlagerfläche in Anhang 2-4 ersichtlich). Der 

Ablagerungsstandort wird dabei nicht tangiert. Das Bodenmaterial wird direkt auf den 

anstehenden Oberboden geschüttet. Für die Bodenzwischenlager ist eine Fläche von 

rund 2.2 ha vorgesehen. 

Da nur jeweils 4 ha offen bleiben dürfen, kann danach das abzutragende Bodenmateri-

al gleich wieder für die Rekultivierung der mit Aushub-und Ausbruchmaterial verfüllten 

vorherigen Abbauetappe genutzt werden. Eine weitere Zwischenlagerung von Boden-

material entfällt damit. 

Der Ober- und Unterboden aus dem Wald, welcher bei der Erstellung der Anschluss-

gleisanlage anfällt, wird entweder im Bereich der Landwirtschaftsfläche Parzelle Kat.-

Bodenbilanz 

Zwischenlagerung Bodenaushub 
und Rekultivierung 
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Nr. 1316, Lindau, zwischengelagert oder in einem geeigneten Projekt extern wieder-

verwertet. 

 

Allfällig schwach belasteter Oberboden kann wieder am Ort des Abtrags resp. entlang 

der Strasse sowie der Bahnlinie angelegt werden. Überschüssiges belastetes Boden-

material ist VVEA-konform zu entsorgen.  

 

Der Endzustand der aufgefüllten Kiesgruben ist in den Situations- und Schnittplänen im 

Gestaltungsplandossier ersichtlich (zusammengefasst in Anhang 2-4). Das Gelände ist 

zwischen 4% und maximal 18% geneigt: 4% Neigung ist im Minimum nötig, damit das 

Meteorwasser oberflächlich abfliessen kann, 18% Neigung darf nicht überschritten 

werden, damit die Flächen noch als FFF gelten. 

Ziel der Bodenrekultivierung ist die Wiederherstellung des Ausgangszustandes mit den 

in Kapitel 11.1 und 11.2 erwähnten Bodenmächtigkeiten (gesetzt) und Nutzungseig-

nungsklassen oder gar eine Verbesserung der Mächtigkeiten. Für die drei Phasen 

heisst das: 

_ Oberbodenmächtigkeit: 30 cm (gesetzt) 

_ Unterbodenmächtigkeit: 80 cm (gesetzt) 

 

Für die Erreichung des Rekultivierungsziels muss daher vermutlich zusätzlich Boden-

material von extern zugeführt werden.  

 

Die technische Durchführung des Bodenabtrags, der Rekultivierung und der Folgenut-

zung erfolgt nach den "Richtlinien für Bodenrekultivierungen" der Baudirektion und der 

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich (Mai 2003 – in Kraft gesetzt auf den 

1. Juli 2003). Für den Umgang mit schwach belastetem Bodenmaterial gilt die Weglei-

tung Bodenaushub (BAFU, 2001). 

 

11.3  Endzustand 

Nach der Rekultivierung ist als Folgebewirtschaftung in den ersten 3 bis 5 Jahren nur 

Grünlandnutzung erlaubt. Danach kann mit bodenschonendem Ackerbau weitergefah-

ren werden. 

 

Für die Gestaltung naturnaher Flächen gehen 4.8 ha der heutigen FFF verloren. Diese 

Fruchtfolgeflächen müssen in gleichem Umfang und gleicher Qualität kompensiert 

werden. Die Kompensation erfolgt durch Aufwertung von Böden ausserhalb des Pro-

jektperimeters, welche bisher keine FFF-Qualität aufweisen. In Frage kommen dabei 

nur Böden, die bereits anthropogen verändert sind z.B. rekultivierte Böden oder ge-

sackte organische Böden. Es macht Sinn, die Kompensation auf möglichst wenigen, 

dafür grösseren Flächen durchzuführen. Im Rahmen dieses Projekts wurden keine 

Abklärungen zu möglichen Kompensationsflächen durchgeführt. Weitergehende Abklä-

rungen sind im Rahmen der Endphase in einem separaten Projekt durchzuführen. 

 
  

Rekultivierungsziel 

Bodenschutzmassnahmen 

Folgebewirtschaftung 

Kompensation Fruchtfolgeflächen 
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11.4  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Bo-1  Bodenabtrag / Rekultivierung / Folgenutzung 
Die technische Durchführung des Bodenabtrags, der Rekultivierung und der Folgenut-

zung erfolgt nach den "Richtlinien für Bodenrekultivierungen" der Baudirektion und der 
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich (Mai 2003). 

Böden, die nur temporär genutzt werden, sind gemäss Art. 6 und 7 VBBo vor Verdich-
tungen und Verunreinigungen zu schützen. 

Bo-2  Bodenuntersuchungen 
Vor Baubeginn ist der Boden entlang der Autobahn und der Bahnlinie auf die primären 
Leitstoffe gemäss PBV zu untersuchen. 

Bo-3  Schwach oder ggf. stark belastetes Bodenmaterial 
Die Verwertung bzw. Entsorgung des schwach belasteten Oberbodens richtet sich nach 
der Wegleitung Bodenaushub (BAFU, 2001). Schwach belasteter Oberbodenaushub 

wird nur am Ort des Abtrag oder an einem externen Ort mit nachweislich gleicher oder 
höherer Belastung verwendet. Überschüssiges schwach sowie stark belastetes Boden-

material wird VVEA-konform entsorgt. 

Bo-4  Optimierung Endgestaltung 
Die Endgestaltung wird bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzung in Zusammenarbeit 

mit den betroffenen Pächtern/Landeigentümern optimiert. 

Bo-5  Folgebewirtschaftung 
Die angemessene Folgebewirtschaftung wird mit den betroffenen Pächtern/Landeigen-
tümern festgelegt. 

Bo-6  Kompensation FFF 
Die durch das Projekt tangierten FFF müssen in gleichem Umfang und gleicher Qualität 
kompensiert werden. 

 

11.5  Beurteilung, Fazit 

Durch das Projekt werden Bodenflächen im Umfang von rund 39 ha beansprucht. Es 

handelt sich dabei vorwiegend um gute, natürlich gewachsene Landwirtschaftsböden 

und Böden im Wald. Es ist vorgesehen, den grössten Teil des Bodenmaterials, welches 

abgetragen werden muss, wieder im Projekt für die Rekultivierungen zu nutzen. Daher 

ist die fachgerechte Behandlung des Bodenmaterials z.B. während des Bodenabtrags, 

der Zwischenlagerung sowie der Rekultivierung zentral. Hauptziel im Umgang mit Bo-

den ist der physikalische Bodenschutz, welcher Bodenverdichtungen verhindern soll. 

Mit dem erwähnten Rekultivierungsziel wird der Wiederaufbau möglichst hochwertiger 

land- und forstwirtschaftlich nutzbarer Böden angestrebt. 
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12.  Altlasten 

12.1  Ist-/Ausgangszustand 

Im oder angrenzend an den Projektperimeter der Kiesabbaugebiet Tagelswangen be-

finden sich vier belastete Standorte (vgl. Anhang 12-1). 

 

Am nordöstlichen Rand des Abbaugebiets "Chäsen" befindet sich der Ablagerungs-

standort 0176/D.0006-000. Ein Teil des belasteten Standorts (ca. 1.3 ha) liegt innerhalb 

des Gestaltungsplanperimeters, aber ausserhalb des Abbauperimeters. 

Der Ablagerungsstandort 0176/D.0006-000 ist gemäss Kataster der belasteten Stand-

orte (KbS) des Kantons Zürich als belasteter Standort ohne schädliche oder lästige 

Einwirkungen klassiert.  

Gemäss Standortdatenblatt handelt es sich beim Standort um eine Wiederauffüllung 

einer Materialentnahmestelle ("Kiesabbaugebiet Stutz"). Die "Kiesabbaugebiet Stutz" 

wurde grösstenteils mit inertem Material aufgefüllt.  

 

Östlich der Anschlussgleisanlage befinden sich gemäss KbS BAV die beiden Ablage-

rungsstandorte A04240-P0400 "Auffüllung mit Kohlenwasserstoffen (Bereich alter 

Gastank)" und A04241-P0400 "Böschung Kibag". Es handelt sich dabei um belastete 

Standorte, die weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig sind.  

 

Nördlich des Abbaugebiets "Rodig" liegt der Ablagerungsstandort A04243-P0400 "Ver-

sickerungsbecken 5". Es handelt sich dabei gemäss Aussage der SBB8 um die wäh-

rend des Projekts ZEB Hürlistein – Effretikon 4. Gleis und Effretikon Nordkopf erstellte 

Böschung entlang des Versickerungsbeckens 5. Der belastete Standort ist weder 

überwachungs- noch sanierungsbedürftig. 

 

12.2  Bau- / Betriebsphase 

Der Abbauperimeter grenzt mit einer 2:1 Böschung unmittelbar an den belasteten 

Standort 0176/D.0006-000 an. Es liegt nicht im Interesse der Unternehmung, den be-

lasteten Standort zu tangieren, jedoch wird dem Grenzbereich zwischen Abbauperime-

ter und belastetem Standort besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Sollte während des 

Kiesabbaus belastetes Material zum Vorschein kommen, wird der Kiesabbau unterbro-

chen. Das Material wird begutachtet und ist gesetzeskonform zu entsorgen.  

Es ist geplant, die Bodenzwischenlager auf der durch den belasteten Standort tangier-

ten Fläche innerhalb des Gestaltungsplanperimeters anzulegen. Die Bodenzwischenla-

ger werden auf dem anstehenden Boden erstellt. Für die Erstellung der Bodenzwi-

schenlager finden somit keine Bodeneingriffe statt. 

 

Der Bau der Anschlussgleise findet im Bereich des Ablagerungsstandorts A04241-

P0400 "Böschung Kibag" statt. Für die Erstellung der neuen Gleise muss aber vermut-

lich nicht in den Ablagerungsstandort A04241-P0400  eingegriffen werden. Da es sich 

um einen weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig Standort handelt, ist allfällig 

zum Vorschein kommendes Material abfallrechtlich zu beurteilen. Die gesetzeskonfor-

me Entsorgung ist sicherzustellen. 

                                                        
8 Telefon mit Karin Glaser, SBB, Februar 2017. 

Ablagerungsstandort 
0176/D.0006-000 

Ablagerungsstandorte 
A04240-P0400 

A04241-P0400 

Ablagerungsstandort 
A04243-P0400 

0176/D.0006-000 

A04241-P0400 
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Die anderen beiden Standorte A04240-P0400 und A04243-P0400 werden durch das 

Projekt nicht tangiert. 

 

Belastete Standorte dürfen gemäss Art. 3 Bst. a der Altlastenverordnung (AltlV) durch 

die Erstellung oder Änderung von Bauten und Anlagen nur verändert werden, wenn sie 

nicht sanierungsbedürftig sind und durch das Vorhaben nicht sanierungsbedürftig wer-

den. Die belasteten Standorte innerhalb des Projektperimeters werden auch bei allfälli-

gen Eingriffen nicht sanierungsbedürftig. 

 

12.3  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

Für die Realisierung des Kiesabbaus sind keine speziellen altlastenrechtlichen Mass-

nahmen notwendig. Sollte während des Kiesabbaus belastetes Material zum Vorschein 

kommen, ist dieses zu beurteilen und gesetzeskonform zu entsorgen (vgl. Massnahme 

Abf-1, Kapitel 13).  

 

12.4  Beurteilung, Fazit 

Infolge der Bautätigkeiten für die Anschlussgleise wird der belastete Standort A04241-

P0400 eventuell tangiert. Auch eine Tangierung des Standorts 0176/D.0006-000 wäh-

rend des Kiesabbaus bei "Chäsen" kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der Klassierung der Standorte (belastet, weder überwachungs- noch sanie-

rungsbedürftig / belastet, ohne schädliche oder lästige Einwirkungen) erfolgt bei allfälli-

gen Eingriffen eine abfallrechtliche Beurteilung des Materials. Es ist eine korrekte Beur-

teilung und die gesetzeskonforme Entsorgung des Materials zu gewährleisten. 

 

 

13.  Abfälle 

13.1  Ist-/Ausgangszustand 

Der Ablagerungsstandort 0176/D.0006-000, welcher allfällig belastetes Material bein-

haltet, soll durch den Kiesabbau nicht tangiert werden. Wie in Kapitel 12.2 beschrieben, 

wird jedoch ein Teil der Fläche für die Bodenzwischenlager beansprucht. 

 

Wie in Kapitel 12.2 beschrieben, wird der Ablagerungsstandort A04241-P0400 ggf. 

durch den Bau der Anschlussgleise tangiert.  

 

Entlang der Autobahn A1 und der Eisenbahnlinie bestehen gemäss Prüfperimeter für 

Bodenverschiebungen (PBV) Belastungshinweise für den Boden, welche auf die ent-

sprechenden Verkehrsträger zurückzuführen sind (vgl. auch Kapitel 11 "Boden"). Im 

Zuge des UVB wurden keine Bodenuntersuchungen zur Klärung der Belastungssituati-

on durchgeführt. Vor Baubeginn ist der Boden entlang der Autobahn und der Bahnlinie 

innerhalb des PBV auf die primären Leitstoffe zu untersuchen. 

 

13.2  Bau- / Betriebsphase 

Sollte im Randbereich zwischen dem Kiesabbau und dem belasteten Standort 

0176/D.0006-000 belastetes Material zum Vorschein kommen, werden die Arbeiten 

Art. 3 Bst. a AltlV 

Ablagerungsstandort 

0176/D.0006-000 

Ablagerungsstandort 
A04241-P0400 

Prüfperimeter für Bodenverschie-
bungen (PVB) 

Belastetes Aushubmaterial 
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unterbrochen. Das Material wird begutachtet. Daraufhin erfolgt die gesetzeskonforme 

Entsorgung des Materials. 

Auch im Bereich des Ablagerungsstandorts A04241-P0400 ist mit belastetem Aushub-

material zu rechnen. Eine Klassierung dieses Materials erfolgt baubegleitend.  

 

Unbelastetes Bodenmaterial kann uneingeschränkt wiederverwertet werden. Schwach 

belastetes Bodenmaterial kann wieder am Ort des Abtrags resp. entlang der Strasse 

oder der Bahnlinie angelegt werden. Ist dies nicht möglich, so ist das Material geset-

zeskonform zu entsorgen. Stark belastetes Bodenmaterial muss gesetzeskonform ent-

sorgt werden. 

 

Die befestigten Erschliessungsstrassen werden nach Ende des Kiesabbaus rückge-

baut. Dabei fallen rund 5'000 m3 Ausbauasphalt mit < 250 mg/kg PAK an. 

 

Für die Erstellung der Anschlussgleisanlage werden ca. 4'000 m3 Beton, rund 500 m3 

Asphaltbelag, ca. 2'500 m3 Kiessand sowie rund 1'500 m3 Gleisschotter verbaut. Die-

selben Mengen fallen beim Rückbau der Anschlussgleisanlage in der Endphase des 

Projekts als unverschmutzte Abfälle an.  

Das für die Geländeschüttung benötigte Material wird vermutlich nicht rückgebaut son-

dern vor Ort belassen. 

 

13.3  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Abf-1  Gesetzeskonforme Entsorgung von belastetem Material 
Allfällig belasteter Aushub im Bereich der KbS-Standorte ist zu begutachten und danach 

gesetzeskonform zu entsorgen. 

Abf-2  Schwach bis stark belastetes Bodenmaterial 
Schwach belasteter Oberboden kann wieder am Ort des Abtrags resp. entlang der 

Strasse sowie der Bahnlinie angelegt oder muss gesetzeskonform entsorgt werden. 
Stark belastetes Bodenmaterial ist gesetzeskonform zu entsorgen.  

Abf-3  Abfälle auf Baustellen 
Die Entsorgung von Bauabfällen richtet sich nach der Empfehlung SIA 430. Bauabfälle 

sind auf der Baustelle entsprechend dem Mehrmuldenkonzept des Schweiz. Baumeis-
terverbandes zu trennen und bewilligten Aufbereitungs- und Entsorgungsanlagen zuzu-

führen. 

 

13.4  Beurteilung, Fazit 

Während der Bau- und Betriebsphase fallen Abfälle aus dem Rückbau der Erschlies-

sungsstrassen und der Anschlussgleisanlage an. Zudem fällt vermutlich entlang der 

Autobahn und Bahnlinie mit Schadstoffen belastetes Bodenmaterial an. Mit den oben 

genannten Massnahmen kann aber ein gesetzeskonformer Umgang mit belasteten 

Materialien sowie den anderen Abfällen gewährleistet werden.   

Belastetes Bodenmaterial 

Rückbau Erschliessungsstrassen 

Rückbau Anschlussgleisanlage 
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14.  Wald 

14.1  Ist-/Ausgangszustand 

Das Abbaugebiet der Etappe Süd, Phase 1 "Rodig" ist vom Waldgebiet des "Wangen-

erwaldes" umgeben. Die geplante Anschlussgleisanlage kommt in den "Wangener-

wald" zu liegen. Westlich angrenzend an das Abbaugebiet der Etappe Nord, Phase 3 

"Chäsen" liegt das Waldgebiet "Dürrholz". Die geplanten Erschliessungsstrassen füh-

ren durch die beiden erwähnten Waldgebiete. Bei den Waldgebieten "Wangenerwald" 

und "Dürrholz" handelt es sich nicht um Waldstandorte von naturkundlicher Bedeutung 

oder um Wald mit einer Schutzfunktion. 

 

Bei den vom Projekt betroffenen Waldgesellschaften handelt es sich um Waldmeister-

Buchenwälder unterschiedlicher Ausprägung (vgl. Anhang 14-1).  

 

Nach Aussage des Kreisforstmeisters [7] handelt es sich bei den vom Projekt tangier-

ten Waldflächen und Waldstrassen um Wald gemäss Art. 2 des Waldgesetzes (WaG). 

Nördlich der Anschlussgleisanlage beginnt die Waldgrenze 7 m ab Gleisachse. Die 

Waldfeststellung ist in Anhang 14-2 dargestellt. 

Die Unternehmung nahm bereits im November 2013 Kontakt mit dem ALN, Abteilung 

Wald, auf, um die Bewilligungsfähigkeit für das Erschliessungskonzept des Kiesabbau-

gebiets Tagelswangen zu klären (vgl. Anhang 14-3). Nach Aussage des ALN, Abtei-

lung Wald, erfordert das Vorhaben eine Rodungsbewilligung, welche erteilt wird, sofern 

die Notwendigkeit und die Standortgebundenheit der Anlagen nachgewiesen werden 

kann. Grundsätzlich können die raumplanerischen Voraussetzungen aufgrund des 

Richtplaneintrags des Kiesabbaugebiets als gegeben angesehen werden.  

 

Im Rahmen des Projekts ZEB Hürlistein – Effretikon 4. Gleis und Effretikon Nordkopf 

wurden die Flächen im Nahbereich der geplanten Anschlussgleisanlage bereits baulich 

tangiert [11][12]. Die Endgestaltung der von der SBB genutzten Flächen wurde in ei-

nem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP, vgl. Kapitel 15 "Flora, Fauna, Lebens-

räume") [13] festgelegt und grösstenteils bereits umgesetzt. 

 

14.2  Bau- / Betriebsphase 

Bei den Abbaugebieten "Rodig" und "Chäsen" wird der Wald durch Flurwege von den 

Abbaugebieten getrennt. Anschliessend an die Flurwege sind die Kiesgruben-

Böschungen geplant. Gemäss Art. 17 WaG schreiben die Kantone einen angemesse-

nen Mindestabstand von Bauten und Anlagen vom Waldrand vor. In der Regel beträgt 

dieser 30 Meter9. Da es sich jedoch beim Kiesabbau nicht um eine oberirdische Baute 

handelt, wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Flurwege den Abstand von 

den Gruben zum Wald definieren. Die Flurwege sind rund 4 bis 5 m breit. Wo kein 

Flurweg vorhanden ist, z.B. entlang des Waldstücks "Hermänndli", südlich des Abbau-

gebiets "Chäsen", wird ebenfalls ein Waldabstand von 4 m eingehalten. Die Pflege und 

Nutzung des Waldes wird durch den Kiesabbau nicht beeinträchtigt.  

 

                                                        
9 ALN, Abteilung Wald, "Baugesuche / Waldabstand Was ist zu beachten? 

Betroffene Waldgebiete 

Waldgesellschaften 

Waldfeststellung 

SBB-Projekt 4. Gleis 

Kiesabbau / Waldabstand 
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Die Anschlussgleisanlage kommt in den Wald zu liegen. Es ist vorgesehen, die Rodung 

in diesem Bereich minimal zu halten, weshalb ein Waldabstand zur Verladeanlage von 

5 m geplant ist. Dieser dient u.a. der Betriebssicherheit entlang des geplanten Förder-

bandes. Ausserhalb des geplanten Waldabstands kann eine Niederhaltung des Waldes 

erfolgen. Im raumplanerischen und rechtlichen Sinne bleibt die Niederhaltezone Wald. 

Die nachteilige Nutzung erfordert aber eine forstrechtliche Bewilligung gemäss Art. 16 

Abs. 2 WaG resp. § 10 Abs. 2 des kantonalen Waldgesetzes. Eine Niederhaltung wird 

im Rahmen des Land- und Rechtserwerbes geregelt.  

 

In der Bauphase werden für folgende Bauarbeiten temporäre Rodungen von Waldareal 

notwendig: 

_ Erstellung der Anschlussgleisanlage im Gebiet "Cholgrueb" 

_ Verbreiterung bestehender Waldstrassen als Teil des Erschliessungskonzepts  

_ Zweckentfremdung der Waldstrassen (die temporäre Erschliessung der Waldstras-

sen wird als temporäre Rodung beurteilt, da es sich um eine Nutzungsänderung 

handelt) 

 

Definitive Rodungen sind keine geplant. 

 

Der Umfang der Rodungen ist aus Tabelle 10ersichtlich: Die Rodungsflächen sind in 

Anhang 14-4) dargestellt. 
 
Tabelle 10: Rodungsflächen 

Rodungsgrund  Temporäre Rodungsfläche 
[m2] 

Anschlussgleisanlage "Cholgrueb"  21'400 

Zweckentfremdung Waldstrassen inkl. lokaler Verbreiterungen  13'700 

Total Rodungsfläche (gerundet)  35'100 

 

Gemäss Art. 5 WaG ist für die temporäre Rodung ein Rodungsgesuch einzureichen. 

 

Für jede Rodung ist gemäss Art. 7 WaG in derselben Gegend mit standortgerechten 

Arten Realersatz zu leisten. In diesem Sinne ist für die temporäre Rodung Ersatz zu 

leisten. Die Wiederaufforstung findet entsprechend auf den für das Projekt gerodeten 

Flächen statt. Gleichzeitig werden die Erschliessungsstrassen rückgebaut. Die Wieder-

aufforstung erfolgt mit einheimischen Baum- und Straucharten. Die Artenzusammen-

setzung wird mit den zuständigen Kreisforstmeistern abgesprochen. 

 

Mit der Verankerung des Kiesabbaus im kantonalen Richtplan ist die raumplanerische 

Voraussetzung für den Standort der Rodungen gegeben. 

 
  

Rodungen 

Rodungsgesuch 

Rodungsersatz 

Rodungsvoraussetzungen 
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Zweckentfremdung der Waldstrassen inkl. lokaler Verbreiterungen zur Erschliessung 

der Kiesabbaugebiete 

Die Erschliessung der Kiesabbaugebiete mit LKW erfolgt grundsätzlich gemäss dem 

Strassen-Erschliessungskonzept [22]. Die Kiesabbaugebiete lassen sich aus logisti-

scher Sicht höchstens teilweise per Bahn auffüllen, womit die Anlieferung des Aushub-

und Ausbruchmaterials zum Grossteil per LKW stattfinden muss. Durchfahrten durch 

Effretikon und Lindau sind nicht gestattet. Die angrenzenden Wohngebiete müssen 

geschont werden. 

 

Anschlussgleisanlage "Cholgrueb" 

Im privatrechtlichem Vertrag mit der Gemeinde Lindau [1] wurde vereinbart, dass 80% 

des Kieses per Bahn abtransportiert werden müssen, weshalb der Bau der Anschluss-

gleisanlage zwingend ist. Die Lage der Anschlussgleisanlage ist aufgrund der bereits 

vorhandenen Streckengleise gegeben. Die zwei geplanten Ladegleise kommen ins 

Gebiet "Cholgrueb" südlich der Bahnstrecke zwischen dem Bahnhof Effretikon und der 

Abzweigung Hürlistein zu liegen. So können die Kieszüge von den Ladegleisen ohne 

Querung der Streckengleise durch den Bahnhof Effretikon in Richtung Pfäffikon fahren.  

Im Zuge des Projekts 4. Gleis und Effretikon Nordkopf der SBB wurde die Waldfläche 

im Bereich "Cholgrueb" bereits tangiert. Die für dieses Projekt definitiv gerodeten Wald-

flächen wurden andernorts ersetzt. Die Grenze zwischen definitiver und temporärer 

Rodungsfläche bildet die neue Waldlinie, welche sich im 7 m Abstand zur Gleisachse 

befindet. Das Rodungsgesuch zum Projekt "4. Gleis" bildet somit die Grundlage für das 

Rodungsgesuch zum Projekt "Kiesabbaugebiet Tagelswangen".  

 

Die Standortgebundenheit des Bauvorhabens für die temporäre Rodung ist somit ge-

geben. Die projektbedingten Waldrodungen führen zu keiner erhöhten Gefährdung der 

Umwelt. Aus Sicht der Bauherrschaft und des UVB-Verfassers sind damit die Voraus-

setzungen für die Erteilung einer Rodungsbewilligung nach Art. 5 WaG gegeben.  

 

14.3  Endphase 

In der Endphase des Kiesabbaus resp. nach dem Rückbau der Anschlussgleisanlage 

und der Erschliessungsstrassen findet die Wiederaufforstung mit einheimischen Baum- 

und Straucharten nach Absprache mit den lokalen Kreisforstmeistern statt.  

Die durch das vorliegende Projekt tangierten Flächen der SBB werden gemäss dem 

Landschaftspflegerischen Begleitplan, welcher im Rahmen des Projekts ZEB Hürlistein 

– Effretikon 4. Gleis und Effretikon Nordkopf erarbeitet wurde, wieder hergestellt. 
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14.4  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Wa-1  Rodungsgesuch 
Für die Rodung von Waldfläche ist eine Ausnahmebewilligung mittels Rodungsgesuch 

einzuholen. 

Wa-2  Realersatz der temporär gerodeten Flächen 
Die Wiederaufforstung erfolgt flächengleich mit standortgerechten, einheimischen Baum- 

und Straucharten analog der heutigen Bestockung in Zusammenarbeit mit den lokalen 
Kreisforstmeistern. 

Wa-3 
Flora-4 

 Ökologische Ersatzmassnahmen der SBB 
Während der Bau- und Betriebsphase sowie in der Endphase werden die durch das 

Projekt tangierten ökologischen Ersatzmassnahmen der SBB entsprechend ersetzt und 
wiederhergestellt. 

Wa-4  Schutzmassnahmen 
In der Bau- und Betriebsphase sind die nicht beanspruchten Waldflächen mittels Bauab-

schrankungen von den Bauarealen abzugrenzen.  

 

14.5  Beurteilung, Fazit 

Das Projekt Kiesabbaugebiet Tagelswangen erfordert, v.a. für die Erstellung der An-

schlussgleisanlage sowie die Zweckentfremdung der Waldstrassen, eine temporäre 

Rodung von rund 35'100 m2 Wald. Mit der Verankerung des Kiesabbaus im kantonalen 

Richtplan ist die raumplanerische Voraussetzung und die Standortgebundenheit des 

Bauvorhabens gegeben. Eine erhöhte Gefährdung der Umwelt aufgrund der projektbe-

dingten Waldrodungen ist nicht zu erwarten. Die beanspruchten Waldflächen werden 

nach Abschluss des Projekts an gleicher Lage wieder aufgeforstet. 

 

 

15.  Flora, Fauna, Lebensräume 

15.1  Flora und Lebensräume 

15.1.1  Ist-/Ausgangszustand 

Die Vegetationskartierung und Auswertung der floristischen Aufnahmen wurden durch 

das Büro Fornat AG durchgeführt und in einem Bericht zusammengefasst [8]. Die Ve-

getationskartierung erfolgte gemäss Delarze & Gonseth (2008). Zudem wurden seltene 

(BAFU, 2002) und national prioritäre Pflanzenarten (BAFU, 2011) erhoben sowie Flo-

rendaten aus bestehenden Inventaren (infospecies) ausgewertet. Gleichzeitig mit der 

Vegetationskartierung erfolgte die Aufnahme invasiver Neophyten.  

 

Der Untersuchungsperimeter umfasste den gesamten Gestaltungsplanperimeter sowie 

dazwischenliegenden Flächen (vgl. Anhang 15-1). 

 

Abbaugebiet "Rodig" 

Das Abbaugebiet "Rodig" wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Das Gebiet wird süd-

lich vom Wald und nördlich von der Autobahn begrenzt. Ein Flurweg grenzt den Wald-

rand von den Landwirtschaftsflächen ab. Der Waldrand ist  aus naturschützerischer 

Sicht nicht sehr wertvoll. Etwas Struktur in die Fläche bringt das im Rahmen des SBB-

Untersuchungsperimeter 

Aktuelle Nutzung 



Basler & Hofmann  Kiesabbaugebiet Tagelswangen – Umweltverträglichkeitsbericht  50

     
 

Projekts ZEB, Hürlisten-Effretikon, 4. Gleis und Effretikon Nordkopf angelegte Versicke-

rungsbecken 5 mit Böschung entlang der SBB-Gleisanlage. 

 

Abbaugebiet "Schoren" 

Das Gebiet "Schoren" wird westlich von der Autobahn und südlich von der Bahnlinie 

begrenzt. Das Gebiet wird ebenfalls intensiv landwirtschaftlich genutzt. Lediglich ent-

lang der Verkehrsträger sind etwas weniger intensiv genutzte Flächen vorhanden, die-

se sind aber durch die Verkehrsachsen, welche als Verbreitungskorridore dienen, ei-

nem hohen Neophytendruck ausgesetzt. 

 

Abbaugebiet "Chäsen" 

Das Gebiet "Chäsen" wird wie die beiden anderen Teilgebiete grösstenteils intensiv 

landwirtschaftlich genutzt. Westlich werden die Acker- und Wiesenflächen von Wald-

rändern begrenzt. Bis auf ein kurzes Stück im Süden verläuft zwischen den Waldrän-

dern und den Landwirtschaftsflächen ein Flurweg. Der Wald wird ebenfalls intensiv 

bewirtschaftet und besteht hauptsächlich aus Fichtenaufforstungen. 

 

Mit den neu angelegten Versickerungsbecken 5 und 6 sowie der SBB-Böschung im 

Bereich nördlich des Gebiets "Rodig" und der geplanten Anschlussgleisanlage besteht 

heute das Potenzial für die Ansiedlung seltener Pflanzengesellschaften.  

 

Die durchgeführten Vegetationsaufnahmen zeigen, dass die Flächen aufgrund der 

intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in den Gebieten "Rodig", "Schoren" und 

"Chäsen" arm an Pflanzenarten sind. Die vorherrschenden Vegetationsgesellschaften 

sind Kunstwiesen (angesätes Grünland), Äcker (ohne oder mit verarmter Begleitflora) 

sowie wenige Talfettwiesen (Fromentalwiese) Arrhenatherion auf Biodiversitäts-

Förderflächen (vgl. Anhang 15-2). 

 

Die kartierten Waldränder entlang der Gebiete "Chäsen" und "Rodig" sind mit wenigen 

Ausnahmen sehr schmal und ökologisch minderwertig gestaltet. Hier wachsen auch 

viele invasive Neophyten. Es treten v.a. folgende Vegetationsgesellschaften auf: me-

sophile Krautsäume (Pruno-Rubion) und mesophile Gebüsche (Pruno-Rubion). An zwei 

Stellen hat sich eine artenarme Adlerfarnflur entwickelt. 

Auch an den wenigen Stellen, an welchen dem Wald eine Wiese vorgelagert ist, geht 

diese ohne nennenswerte Strauchschicht in den Wald über. Als Ausnahme sind kürz-

lich abgeholzte Waldflächen zu nennen, auf denen sich eine etwas artenreichere 

Strauchschicht ausbilden konnte. 

 

Am nördlichen Waldrand des Wangenerwaldes, im Bereich der geplanten Anschluss-

gleisanlage, wurden im Rahmen des Projekts ZEB, Hürlistein-Effretikon, 4. Gleis und 

Effretikon Nordkopf Gehölzpflanzungen vorgenommen. Es könnte sich hier in Zukunft 

ein naturnaher Waldrand bilden, welcher aus den Vegetationsgesellschaften kalkreiche 

Schlagflur und feuchtwarmer Krautsaum besteht. Auch entlang der neu angelegten 

Versickerungsbecken 6 hat sich eine artenreiche Strauchschicht entwickelt. Auf beiden 

beschriebenen Flächen sind aber auch schon viele Neophyten vorhanden. 

 

Vegetationsgesellschaften 

Waldränder / Krautsäume 
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Im südlichen Teil des Gebiets "Chäsen" findet sich ein kleines, nur wenige Quadratme-

ter grosses Waldstück, welches botanisch vielfältiger ist als seine Umgebung. Die Ve-

getationsgesellschaft ist nur rudimentär ausgebildet und gehört zum Typ Trockenwar-

mer Krautsaum (Geraniom sanguinei), welcher gemäss Anhang 1 NHV unter Schutz 

steht. 

 

Wie erwähnt sind die vorhandenen Äcker und Kunstwiesen artenarm. Die Kunstwiesen 

bestehen aus eingesäten Arten und wenig Begleitkräutern. Nur entlang von Feldrän-

dern, an Störstellen im Acker oder entlang von Zäunen konnte sich wenig Ackerbegleit-

flora ausbilden. In dieser konnten zwei in der Region seltene Arten kartiert werden: 

Acker-Frauenmantel (Aphanes arvensis) und Gewöhnlicher Saat-Mohn (Papaver dubi-

um subsp. dubium). 

 

Östlich der Versickerungsbecken der SBB und nördlich des Wangenerwaldes treten 

Ruderalfluren auf. Letztere sind aber noch kaum bewachsen. Hier kommen zwei selte-

ne Saat-Mohn-Arten vor (Papaver dubium s.l.). Gefährdet sind die beiden Standorte 

durch den hohen Neophytendruck (spätblühende Goldrute (Solidago, gigantea), drüsi-

ges Springkraut (Impatiens glandulifera), schmalblättriges Greiskraut (Senecio inaequi-

dens), einjähriges Berufskraut (Erigeron annuus)). 

 

Im Gebiet "Chäsen" befinden sich zwei Flächen (Chäsenberg, Hermänndli), welche als 

Biodiversitäts-Förderflächen bewirtschaftet werden. Es handelt sich bei beiden Flächen 

um Talfettwiesen (Fromentalwiesen), die noch artenarm sind, aber das Potenzial zu 

ökologisch wertvollen Flächen haben. 

 

Im Rahmen der Projekte ZEB, Hürlistein-Effretikon, 4. Gleis und Effretikon Nordkopf  

und HGV-Anschluss Zürich-Winterthur, Überwerfung Hürlistein wurden durch die SBB 

ökologische Ersatzflächen geschaffen [10]. V.a. im Bereich der geplanten Anschluss-

gleisanlage wird in diese Ersatzflächen eingegriffen. Diese müssen daher einerseits 

während der Bau- und Betriebsphase des Projekts Kiesabbaugebiet Tagelswangen 

temporär ersetzt und andererseits nach Abschluss der Betriebsphase entsprechend 

den Vorgaben der SBB, wo möglich, wieder hergestellt werden. Der Ersatz und die 

Wiederherstellung der ökologischen Ersatzmassnahmen der SBB wurden in einem 

Detailkonzept beschrieben (vgl. Anhang 15-3). Darin enthalten sind eine Beschreibung 

der heutigen Flächen und die Auswirkungen auf die Flächen in der Bau- und Betriebs-

phase sowie der Endphase. 

 

In Anhang 15-2 und 15-4 sind die schützenswerten Lebensräume und die im Untersu-

chungsperimeter kartierten regional seltenen Arten dargestellt. Es sind dies: 

 

  

Äcker / Kunstwiesen 

Ruderalfluren 

Biodiversitäts-Förderflächen 

Ökologische Ersatzmassnahmen 
SBB 

Seltene Arten / schützenswerte 
Lebensraumtypen 
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Tabelle 11: Liste seltener Arten und Lebensräume im Untersuchungsperimeter 

Art / Lebensraumtyp  Status Bemerkung 

Seltene Arten 

Acker-Frauenmantel (Apha-

nes arvensis) 

 Verletzlich VU (regionale rote Liste) - 

Kornblume (Centaurea cya-

nus) 

 verletzlich VU (regionale rote Liste) vermutl. Überbleibsel aus Buntbrache 

Koriander (Coriandrum 

sativum) 

 keinen Rote-Liste-Status vermutl. Überbleibsel eines angesä-
ten Wildblumenstreifens oder verwil-
derte Gemüsepflanze 

Gewöhnlicher Saat-Mohn 
(Papaver dubium subsp. 

dubium) 

 verletzlich VU (regionale rote Liste) - 

Lecoqs Saat-Mohn (Papaver 

dubium subsp. lecoqii) 

 gefährdet EN (regionale rote Liste) - 

Lebensraumtypen 

Trockenwarmer Krautsaum 
(Geranion sanuinei) 

 NHV (1991, Stand 2015), Anh. 1 - 

 

Die im Untersuchungsperimeter vorgefundenen Neophyten sind in Anhang 15-5 dar-

gestellt. Es wurden neun Arten der Schwarzen Liste und drei Arten der Watch-Liste 

(Info Flora, 2014) kartiert. 

 
Tabelle 12: Liste der vorhandenen Neophyten 

Art  Status Bemerkung 

Sommerflieder (Buddleja davidii)  Schwarze Liste (Info Flora, 2014) - 

Einjähriges Berufskraut (Erigeron 

annuus) 

 Schwarze Liste (Info Flora, 2014) - 

Drüsiges Springkraut (Impatiens 

glandulifera) 

 Schwarze Liste (Info Flora, 2014) 

Freisetzungsverordnung, Anh. 2 
(2008, Stand 2016) 

- 

Kanadische Goldrute (Solidago 

canadensis) 

Spätblühende Goldrute (Solidago 

gigantea) 

 Schwarze Liste (Info Flora, 2014) 
Freisetzungsverordnung, Anh. 2 

(2008, Stand 2016) 

- 

Armenische Brombeere (Rubus 

armeniacus) 

 Schwarze Liste (Info Flora, 2014) - 

Schmalblättriges Greiskraut 
(Senecio inaequidens) 

 Schwarze Liste (Info Flora, 2014) Bekämpfungspflicht im Kanton 
Zürich gemäss Vollzugsschlüssel 

Umwelt, Juli 2015, 9. Neobiota 

  

Invasive Neophyten 
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Art  Status Bemerkung 

Riesenbärenklau (Heracleum 

mantegazzianum) 

 Schwarze Liste (Info Flora, 2014) 
Freisetzungsverordnung, Anh. 2 

(2008, Stand 2016) 

Bekämpfungspflicht im Kanton 
Zürich gemäss Vollzugsschlüssel 

Umwelt, Juli 2015, 9. Neobiota 

Seidiger Hornstrauch (Cornus 

sericea) 

 Watch-Liste (Info Flora, 2014)  

Schneebeere (Symphoricarpos 

albus) 

 Watch-Liste (Info Flora, 2014)  

Geissraute (Galega officinalis)  -  

 

15.1.2  Bau- / Betriebsphase 

Für den Kiesabbau in den Gebieten "Rodig", "Schoren" und "Chäsen" finden Eingriffe in 

die mehrheitlich intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen statt. Die beiden Biodiversi-

täts-Förderflächen beim Chäsenberg und Hermänndli können nicht erhalten werden. 

Auch die regional seltenen Arten müssen für den Kiesabbau weichen. Des Weiteren 

werden die nördlich des Wangenerwaldes gelegenen Ersatzflächen der SBB durch die 

Erstellung der Anschlussgleisanlage tangiert. 

 

Am östlichen Rand des Abbaugebiets "Chäsen" ist ein 3 m hoher Schutzwall geplant, 

auf welchem eine Hecke als Sichtschutz gepflanzt werden soll. Die Hecke soll im End-

zustand rund 2 m hoch sein. Es ist eine Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen wie 

z. B. Hasel, schwarzer Holunder, wolliger und gewöhnlicher Schneeball, Pfaffenhüt-

chen, Hunds-Rosen geplant.  

 

Gemäss der Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich sind im Rahmen des Projekts 

Kiesabbaugebiet Tagelswangen während der Betriebsphase Wanderbiotope im Um-

fang von rund 1 ha zu schaffen, welche sich in der Lage mit fortschreitendem Abbau 

ändern können, aber mindestens 3 Jahre bestehen bleiben sollten. Zur Thematik der 

Wanderbiotope wurde ein separates Detailkonzept erarbeitet (vgl. Anhang 15-6). Im 

Detailkonzept Wanderbiotope werden die Zielarten definiert, welche durch die Erstel-

lung der Wanderbiotope gefördert werden sollen sowie die Gestaltung, Pflege und der 

Unterhalt der Wanderbiotope erläutert.  

 

Die Massnahmen zum Ersatz der ökologischen Ersatzmassnahmen der SBB in der 

Bau- und Betriebsphase sind im Detailkonzept in Anhang 15-3 erläutert. 

 

Eine weitere Ausbreitung der Neophyten muss während der Bau- und Betriebsphase 

verhindert werden. Aus diesem Grund sind die Neophyten am besten bereits vor der 

Bau- und Betriebsphase zu bekämpfen, dies betrifft insbesondere den Riesenbärenklau 

und das schmalblättrige Greiskraut, für welche im Kanton Zürich eine Bekämpfungs-

pflicht besteht. 

Das Schnittgut sowie das mit Neophyten belastete Boden- und Aushubmaterial sind im 

Rahmen des Projekts fachgerecht zu behandeln resp. zu entsorgen. Für den Umgang 

mit Neophyten können die Merkblätter der AGIN sowie jene des AWEL herangezogen 

werden. Es empfiehlt sich, für die Bekämpfung der Neophyten eine Fachperson beizu-

ziehen.  

Lebensräume, seltene Arten 

Hecke auf dem Schutzwall 

Wanderbiotope 

Ökologische Ersatzmassnahmen 
SBB 

Neophyten 



Basler & Hofmann  Kiesabbaugebiet Tagelswangen – Umweltverträglichkeitsbericht  54

     
 

15.1.3  Endzustand 

Die Aufforstung der temporär gerodeten Waldflächen ist in Kap. 14.3 beschrieben. 

 

In die neu gestaltete SBB-Böschung, welche während der Bau- und Betriebsphase 

erstellt wurde, wird im Endzustand vermutlich nicht mehr eingegriffen. Rückgebaut 

werden das Versickerungsbecken, welches im Rahmen der Anschlussgleisanlage er-

stellt wurde, und die Böschungen südlich der Anschlussgleise, womit ein kleiner Verlust 

an ökologisch wertvollen Flächen gegenüber dem Ausgangszustand resultiert. Im 

Rahmen der Gestaltung der naturnahen Flächen wird der Verlust kompensiert. Die 

detaillierte Ausführung zu den ökologischen Ersatzmassnahmen findet sich im Detail-

konzept in Anhang 15-3. 

 

Auf 15% der Flächen (5.5 ha), auf welchen für das Projekt baulich in den Boden einge-

griffen wird, sind nach Abschluss der Bau- und Betriebsphase naturnahe Flächen 

(NNF) geplant. Die naturnahen Flächen sollen innerhalb des Gestaltungsplanperime-

ters zu liegen kommen und wurden auf die einzelnen Grundeigentümer im Verhältnis 

zu deren Anteil an der geplanten Kiesabbaufläche aufgeteilt. Nach Gesprächen mit den 

einzelnen Grundeigentümern und der Fachstelle Naturschutz wurde die Lage der NNF 

wie in Anhang 15-7 definiert. 

NNF sind als hochwertige regionstypische Mangelbiotope (trockene oder feuchte Ma-

gerstandorte) zu gestalten, damit gefährdete und bedrohte Arten der Region gefördert 

werden können. Durch die Fachstelle Naturschutz werden auf den NNF Trockenstand-

orte, ggf. mit feuchten Bereichen, priorisiert. Als Zielvegetation sind artenreiche Halb-

trocken- bis Trockenwiesen (Magerwiesen) geplant, allenfalls mit zusätzlichen Feucht-

bereichen. Im Bereich der NNF wird kein Ober- und Unterboden mehr aufgetragen. Als 

Substrat für die NNF soll nach der Wiederauffüllung der Kiesabbaugebiete eine 1.5 m 

mächtige, gut sickerfähige Schicht aus verschiedenen C-Materialien gemäss von der 

Fachstelle Naturschutz zur Verfügung gestellten Siebkurven eingebaut werden. Die 

Erstbegrünung der NNF erfolgt mit einjährigen Gräsern (Roggentrespe und Roggen). 

Danach werden die Flächen mittels Direktbegrünung mit Schnittgut aus einer beste-

henden, regionalen Magerwiese sowie mittels Ansaat von seltenen, regionalen Arten 

unter der Leitung einer ökologisch ausgewiesenen Fachperson und in Übereinkunft mit 

der Fachstelle Naturschutz begrünt. Gleichzeitig mit der Gestaltung der NNF ist beim 

angrenzenden Wald ein gestufter Waldrand anzustreben (Breite 10-15 m). Damit würde 

der Schattenwurf auf die NNF minimiert und ein ökologisch wertvoller Übergangsle-

bensraum geschaffen werden. Für die Stufung des Waldes ist keine Rodung notwen-

dig; es handelt sich lediglich um eine Auslichtung und Niederhaltung des Waldes. 

Die Kosten für die Gestaltung und die Erstbegrünung sowie für die Direktbegrünung der 

NNF gehen zu Lasten der Kies AG. Damit die Fachstelle Naturschutz geeignete Spen-

derflächen angeben kann, ist sie mindestens ein Jahr im Voraus über die bevorstehen-

de Begrünung zu informieren. Die Pflege der naturnahen Flächen in den ersten Jahren 

sowie die Problempflanzenbekämpfung10 liegen in der Verantwortung der Kies AG und 

haben in Absprache mit der Fachstelle Naturschutz zu erfolgen. Der Kanton beteiligt 

sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an Unterhalt und Pflege von Natur-

schutzgebieten. 

                                                        
10 betrifft auch einheimische Problempflanzen z. B. Ackerkratzdistel 

Aufforstung Waldflächen 

Wiederherstellung ökologische 

Ersatzmassnahmen SBB 

Gestaltung Naturnaher Flächen 
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Die Erfolgskontrollen bzgl. ökologischer Ersatzmassnahmen werden ausserhalb der 

SBB-Böschung durch die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich wahrgenommen. 

Als Zielarten gelten die Zauneidechse sowie die Charakterarten der Ziellebensräume. 

 

15.1.4  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Flora-1  Neophyten 
Neophytenvorkommen innerhalb des Projektperimeters, vornehmlich in Bereichen mit 
Bodenabtrag, sind bereits vor Baubeginn zu bekämpfen. 

- Das Neophytenschnittgut ist in einer thermophilen Kompostieranlage oder KVA zu 
entsorgen. 

- Mächtigkeit des Bodenabtrags entsprechend den vorhandenen Neophyten (Berufs-
kraut, Goldruten, drüsiges Springkraut, Greiskraut --> 0.3 m / Riesenbärenklau, 

Sommerflieder --> 0.3 – 0.6 m ) 
- Mit Neophyten belastetes Aushubmaterial ist in einer dafür geeigneten Deponie oder 

Kiesabbaugebiet mit entsprechender Überdeckung zu entsorgen 
Während der Bau-/Betriebsphase: 

- Im gesamten Projektperimeter, insbesondere im Bereich von Ruderalflächen (Wan-
derbiotope, ökologische Ersatzflächen SBB, offene Kiesgruben) ist eine konsequen-

te Neophytenbekämpfung durch die Unternehmung durchzuführen. 
Nachsorge: 

- Im Bereich der neu gestalteten, mageren Flächen (naturnahe Flächen) ist bis zum 
Erreichen des ökologischen Zielzustands eine konsequente Neophytenbekämpfung 

durch die Unternehmung durchzuführen. 

Flora-2  Umsiedlung / Ansaat seltener Arten 

Umsiedlung mittels Oberbodenübertragung oder Ansaat aus Samen der seltenen Arten 
Acker-Frauenmantel (Aphanes arvensis) und der beiden Saatmohn-Arten ( Papaver 

dubium s.l) innerhalb des Projektperimeters.  

Flora-3  Erstellung von Wanderbiotopen 
Während der Bau- und Betriebsphase werden Wanderbiotope für Amphibien im Umfang 

von rund 1 ha geschaffen. Die Gestaltung der Flächen wird durch einen Amphibienspe-
zialisten begleitet. 

Flora-4  Ökologische Ersatzmassnahmen der SBB 
Während der Bau- und Betriebsphase sowie in der Endphase werden die durch das 
Projekt tangierten ökologischen Ersatzmassnahmen der SBB entsprechend ersetzt und 

wiederhergestellt. 

  

Erfolgskontrollen 
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Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Flora-5  Naturnahe Flächen 
- Zielvegetation sind artenreiche Halbtrocken- bis Trockenwiesen (Magerwiesen), ggf. 

mit zusätzlichen Feuchtbereichen. 
- Kein Auftrag von Ober- und Unterboden 

- Substrat: 1.5m mächtige gut sickerfähige Schicht aus verschiedenen C-Materialien 
(Siebkurve durch Fachstelle Naturschutz vorgegeben) 

- Erstbegrünung: einjährige Gräser (Roggentrespe und Roggen) 
- Direktbegrünung: mit Schnittgut aus bestehenden, regionalen Magerwiesen und 

Ansaaten von seltenen, regionalen Arten unter Leitung einer ökologisch ausgewie-
senen Fachperson und in Übereinkunft mit der Fachstelle Naturschutz. 

- Mind. ein Jahr vor der geplanten Begrünung ist die Fachstelle Naturschutz zu infor-
mieren, damit diese geeignete Spenderflächen angeben kann. 

- Pflege und Problempflanzenbekämpfung der NNF bevor sie schutzwürdig sind: 
durch die Kies AG, nach Erlangung der Schutzwürdigkeit übernimmt die Fachstelle 

Naturschutz im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Pflege und den Unter-
halt der Flächen. 

- Entlang des angrenzenden Waldes ist gleichzeitig mit der Gestaltung der NNF ein 
gestufter Waldrand anzustreben (Breite 10-15 m). 

Flora-6  Erfolgskontrolle Flora 
Die Erfolgskontrollen bzgl. ökologischer Ersatzmassnahmen werden ausserhalb der 
SBB-Böschung durch die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich wahrgenommen. 

 

15.2  Fauna 

15.2.1  Ist-/Ausgangszustand 

Zusammen mit der Fachstelle Naturschutz wurde an der Sitzung vom 06.01.2016 [16] 

beschlossen, im Rahmen des UVB zu prüfen, ob die durch die SBB erstellten Klein-

tierstrukturen, welche im Zuge des Projekts ZEB, Hürlistein-Effretikon, 4. Gleis und 

Effretikon Nordkopf im Bereich der geplanten Anschlussgleisanlage erstellt wurden, 

bereits durch Reptilien besiedelt wurden. Die Zauneidechse wurde in Rahmen des 

SBB-Projekts als Zielart definiert. Ergänzend sollten auch die Waldränder entlang des 

Gestaltungsplanperimeters nach Reptilien abgesucht werden. 

 

Die Reptilienkartierung erfolgte durch das Büro Fornat AG [9]. Es wurden fünf Bege-

hungen in den in Anhang 15-8 dargestellten Abschnitten durchgeführt. Kartiert wurden 

die Waldränder entlang der Abbaugebiete "Rodig" und "Chäsen" und entlang der pro-

jektierten Anschlussgleisanlage sowie das "Einzugsgebiet Wangenerwald", bestehend 

aus der im Osten angrenzenden Bahnböschung und den weiter südlich liegenden 

Waldböschungen und -lichtungen, welche das Einwanderungs- resp. Wiederbesied-

lungspotenzial aufzeigen sollten. 

 

Für das Untersuchungsgebiet wurden beim CSCF (Centre Suisse de la Cartographie 

de la Faune, Neuchâtel; Datenbankauszug vom 26.04.2016) sowie bei den umliegen-

den Naturschutzvereinen (NSV) verfügbare Daten zu Reptilienvorkommen nachgefragt. 

Der Fokus der Reptilienkartierung (Sichtbeobachtungen) lag bei der Zauneidechse, da 

es sich dabei um die einzig gefährdete Rote-Liste-Art handelt. Zur Vereinfachung eines 

Reptiliennachweises wurden im Untersuchungsperimeter an geeigneten Stellen künst-

liche Verstecke ausgelegt (vgl. Anhang 15-9). Mit der Kartierung wurde aufgrund der 

ungünstigen Wetterlage im Frühling erst Ende Mai 2016 begonnen. 

 

Reptilienkartierung 

Untersuchungsperimeter 

Methodik 
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Im Untersuchungsperimeter konnten drei Reptilienarten nachgewiesen werden (vgl. 

Anhang 15-10): es sind dies die Zauneidechse (Lacerta agilis), die Mauereidechse 

(Podarcis muralis) und die Blindschleiche (Anguis fragilis). 

 

Abbaugebiet "Rodig" 

Der Waldsaum entlang des Abbaugebiets "Rodig" ist stark beschattet. Es konnten hier 

keine Zauneidechsen nachgewiesen werden. Bestände von Zauneidechsen wurden an 

besser besonnten Waldrändern und in aufgelichteten, weniger bestockten Flächen 

gesichtet. Entlang des Waldrandes konnten dafür Blindschleichen beobachtet werden.  

 

Abbaugebiet "Chäsen" 

Zauneidechsen konnten im Nahbereich des Abbaugebiets "Chäsen" nur innerhalb der 

aufgelichteten Waldflächen nachgewiesen werden. Da hier während der Bau- und Be-

triebsphase der gesamte Waldsaum bestehen bleibt, ist nicht mit negativen Auswirkun-

gen auf die Zauneidechsenbestände zu rechnen. 

 

Anschlussgleisanlage 

Nördlich des Wangenerwaldes wurden auf zwei der drei im Rahmen des Projekts ZEB, 

Hürlistein-Effretikon, 4. Gleis und Effretikon Nordkopf angelegten Wurzelstockhaufen 

sowie vereinzelt in der Wiese am Waldrand Zauneidechsen gesichtet. Die Böschung 

entlang der Bahnlinie wurde mager gestaltet, was auch die Zauneidechse fördern soll-

te. Allerdings entspricht der relativ neu gestaltete Lebensraum noch nicht den Anforde-

rungen, welche Zauneidechsen an ein zum Überleben und Vermehren geeignetes 

Habitat stellen. Entlang des Böschungshangs konnten erwartungsgemäss auch keine 

Zauneidechsen beobachtet werden. 

 

Im Bereich der bestehenden Zubringer- resp. Anschlussgleise konnten keine Zau-

neidechsen beobachtet werden. Der gesamte Böschungsbereich und die beiden be-

stehenden Zubringergleise sind von Mauereidechsen in hoher Dichte besiedelt. Auch 

die für die Zauneidechsen errichteten Steinhaufen und Steinlinsen werden ausschliess-

lich von Mauereidechsen genutzt. Wahrscheinlich hat die Mauereidechse die norma-

lerweise an Bahnböschungen häufig vorkommende Zauneidechse verdrängt und es ist 

nicht davon auszugehen, dass sich diese hier aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks 

wieder ansiedeln wird. 

 

Einzugsgebiet Wangenerwald 

Auch entlang der Wegränder im Wangenerwald konnten keine Zauneidechsen beo-

bachtet werden. Nur innerhalb aufgelichteter Waldflächen wurden nebst Blindschlei-

chen und Mauereidechsen auch einzelne Zauneidechsen nachgewiesen. Es ist kaum 

anzunehmen, dass die vereinzelten Zauneidechsenbestände aufgrund des Konkur-

renzdrucks in der Lage sind, neue lokale Populationen zu gründen und neue Habitate 

zu besiedeln. 

 

Der Fachstelle Naturschutz liegen die in Anhang 15-11 aufgeführten Aufnahmen von 

verschiedenen Arten im Einzugsgebiet der Kiesabbaugebiet Tagelswangen, vornehm-

lich in den Schutzgebieten Vogelholz, Lochrüti, Wollwisli, Hinterberg, und Blutzwis vor. 

Die Nachweise sind, ausser beim Schutzgebiet Blutzwis, schon ziemlich alt, was ent-

Resultate der Reptilienkartierung 

Artendaten im Einzugsgebiet der 
Kiesabbaugebiet Tagelswangen 
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weder darauf zurückzuführen ist, dass seither die entsprechenden Arten nicht mehr 

gesichtet wurden oder dass keine neueren Aufnahmen existieren, die entsprechenden 

Arten aber eventuell noch vorkommen. Ausser dem Schutzgebiet Hinterberg befinden 

sich die anderen Schutzgebiete ca. 2 km von den Kiesabbaugebieten entfernt.  

 

 
Abbildung 5: Schutzgebiete Vogelholz, Lochrüti, Wollwisli, Hinterberg und Blutzwis (Natur- und Land-
schaftsschutzinventar 1980); rot = Abbauperimeter 

 

Im westlichen Teil des Gestaltungsplanperimeters befindet sich der nationale Wildtier-

korridor "Objektnummer 21 Bassersdorf" (vgl. Anhang 15-12). Der genannte Wildtier-

korridor gilt als Massnahme (Funktion) für die geplante Landschaftsverbindung (LV) Nr. 

28, welche im Richtplan (Teilrevision 201611) erläutert wird. Mit der Bezeichnung von 

geplanten Landschaftsverbindungen in der Richtplankarte wird der Bereich festgelegt, 

in welchem die nötigen Massnahmen zur Erhöhung bzw. Wiederherstellung der Durch-

lässigkeit getroffen werden sollen.  

Es ist angedacht, die Wildtierquerung innerhalb der LV Nr. 28 im westlichen Teil der 

Kiesabbaugebiet "Rodig" zu erstellen. Durch das Büro B+S AG [17] wurden drei mögli-

che Varianten erarbeitet, wobei Variante 3 (Wildtierüberführung über die A1 und Wild-

tierunterführung unter der Bahnlinie) als am geeignetsten erachtet wurde. Wann die 

Wildtierquerung gebaut werden soll, steht jedoch noch nicht fest. Wenn planerisch und 

terminlich möglich, wird die Realisierung der Wildtierquerung von Vorteil mit dem vor-

liegenden Projekt koordiniert.  

 

15.2.2  Bau- / Betriebsphase 

Bei den Abbaugebieten "Rodig" und "Chäsen" sind durch das Projekt keine negativen 

Auswirkungen auf Reptilien zu befürchten, da alle Waldsäume bestehen bleiben. Auch 

die lokale Vernetzung innerhalb der beiden Gebiet bleibt damit erhalten. 

 

Der Bau der Anschlussgleisanlage tangiert die nördlich des Wangenerwaldes gelege-

nen ökologischen Ersatzflächen der SBB. Damit gehen die Habitate für die verbliebe-

nen Zauneidechsen ohne vorbeugende Massnahmen verloren. Es ist zu vermuten, 

dass der hohe Konkurrenzdruck durch die Mauereidechse eine Wiederansiedlung von 

                                                        
11 Öffentliche Auflage und Anhörung der nach- und nebengeordneten Planungsträger vom 16.12.2016 bis 

31.03.2017. 

Wildtierkorridor Nr. 21 

Auswirkungen "Rodig" und 
"Chäsen" 

Auswirkungen Anschlussgleisan-
lage 
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Zauneidechsen verhindert, auch wenn geeignete Habitate geschaffen werden. Es ist 

davon auszugehen, dass die Zauneidechse irgendwann ganz von der Mauereidechse 

verdrängt wird. Die Eingriffe an der SBB-Böschung für den Bau der Anschlussgleisan-

lage beschleunigen diese Tendenz noch. 

 

Die Ersatzflächen und –massnahmen der SBB zur Förderung der Zauneidechsen müs-

sen gemäss Art. 18 NHG vor Baubeginn gleichwertig erstellt werden. Zudem sollen 

folgende Massnahmen beachtet werden: 

_ Nur Kleintierstrukturen zur Förderung der Zauneidechse bauen, d.h. möglichst keine 

Stein- sondern Asthaufen 

 

Im Detailkonzept zu den ökologischen Ersatzmassnahmen der SBB in Anhang 15-3 

sind die Standorte der Ersatzmassnahmen sowie die Standorte der Kleintierstrukturen 

dargestellt.  

 

Bei der Einzäunung der Kiesabbaugebiete ist darauf zu achten, dass der unterste Be-

reich des Zaunes für Kleintiere durchgängig bleibt. Die Einzäunung der Abbaugebiete 

sollte zudem nur etappenweise stattfinden, damit für Wildwechsel genügend Platz vor-

handen ist. 

 

15.2.3  Endzustand 

Nach dem Rückbau der Anschlussgleisanlage sollen die Kleintierstrukturen zur Förde-

rung der Zauneidechse, welche durch den Rückbau verloren gehen, ebenfalls frühzeitig 

wiederhergestellt werden. Die Standorte der neuen Kleintierstrukturen im Endzustand 

sind in Anhang 15-3 beschrieben.  

 

Die Erfolgskontrollen innerhalb der Wanderbiotope resp. die Faunaaufnahmen während 

der Betriebsphase werden durch die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich wahr-

genommen. 

 

15.2.4  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Fauna-1  Schutz der Reptilien insbesondere der Zauneidechse 
Ersatzmassnahmen zur Förderung der Zauneidechsen  müssen vor Baubeginn erstellt 

werden. 
- Möglichst nur Kleintierstrukturen zur Förderung der Zauneidechse fördern (Ast- statt 

Steinhaufen) 

Fauna-2  Schutz Brutvögel 
Rodungen sind ausserhalb der Brutzeit durchzuführen. 

Fauna-3  Amphibienschutzzaun 
Erstellung eines Amphibienschutzzauns oberhalb des neuen Versickerungsbeckens, 

damit es die Amphibien nicht als Laichgewässer nutzen. 

  

Ersatzmassnahmen zur Förde-
rung der Zauneidechsen 

Einzäunung Kiesabbaugebiete 

Wiederherstellung Strukturen zur 

Förderung der Zauneidechsen 

Erfolgskontrollen 
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Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Fauna-4  Einzäunung Kiesabbaugebiete 
- Durchgängigkeit unterste Bereiche des Zaunes für Kleintiere erhalten. 

- Einzäunung der Abbaugebiete erfolgt etappenweise, damit für Wildwechsel genü-
gend Platz vorhanden ist. 

Fauna-5  Erstellung von Wanderbiotopen zur Förderung von Amphibien und Wildbienen 
Während der Bau- und Betriebsphase werden Wanderbiotope im Umfang von rund 1 ha 

geschaffen. Die Gestaltung der Flächen wird durch einen Amphibienspezialisten beglei-
tet. 

Fauna-6  Wildtierkorridor in der LV Nr. 28 
Wenn planerisch und terminlich möglich, wird die Realisierung der Wildtierquerung von 
Vorteil mit dem vorliegenden Projekt koordiniert.  

Fauna-7  Erfolgskontrolle Fauna 
Die Erfolgskontrollen innerhalb der Wanderbiotope resp. die Faunaaufnahmen während 

der Betriebsphase werden durch die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich durch-
geführt. 

 

15.3  Beurteilung, Fazit 

Flora 

Während des Projekts Kiesabbaugebiet Tagelswangen finden grossflächige Eingriffe in 

die bestehende Vegetation statt. Bei einem Grossteil der Flächen handelt es sich je-

doch um intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen, welche arm an Pflanzenarten sind. 

Auch die Waldränder sind aus naturschützerischer Sicht nicht sehr wertvoll. Etwas 

wertvoller sind das im Rahmen des SBB-Projekts ZEB, Hürlisten-Effretikon, 4. Gleis 

und Effretikon Nordkopf angelegte Versickerungsbecken 5 mit Böschung sowie die 

SBB-Böschung nördlich der geplanten Anschlussgleisanlage. Der projektbedingte Ein-

griff in diese Lebensräume bedingt einen Ersatz dieser Lebensräume. Während der 

Bau- und Betriebsphase werden zudem Wanderbiotope für Amphibien geschaffen. Des 

Weiteren werden nach Abschluss des Kiesabbaus 15% der Kiesabbaufläche zu natur-

nahen Flächen umgestaltet. Mit den genannten Massnahmen wird dem floristischen 

Umweltaspekt Rechnung getragen.  

 

Fauna 

Innerhalb des Untersuchungsperimeters konnten drei Reptilienarten (Zauneidechse, 

Mauereidechse, Blindschleiche) nachgewiesen werden. V. a. im Bereich der geplanten 

Anschlussgleisanlage werden bestehende Populationen von Zauneidechsen gestört. 

Während der Bau- und Betriebsphase sowie nach Abschluss der Betriebsphase wer-

den daher frühzeitig Reptilienstrukturen zur Förderung und Erhaltung der Zau-

neidechse geschaffen. Der starke Konkurrenzdruck durch die Mauereidechse wird der 

Zauneidechse jedoch zu schaffen machen. Zudem werden während der Bau- und Be-

triebsphase Wanderbiotope für Amphibien und Wildbienen eingerichtet. 
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16.  Landschaft und Ortsbild 

16.1  Ist-/Ausgangszustand 

Der Projektperimeter liegt eingebettet zwischen den Gemeinden Illnau-Effretikon, 

Lindau (Tagelswangen), Bassersdorf und Brüttisellen. Er ist geprägt durch die Auto-

bahn A1, welche die Etappe Nord und Süd voneinander trennt, sowie die Bahnstrecke 

Dietlikon/Bassersdorf – Hürlistein – Effretikon, welche die Phasen 1 "Rodig" und 2 

"Chäsen" der Etappe Süd voneinander abgrenzt. Entlang der Bahnstrecke finden sich 

grosse künstliche Bauten, u.a. das Brückenbauwerk "Überwerfung Hürlistein" und das 

neue Unterwerk der SBB. Die Verkehrsträger zerschneiden den Landschaftsraum und 

belasten diesen durch Immissionen, insbesondere durch Lärm des Autobahn- und 

Bahnverkehrs.  

 

Die drei Abbaugebiete "Rodig", "Schoren" und "Chäsen" sind durch intensiv genutzte 

Landwirtschaftsflächen geprägt und zählen zum Landschaftstyp "ackerbaugeprägte 

Hügellandschaft des Mittellandes". 

Die Landschaft im Bereich des Abbaugebiets "Rodig" zeichnet sich durch eine leicht 

wellige Topografie aus und öffnet sich etwas von Ost nach West. Südlich begrenzt der 

Wangenerwald, nördlich die Bahnlinie die Fläche. Die beiden Abbaugebiete "Schoren" 

und "Chäsen" liegen offen da und zeigen sanfte hügelige Züge. Bei "Chäsen" prägt 

zudem das westlich gelegene Waldgebiet "Dürrholz" die Fläche. Künstlich angelegte 

Flächen wie Böschungen oder Versickerungsbecken finden sich entlang der Autobahn 

sowie der Bahnlinie, wo auch die Anschlussgleisanlage zu liegen kommt. Die Fotodo-

kumentation in Anhang 16-1 gibt einen Eindruck der Landschaft. 

 

Gemäss Natur- und Landschaftsschutzinventar (1980) ist der Chäsenberg sowie der 

westliche Teil des Gebiets Chalchofen als regional bedeutendes geologisch / geomor-

phologisch Landschaftsschutzobjekt (Nr. 101_106 Glazial geprägte Form Vorwalden) 

verzeichnet (vgl. Anhang 16-2). Diese Landschaft zählt zur Drumlinlandschaft Nürens-

dorf-Lindau-Illnau. Die Drumlinflur wurde durch den Linthgletscher während der Hoch-

würmzeit geprägt, was sich an der typischen Hügelform erkennen lässt (vgl. Anhang 

16-3). Ansonsten finden sich keine weiteren Landschaftsschutzobjekte im Projektperi-

meter. 

 

Der Projektperimeter mit seinen angrenzenden Waldflächen dient den umliegenden 

Gemeinden, insbesondere den Gemeinden Lindau und Illnau-Effretikon, als Naherho-

lungsgebiet. Die Wald- und Flurwege werden von Fussgängern, Radfahrern und Rei-

tern genutzt. Im Bereich Vogelsang / Bietenholzstrasse und dem Wangenerweg, wo die 

südliche Erschliessung der südlichen Abbauetappen erfolgt, befinden sich ein offizieller 

Wanderweg sowie eine regionale Veloroute (vgl. Anhang 16-4). 

  

Lage des Projektperimeters 

Landschaft 

Landschaftsschutz 

Erholung 
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Gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung (ISOS) finden sich im Projektperimeter keine schützenswerten Objekte. 

 

16.2  Bau- / Betriebsphase 

Während der Bau- und Betriebsphase finden grossflächige Eingriffe in die Landschaft 

statt (Bodenabtrag, Kiesabbau, Rekultivierungen). Gemäss privatrechtlichem Vertrag 

zwischen der Unternehmung und der Gemeinde Lindau finden die Eingriffe jedoch 

etappenweise statt. U.a. wird auf der Südseite der Autobahn mit dem Kiesabbau be-

gonnen. Die Nordseite darf erst in Angriff genommen werden, wenn die Arbeiten bei 

den südlichen Abbaugebieten abgeschlossen sind. Zudem darf während des ganzen 

Kiesabbaus nur eine Fläche von 4 ha für den Kiesabbau und die Wiederauffüllung ge-

öffnet sein. Der vereinbarte Mindestabstand von der Grubenkante zum Siedlungsgebiet 

beträgt 250 m. Als Sichtschutz zum Siedlungsraum wird am östlichen Rand des Ab-

baugebiets "Chäsen" ein mit Sträuchern bepflanzter Schutzwall geschüttet. Der Kie-

sabbau im Bereich Chäsenberg tangiert das geologisch / geomorphologische Land-

schaftsschutzobjekt (Nr. 101_106 Glazial geprägte Form Vorwalden).  

 

Das Gebiet in und um den Projektperimeter kann auch während der Bau- und Be-

triebsphase als Naherholungsgebiet genutzt werden. Es ist vorgesehen, den Kiesab-

bau und Bahnverlad nur an Werktagen während der normalen Arbeitszeiten (07–12 

Uhr, 13–19 Uhr, keine Sonn- und Feiertagsarbeiten) auszuführen. 

Grundsätzlich bleiben die Wald- und Flurwege weiterhin für die Bevölkerung zugäng-

lich. Für Wald-, Flur- und Wanderwege sowie Velorouten, welche durch das Projekt 

tangiert werden, sind in Absprache mit den betroffenen Gemeinden Umleitungen zu 

kennzeichnen. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Abbaugebiete für die Bevölke-

rung an bestimmten Stellen z.B. mit Aussichtspodesten oder Durchblicken in Zäunen 

sichtbar zu machen. Ein unerlaubter Zutritt zu den Kiesabbaugebieten und zur Verla-

deanlage wird mittels Zäunen und Toren verhindert. 

 

16.3  Endzustand 

Die Endgestaltung des Terrains in den einzelnen Abbaugebieten orientiert sich im 

Grossen und Ganzen am umliegenden Terrain und dem Charakter der ursprünglichen 

Landschaft. Die Neigungen des künftigen Terrains liegen zwischen 4% und maximal 

18% (vgl. Kapitel 11.2). Das Gelände wird teilweise überhöht. Die Endgestaltung mit 

den geplanten Terrainhöhen ist in Anhang 2-4 dargestellt. 

Das Landschaftsbild wird sich durch das Projekt ändern, soll sich aber durch die diffe-

renzierte Endgestaltung der künftigen Hügelformen mit den vertrauten Landschaftsfor-

men in die Landschaft einpassen. 

 
  

ISOS 

Auswirkungen auf die Landschaft 

Auswirkungen auf das Nah-
erholungsgebiet 

Landschaft im Endzustand 
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16.4  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

Nr.  Massnahme 
(Beschreibung) 

Land-1  Führung Wanderwege und Velorouten während der Bau- und Betriebsphase 
Die Führung der Wanderwege und Velorouten wird zusammen mit den betroffenen 

Gemeinden erarbeitet. 

Land-2  Erhaltung des Naherholungsgebiets 
_ Die Wald-, Flur- und Wanderwege sowie die Velorouten sind grundsätzlich für die 

Bevölkerung offen zu halten. 
_ Es gelten die normalen Arbeitszeiten (07–12 Uhr, 13–19 Uhr, keine Sonn- und Feier-

tagsarbeiten). 

Land-3  Gestaltung Landschaft 
_ Die Endgestaltung des Terrains orientiert sich am umliegenden bestehenden Gelände 

und entspricht der ortstypischen Landschaftsform. 

_ Umsetzung von Ersatzmassnahmen für die durch das Projekt tangierten Lebensräume 
(vgl. Kapitel 15.1). 

 

16.5  Beurteilung, Fazit 

Während des Projekts Kiesabbaugebiet Tagelswangen finden grossflächige, aber 

etappierte Eingriffe in die Landschaft statt. Der Naherholungsraum bleibt weiter beste-

hen. Die Endgestaltung des Terrains resp. der Landschaft im Projektperimeter orientiert 

sich am umliegende Terrain und dem Charakter der ursprünglichen Landschaft und 

übernimmt mit der Gestaltung der künftigen Hügelformen die vertrauten Landschafts-

formen, wie sie auch heute schon bestehen. 

 

 

17.  Kulturdenkmäler, archäologische Stätten 

17.1  Ist-/Ausgangszustand 

Gemäss der Karte der archäologischen Zonen des Kantons Zürich sind im Projektperi-

meter keine archäologische Zonen oder Denkmalschutzobjekte vermerkt (vgl. Anhang 

17-1). 

Herr Nagy von der Kantonsarchäologie des Kantons Zürich12 weist darauf hin, dass 

sich aufgrund der günstigen Lage des Gebiets zwischen dem Glatttal und dem Tösstal 

seit dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 14'500 Jahren eine bedeutsame Kulturland-

schaft entwickeln konnte. Zahlreiche archäologische Fundstellen belegen eine Besied-

lung dieser Landschaft durch alle Jahrtausende. Die ältesten Fundstellen in der nähe-

ren Umgebung datieren aktuell in die Eisenzeit (Wangen-Brüttisellen, Stockrütenen – 

Grabhügel; Wangen-Brüttisellen, Bühlholz – Grab) und in die römische Periode (Bas-

sersdorf, Mühlberg/Langentannen – Siedlungsreste; Lindau, Helletswinkel/Bachwis – 

Siedlungsreste; Lindau, Herdlen – Siedlungsreste). Aus dem unmittelbaren Projektper-

imeter kennt man bis heute noch keine archäologischen Befunde und Funde. Das Ge-

biet liegt aber in einem Gebiet mit hohem archäologischem Potenzial. Somit muss im 

gesamten Areal mit unbekannten archäologischen Überresten gerechnet werden. 

 

  

                                                        
12 Patrick Nagy, Mail vom 05.12.2016 

Bedeutsame Kulturlandschaft 
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Im Projektperimeter sind gemäss Bundesinventar der historischen Verkehrswege der 

Schweiz (IVS) historische Verkehrswege von regionaler Bedeutung vorhanden. Die 

Erschliessungsstrassen südlich der Anschlussgleisanlage tangieren einen historischen 

Verkehrsweg von regionaler Bedeutung mit "historischem Verlauf" (Nr. ZH 9221.2), 

sowie einen von regionaler Bedeutung mit "historischem Verlauf mit Substanz" (eben-

falls Nr. ZH 9221.2). Auch die nördlich beim Abbaugebiet "Chäsen" liegenden Er-

schliessungsstrassen tangieren einen historischen Verkehrsweg von regionaler Bedeu-

tung mit "historischem Verlauf" (Nr. ZH 115). Ein Auszug aus dem IVS ist in Anhang 

17-2 dargestellt.  

In der Betriebsphase werden die im IVS verzeichneten Strasse temporär für die interne 

Erschliessung der Kiesabbaugebiete benötigt.  

 

17.2  Bau- / Betriebsphase 

Die bis heute noch ungestörten Areale weisen hinsichtlich Archäologie und Kulturge-

schichte ein grosses wissenschaftliches Potenzial auf. Im Perimeter, in welchem der 

Kiesabbau stattfindet, ist mit archäologischen Überresten zu rechnen. Durch Boden-

eingriffe können potenzielle Schutzobjekte unwiederbringlich zerstört werden. Die Si-

cherstellung allfälliger archäologischer Überreste muss deshalb gewährleistet werden. 

Vor den Bauarbeiten sind deshalb zwingend Prospektionen und Sondierungen, gege-

benenfalls auch Rettungsgrabungen durchzuführen. Für die Durchführung dieser Arbei-

ten ist genügend Zeit einzuräumen. Rechtzeitig vor Baubeginn, nach Möglichkeit 1 Jahr 

im Voraus, ist die Kantonsarchäologie Zürich zu informieren.  Als Ansprechpartner bei 

der Kantonsarchäologie Zürich ist Herr Patrick Nagy, Leiter Fachbereich Prospektion 

(Tel.: 043 259 69 11), zu kontaktieren. Die durch die archäologischen Untersuchungen 

betroffenen Zonen werden erst nach Abschluss der Arbeiten für den Abbau freigege-

ben. 

 

Die Erschliessungsstrassen werden nach Abschluss des Kiesabbaus dem 

Ist/Ausgangszustand entsprechend wieder hergestellt. Der historische Verlauf der in-

ventarisierten Verkehrswege wird durch das Projekt nicht verändert. 

 

17.3  Massnahmen zum Schutz der Umwelt 

 
Nr.  Massnahme 

(Beschreibung) 

Arch-1  Archäologische Prospektionen und Sondierungen 
_ Rechtzeitig vor Baubeginn, nach Möglichkeit 1 Jahr im Voraus ist die Kantonsarchäo-

logie (Patrick Nagy, Leiter Fachbereich Prospektion, Tel.: 043 259 69 11) zu kontaktie-

ren. 
_ Die archäologische Prospektionen und Sondierungen sind vor Baubeginn durchzufüh-

ren. Dafür muss genügend Zeit eingeräumt werden. 

Arch-2  IVS 
Die durch das Projekt tangierten Erschliessungsstrassen, welche im IVS vermerkt sind, 

werden nach Abschluss des Kiesabbaus dem Ist-/Ausgangszustand entsprechend 
wieder hergestellt. 

 

IVS 

Auswirkungen in der Bau- und 
Betriebsphase 

IVS 
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17.4  Beurteilung, Fazit 

Innerhalb des Projektperimeters sind bis heute noch keine archäologischen Funde 

bekannt. Auch werden keine archäologischen Zonen oder Denkmalschutzobjekte vom 

Projekt betroffen. Dennoch muss im gesamten Areal mit unbekannten archäologischen 

Überresten gerechnet werden, was bedeutet, dass rechtzeitig vor Baubeginn mit der 

Kantonsarchäologie der Kantons Zürich Kontakt aufgenommen werden muss, welche 

im Projektperimeter Prospektionen und Sondierungen durchführen möchte. 

Die durch das Projekt tangierten Erschliessungsstrassen, welche im IVS vermerkt sind, 

werden nach Abschluss des Kiesabbaus dem Ist-/Ausgangszustand entsprechend 

wieder hergestellt. Der historische Verlauf der inventarisierten Verkehrswege wird da-

her durch das Projekt nicht verändert. 

 

 

18.  Gesamtbeurteilung 

Die Unternehmung plant auf den Gebieten "Rodig", "Schoren" und "Chäsen" bei Ta-

gelswangen in der Gemeinde Lindau einen Kiesabbau. Diese Kiesvorkommen sind im 

kantonalen Richtplan (Teilrevision 201513) als neues Materialgewinnungsgebiet mit der 

Nummer 17, Lindau, Tagelswangen, aufgeführt. Die vorliegenden Untersuchungen zur 

Umweltverträglichkeit des Vorhabens im Rahmen des kantonalen Gestaltungsplans 

führen zu folgenden Schlüssen: 

 

Verkehr: Gemäss privatrechtlichem Vertrag zwischen der Unternehmung und der Ge-

meinde Lindau muss mindestens 80% des Kieses per Bahn abtransportiert werden. Die 

geplante Anschlussgleisanlage wird während des gesamten Kiesabbaus betrieben. 

Nach der Betriebsphase wird die Anlage wieder rückgebaut. Inwieweit sich auch Aus-

hubtransporte zur Kiesabbaugebiet Tagelswangen per Bahn abwickeln lassen, ist 

durch die Unternehmung nicht beeinflussbar und lässt sich daher zum heutigen Zeit-

punkt nicht abschätzen. Als Worst case wird davon ausgegangen, dass das gesamte 

Auffüllmaterial per LKW angeliefert wird. 

Aufgrund dieser Randbedingungen sowie der zeitlichen Vorgaben für Kiesabbau und 

Wiederauffüllung ergibt sich ein Verkehrsaufkommen auf der Strasse (DTV) von 105 

Fahrten/Tag in den Etappen "Rodig" und "Schoren" resp. 235 Fahrten/Tag in der Etap-

pe "Chäsen". Der durch die Kiesabbaugebiet erzeugte Verkehr erreicht auf dem umlie-

genden Strassennetz Anteile am Gesamtverkehr von maximal 1.6%. 

 

Luftreinhaltung: Die durch die Kiesabbaugebiet Tagelswangen erzeugten Emissionen 

von NOx und PM10 sind im Vergleich zu den Gesamtemissionen in der Gemeinde 

Lindau von untergeordneter Bedeutung. Als Folge davon werden sich die Immissions-

belastungen nicht relevant verändern. Die vorgesehenen Massnahmen, insbesondere 

der Abtransport des Kieses per Bahn, entsprechen dem Vorsorgeprinzip. Mit spezifi-

schen Massnahmen (Geschwindigkeitsbegrenzung, Förderbänder, Befestigung Um-

schlagplatz) lassen sich übermässige Staubbelastungen der umliegenden Siedlungen 

und des angrenzenden Waldes verhindern. 

 

                                                        
13 5298, Antrag des Regierungsrates vom 29.06.2016. 
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Betriebslärm, Baulärm: Die vom geplanten Kiesabbaugebiet erzeugten Lärmimmissi-

onen halten die Planungswerte für Industrie- und Gewerbelärm an allen Empfangs-

punkten ein. Der Schutz der umliegenden Wohngebiete wird durch den minimalen 

Siedlungsabstand von 250 m sowie durch Schutzmassnahmen in Form eines Schutz-

walls ("Chäsen", "Schoren") und einer Schutzwand (Verladeanlage) gewährleistet. 

 

Verkehrslärm: Die Mehrbeanspruchung des Strassen- und Eisenbahnnetzes führt 

weder zu neuen Überschreitungen der IGW noch zu wahrnehmbar stärkeren Lärmim-

missionen. Die Anforderungen von Art. 9 LSV sowie die Anforderungen an Neuanlagen 

nach Art. 7 LSV werden erfüllt. 

 

Grundwasser: Der Kiesabbau in den Abbauperimetern "Rodig", "Schoren" und 

"Chäsen" führt mit den vorgesehenen Massnahmen zu keinen negativen Auswirkungen 

auf das Grundwasser. Der Kiesabbau erfolgt gemäss Art. 44 GSchG nur über dem 

Grundwasserspiegel. Zudem wird nach Anhang 4 Ziff. 3 GSchV eine mindestens 2 m 

mächtige Schutzschicht über dem Höchstwasserspiegel erhalten. Mittels Grundwas-

sermonitoring während der Bau- und Betriebsphase wird die Grundwassersituation 

überwacht. 

 

Entwässerung: Die Entwässerung der Baustelle wird generell gemäss SIA/VSA-

Empfehlung 431 "Entwässerung von Baustellen" durchgeführt. Beim Bau der An-

schlussgleise wird die Entwässerung gesetzeskonform ausgebildet. Für das Platzab-

wasser sowie das Gleisabwasser der Verladegleise wird ein temporäres Versicke-

rungsbecken erstellt. Unter Berücksichtigung der projektintegrierten Massnahmen kann 

das Vorhaben hinsichtlich Entwässerung als gesetzeskonform beurteilt werden. 

 

Boden: Durch das Projekt werden Bodenflächen im Umfang von rund 39 ha bean-

sprucht. Es handelt sich dabei vorwiegend um gute, natürlich gewachsene Landwirt-

schaftsböden und Böden im Wald. Es ist vorgesehen, den grössten Teil des Bodenma-

terials, welches abgetragen werden muss, wieder im Projekt für die Rekultivierungen zu 

nutzen. Daher ist die fachgerechte Behandlung des Bodenmaterials z.B. während des 

Bodenabtrags, der Zwischenlagerung sowie der Rekultivierung zentral. Hauptziel im 

Umgang mit Boden ist der physikalische Bodenschutz, welcher Bodenverdichtungen 

verhindern soll. Mit dem erwähnten Rekultivierungsziel wird der Wiederaufbau mög-

lichst hochwertiger land- und forstwirtschaftlich nutzbarer Böden angestrebt. 

 

Altlasten: Infolge der Bautätigkeiten für die Anschlussgleise wird der belastete Stand-

ort A04241-P0400 eventuell tangiert. Auch eine Tangierung des Standorts 

0176/D.0006-000 während des Kiesabbaus bei "Chäsen" kann nicht vollständig ausge-

schlossen werden. Aufgrund der Klassierung der Standorte (belastet, weder überwa-

chungs- noch sanierungsbedürftig / belastet, ohne schädliche oder lästige Einwirkun-

gen) erfolgt bei allfälligen Eingriffen eine abfallrechtliche Beurteilung des Materials. Es 

ist eine korrekte Beurteilung und die gesetzeskonforme Entsorgung des Materials zu 

gewährleisten. 
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Abfälle: Während der Bau- und Betriebsphase fallen Abfälle aus dem Rückbau der 

Erschliessungsstrassen und der Anschlussgleisanlage an. Zudem fällt vermutlich ent-

lang der Autobahn und Bahnlinie mit Schadstoffen belastetes Bodenmaterial an. Mit 

den oben genannten Massnahmen kann aber ein gesetzeskonformer Umgang mit be-

lasteten Materialien sowie den anderen Abfällen gewährleistet werden. 

 

Wald: Das Projekt Kiesabbaugebiet Tagelswangen erfordert, v.a. für die Erstellung der 

Anschlussgleisanlage sowie die Zweckentfremdung der Waldstrassen, eine temporäre 

Rodung von rund 35'100 m2 Wald. Mit der Verankerung des Kiesabbaus im kantonalen 

Richtplan ist die raumplanerische Voraussetzung und die Standortgebundenheit des 

Bauvorhabens gegeben. Eine erhöhte Gefährdung der Umwelt aufgrund der projektbe-

dingten Waldrodungen ist nicht zu erwarten. Die beanspruchten Waldflächen werden 

nach Abschluss des Projekts an gleicher Lage wieder aufgeforstet. 

 

Flora, Fauna, Lebensräume: Während des Projekts Kiesabbaugebiet Tagelswangen 

finden grossflächige Eingriffe in die bestehende Vegetation statt. Bei einem Grossteil 

der Flächen handelt es sich jedoch um intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen, wel-

che arm an Pflanzenarten sind. Auch die Waldränder sind aus naturschützerischer 

Sicht nicht sehr wertvoll. Etwas wertvoller sind das im Rahmen des SBB-Projekts ZEB, 

Hürlisten-Effretikon, 4. Gleis und Effretikon Nordkopf angelegte Versickerungsbecken 5 

mit Böschung sowie die SBB-Böschung nördlich der geplanten Anschlussgleisanlage. 

Der projektbedingte Eingriff in diese Lebensräume bedingt einen Ersatz dieser Lebens-

räume. Während der Bau- und Betriebsphase werden zudem Wanderbiotope für Am-

phibien geschaffen. Des Weiteren werden nach Abschluss des Kiesabbaus 15% der 

Kiesabbaufläche zu naturnahen Flächen umgestaltet. Mit den genannten Massnahmen 

wird dem floristischen Umweltaspekt Rechnung getragen. 

 

Innerhalb des Untersuchungsperimeters konnten drei Reptilienarten (Zauneidechse, 

Mauereidechse, Blindschleiche) nachgewiesen werden. V. a. im Bereich der geplanten 

Anschlussgleisanlage werden bestehende Populationen von Zauneidechsen gestört. 

Während der Bau- und Betriebsphase sowie nach Abschluss der Betriebsphase wer-

den daher frühzeitig Reptilienstrukturen zur Förderung und Erhaltung der Zau-

neidechse geschaffen. Der starke Konkurrenzdruck durch die Mauereidechse wird der 

Zauneidechse jedoch zu schaffen machen. Zudem werden während der Bau- und Be-

triebsphase Wanderbiotope für Amphibien und Wildbienen eingerichtet. 

 

Landschaft und Ortsbild: Während des Projekts Kiesabbaugebiet Tagelswangen 

finden grossflächige, aber etappierte Eingriffe in die Landschaft statt. Der Naherho-

lungsraum bleibt weiter bestehen. Die Endgestaltung des Terrains resp. der Landschaft 

im Projektperimeter orientiert sich am umliegende Terrain und dem Charakter der ur-

sprünglichen Landschaft und übernimmt mit der Gestaltung der künftigen Hügelformen 

die vertrauten Landschaftsformen, wie sie auch heute schon bestehen. 

 

Kulturdenkmäler, archäologische Stätten: Innerhalb des Projektperimeters sind bis 

heute noch keine archäologischen Funde bekannt. Auch werden keine archäologischen 

Zonen oder Denkmalschutzobjekte vom Projekt betroffen. Dennoch muss im gesamten 

Areal mit unbekannten archäologischen Überresten gerechnet werden, was bedeutet, 
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dass rechtzeitig vor Baubeginn mit der Kantonsarchäologie der Kantons Zürich Kontakt 

aufgenommen werden muss, welche im Projektperimeter Prospektionen und Sondie-

rungen durchführen möchte. 

Die durch das Projekt tangierten Erschliessungsstrassen, welche im IVS vermerkt sind, 

werden nach Abschluss des Kiesabbaus dem Ist-/Ausgangszustand entsprechend 

wieder hergestellt. Der historische Verlauf der inventarisierten Verkehrswege wird da-

her durch das Projekt nicht verändert. 
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Basler & Hofmann / 22. März 2017 / FNY, NABBild Quelle: fbb Kies AG, Bauma / Plan-Nr.: A3 5651.110-8.1

Kiesgrube Tagelswangen
Anschlussgleis, Situation
1:1‘200
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Basler & Hofmann / 22. März 2017 / FNY, NABBild Quelle: fbb Kies AG, Bauma / Plan-Nr.: A3 5651.110-8.2

Kiesgrube Tagelswangen
Anschlussgleis, Situation
1:1‘200
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Bild Quelle: fbb Kies AG, Bauma / Plan-Nr.: A3 5651.110-7.1 / Basler & Hofmann / 21. März 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Anschlussgleis, Normalprofil
1:100
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Bild Quelle: fbb Kies AG, Bauma / Plan-Nr.: A3 5651.110-7.1 / Basler & Hofmann / 21. März 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Anschlussgleis, Querprofil
1:100

Anhang 2-3d



B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-10.1 / Bild Quelle: Basler&Hofmann West, Kantonaler Gestaltungsplan, Kiesgrube Tagelswangen

Anhang 2-4aKiesgrube Tagelswangen
Kantonaler Gestaltungsplan, Situationsplan
1:6‘000



B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-10.1 / Bild Quelle: Basler&Hofmann West, Kantonaler Gestaltungsplan, Kiesgrube Tagelswangen

Anhang 2-4bKiesgrube Tagelswangen
Kantonaler Gestaltungsplan, Situationsplan
Legende



B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-11.1 / Bild Quelle: Basler&Hofmann West, Kantonaler Gestaltungsplan, Kiesgrube Tagelswangen

Anhang 2-4cKiesgrube Tagelswangen
Kantonaler Gestaltungsplan, Abbbaugebiet Rodig: Ist-, Abbau- und Endzustand
Situation 1:1‘600 / Schnitte: 1:800



B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-11.1 / Bild Quelle: Basler&Hofmann West, Kantonaler Gestaltungsplan, Kiesgrube Tagelswangen

Anhang 2-4dKiesgrube Tagelswangen
Kantonaler Gestaltungsplan, Abbbaugebiet Rodig: Ist-, Abbau- und Endzustand
Legende



B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-12.1 / Bild Quelle: Basler&Hofmann West, Kantonaler Gestaltungsplan, Kiesgrube Tagelswangen

Anhang 2-4eKiesgrube Tagelswangen
Kantonaler Gestaltungsplan, Abbbaugebiet Schoren: Ist-, Abbau- und Endzustand
Situation 1:4‘000 / Schnitte 1:2‘000



B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-12.1 / Bild Quelle: Basler&Hofmann West, Kantonaler Gestaltungsplan, Kiesgrube Tagelswangen

Anhang 2-4fKiesgrube Tagelswangen
Kantonaler Gestaltungsplan, Abbbaugebiet Schoren: Ist-, Abbau- und Endzustand
Legende



B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-13.1 / Bild Quelle: Basler&Hofmann West, Kantonaler Gestaltungsplan, Kiesgrube Tagelswangen

Anhang 2-4gKiesgrube Tagelswangen
Kantonaler Gestaltungsplan, Abbbaugebiet Chäsen: Ist-, Abbau- und Endzustand
Situation 1:4‘500 / Schnitte 1:2‘250



B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-13.1 / Bild Quelle: Basler&Hofmann West, Kantonaler Gestaltungsplan, Kiesgrube Tagelswangen

Anhang 2-4hKiesgrube Tagelswangen
Kantonaler Gestaltungsplan, Abbbaugebiet Chäsen: Ist-, Abbau- und Endzustand
Legende
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Kies AG, Bauma
Gestaltungsplan Kiesgrube Tagelswangen

Schätzung des Verkehrsaufkommens auf Strasse gelb: Inputdaten

Betriebszeit Mo-Fr 7-12/13-17 Uhr an 220 Tagen/Jahr (ohne Feiertage und ohne nasse Tage)

A) Abbau

Etappe Volumen fest
approx. [m3]

Volumen lose, 
Faktor 1.2 [m3]

Abbaudauer
[Jahre]

Arbeitstage jährl. 
[AT/Jahr]

tägl. Volumen
[m3/Tag]

1 Rodig + Schoren 3'150'000       3'780'000        16                       220                    1'074              
2 Chäsen 4'350'000       5'220'000        10                       220                    2'373              
Total 7'500'000       9'000'000        26                       220                    1'573              

Etappe Anteil Strasse,
max. [%]

Kapazität pro
LW [m3/Fz]

tägl. Fuhren
[Fz/Tag]

Betriebsstunden
pro Tag [h]

stündl. Fuhren
[Fz/h]

1 Rodig + Schoren 0% 14                   -                      9                        -                  
2 Chäsen 35% 14                   60                       9                        7                     
Total (Soll max. 20%) 20% 14                             23                                  9                                   3                              

B) Auffüllung

Etappe Volumen fest
approx. [m3]

Volumen lose, 
Faktor 1.2 [m3]

Auffülldauer
[Jahre]

Arbeitstage jährl. 
[AT/Jahr]

tägl. Volumen
[m3/Tag]

1 Rodig + Schoren 3'574'000       4'288'800        16                       220                    1'218              
2 Chäsen 5'002'000       6'002'400        10                       220                    2'728              

Etappe Anteil Strasse,
max. [%]

Kapazität pro
LW [m3/Fz]

tägl. Fuhren
[Fz/Tag]

Betriebsstunden
pro Tag [h]

stündl. Fuhren
[Fz/h]

1 Rodig + Schoren 100% 14                   87                       9                        10                   
2 Chäsen 100% 14                   195                     9                        22                   

C) Total, Erfahrungswert FBB: alle Abbau-Fuhren kombiniert mit Auffüll-Fuhren

Etappe Fuhren Abbau
brutto [Fz/Tag]

Fuhren Abbau
netto [Fz/Tag]

Fuhren Auffüllung
[Fz/Tag]

Fuhren total
[Fz/Tag]

stündl.
Fuhren [Fz/h]

1 Rodig + Schoren -                  -                  87                       87                      10                   
2 Chäsen 60                   -                  195                     195                    22                   

D) Effekt Chäsen auf Neue Winterthurerstrasse (TBA-Zählstelle 908 Tagelswangen, Daten 2014)

Durchschnittl. tägl.
Verkehr DTV [Fz/Tag]

9'990              

DTV Schwerverkehr
SV [LW/Tag]

292                 

Umrechnung SV auf 
Werktage [LW/Tag]

409                 

Zusatzbelastung SV 
Kiesgrube [LW/Tag]

390                 

Zusatzbelastung
SV relativ [%]

95%

Zusatzbelastung
gesamt relativ [%]

4% 5651.120 Kiesgrube / 25.9.2015, rev. 16.11.16 / STU

Anhang 5-1
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Lindau NO2-Immissionen 2015
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Lindau NO2-Immissionen 2020
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Kanton Zürich
GIS-Browser (http://maps.zh.ch)

Amtliche Vermessung in schwarz/weiss

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 27.07.2016 14:23:30

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.
Darf nicht für Baueingaben verwendet werden. Katasterpläne Amtliche Vermessung können beim örtlichen Nachführungs-Geometer bezogen werden.

Massstab 1:6000

Zentrum: [2693135.95,1253332.91]

Bereich Kiesgrubenbetrieb
Bereich Verladeanlage Bahn
Bereich Bodendepot
Erschliessungsstrassen / Zufahrten
BZ1–BZ4: massgebende Betriebszustände

Legende

2 1

3

9

10 11

12

13

14 15 16 17

4 5 6
7

8
2a

BZ1

BZ2

BZ4

BZ3

EP7 Birchhofstrasse 1

Linienquelle bestehendes Strassennetz / H = variabel

Linienquelle bestehendes Strassennetz / H = variabel

Flächenquellen Bagger, Radlader 1, 2, 5, Dozer / H = 491.0 m ü.M.

Flächenquellen Bagger, Radlader 1, 2, 5, Dozer / H = 491.5 m ü.M.

Bodendepot

Linienquelle Verkehr auf dem Kiesgrubenareal / H = 491.5 m ü.M.

EP6 Neustadtstrasse 6

EP5 Büelächerstrasse 1

EP4 Büelstrasse 34

EP3 Spiegelhofstrasse 28
EP1 Wangenerstrasse 41

EP2  Spiegelhofstrasse 5

Linienquelle Verkehr auf dem Kiesgrubenareal / H = 491.0 m ü.M.

Schutzwall / obere Kote H = 3 m ü.T.

Schutzwall / obere Kote H = 3 m ü.T., Abbauphase 4 zusätzlich mit Schutzwand H = 2 m

Schutzwand / obere Kote H = 3.8 m ü.T.

Flächenquelle Verladeanlage Radlader 3, 4 / H = 500.8 m ü.M.

Kiesgrube Tagelswangen
Lärmquellen Betriebslärm und Empfangspunkte
1:6‘000

B&H Plan-Nr. A3 5651.000-1.1

Anhang 7-1



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

Lä
rm

im
m

is
si

on
en

 B
et

rie
bs

lä
rm

 T
ag

 (0
7–

19
 U

hr
)

B
et

rie
bs

zu
st

an
d 

1 
"S

ch
or

en
":

 A
bb

au
 P

ha
se

 4
 / 

A
uf

fü
llu

ng
 P

ha
se

 3

Lä
rm

qu
el

le
Sc

ha
lll

ei
s-

Q
ue

lle
na

rt
Lä

ng
e

Fl
äc

he
Sc

ha
lll

ei
s-

Sc
ha

lll
ei

s-
Jä

hr
l. 

B
et

rie
bs

-
Tä

gl
. 

Ze
it-

tu
ng

sp
eg

el
tu

ng
sp

eg
el

tu
ng

sp
eg

el
EP

1
EP

2
EP

3
EP

4
EP

5
EP

6
EP

7
D

au
er

ta
ge

D
au

er
ko

rr
.

na
ch

 A
nh

. 6
 L

SV
Lw

A
Lw

A
'

Lw
A

''
W

an
ge

ne
r-

Sp
ie

ge
lh

of
-

Sp
ie

ge
lh

of
-

B
üe

l-
B

üe
lä

ch
er

-
N

eu
st

ad
t-

B
irc

hh
of

-
Ti

B
ti

K
,t

K
1

K
2

K
3

st
ra

ss
e 

41
st

ra
ss

e 
5

st
ra

ss
e 

28
st

ra
ss

e 
34

st
ra

ss
e 

1
st

ra
ss

e 
6

st
ra

ss
e 

1
[d

B
(A

)]
[m

]
[m

2 ]
[d

B
(A

)/m
]

[d
B

(A
)/m

2 ]
ES

 II
I

ES
 II

ES
 II

I
ES

 II
ES

 II
I

ES
 II

I
ES

 II
I

[h
]

[m
in

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
B

ag
ge

r 
(A

bb
au

 P
ha

se
 4

)
10

5
F

lä
ch

e
-

21
'8

57
-

61
.6

46
.3

0.
0

39
.8

38
.3

35
.3

0.
0

0.
0

1'
54

0
22

0
42

0
-2

.3
5

0
2

R
ad

la
de

r 
1 

(A
bb

au
 P

ha
se

 4
)

11
0

F
lä

ch
e

-
21

'8
57

-
66

.6
51

.3
0.

0
44

.8
43

.3
40

.3
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
2 

(A
bb

au
 P

ha
se

 4
)

11
0

F
lä

ch
e

-
21

'8
57

-
66

.6
51

.3
0.

0
44

.8
43

.3
40

.3
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
3 

(B
ah

nv
er

la
d)

11
0

F
lä

ch
e

-
11

'9
89

-
69

.2
48

.1
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
4 

(B
ah

nv
er

la
d)

11
0

F
lä

ch
e

-
11

'9
89

-
69

.2
48

.1
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

D
oz

er
 (

A
uf

fü
llu

ng
 P

ha
se

 3
)

11
0

F
lä

ch
e

-
14

'4
16

-
68

.4
48

.8
0.

0
32

.8
40

.4
38

.5
0.

0
0.

0
1'

54
0

22
0

42
0

-2
.3

5
0

2
R

ad
la

de
r 

5 
(A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 3

)
11

0
F

lä
ch

e
-

14
'4

16
-

68
.4

48
.8

0.
0

32
.8

40
.4

38
.5

0.
0

0.
0

22
0

22
0

60
-1

0.
8

5
0

2
V

er
ke

hr
 a

uf
 d

em
 B

et
rie

bs
ar

ea
l

10
5

Li
ni

e
2'

86
9

-
70

.4
-

39
.3

35
.2

31
.8

31
.9

29
.4

0.
0

0.
0

1'
54

0
22

0
42

0
-2

.3
0

0
0

Lä
rm

qu
el

le
EP

1
EP

2
EP

3
EP

4
EP

5
EP

6
EP

7
W

an
ge

ne
r-

Sp
ie

ge
lh

of
-

Sp
ie

ge
lh

of
-

B
üe

l-
B

üe
lä

ch
er

-
N

eu
st

ad
t-

B
irc

hh
of

-
st

ra
ss

e 
41

st
ra

ss
e 

5
st

ra
ss

e 
28

st
ra

ss
e 

34
st

ra
ss

e 
1

st
ra

ss
e 

6
st

ra
ss

e 
1

ES
 II

I
ES

 II
ES

 II
I

ES
 II

ES
 II

I
ES

 II
I

ES
 II

I
B

ag
ge

r 
(A

bb
au

 P
ha

se
 4

)
51

.0
4.

7
44

.5
43

.0
40

.0
4.

7
4.

7
R

ad
la

de
r 

1 
(A

bb
au

 P
ha

se
 4

)
53

.5
2.

2
47

.0
45

.5
42

.5
2.

2
2.

2
R

ad
la

de
r 

2 
(A

bb
au

 P
ha

se
 4

)
53

.5
2.

2
47

.0
45

.5
42

.5
2.

2
2.

2
R

ad
la

de
r 

3 
(B

ah
nv

er
la

d)
50

.3
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
R

ad
la

de
r 

4 
(B

ah
nv

er
la

d)
50

.3
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
D

oz
er

 (
A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 3

)
53

.5
4.

7
37

.5
45

.1
43

.2
4.

7
4.

7
R

ad
la

de
r 

5 
(A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 3

)
45

.0
0.

0
29

.0
36

.6
34

.7
0.

0
0.

0
V

er
ke

hr
 a

uf
 d

em
 B

et
rie

bs
ar

ea
l

37
.0

32
.9

29
.5

29
.6

27
.1

0.
0

0.
0

G
es

am
tb

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

60
33

51
51

48
12

12
P

la
nu

ng
sw

er
t

60
55

60
55

60
60

60

K
1:

 K
or

re
kt

ur
 In

du
st

rie
 u

nd
 G

ew
er

be
, K

2:
 K

or
re

kt
ur

 T
on

ge
ha

lt,
 K

3:
 K

or
re

kt
ur

 Im
pu

ls
ge

ha
lt,

 L
r:

 Im
m

is
si

on
sp

eg
el

 (
B

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

)

Te
ilp

eg
el

 a
us

 B
er

ec
hn

un
g 

C
ad

na
A

 in
 d

B
(A

)
Pe

ge
lk

or
r.

Te
ilb

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

 L
r i

n 
dB

(A
)

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

 A
LS

, A
S

C

Anhang 7-2a



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

Lä
rm

im
m

is
si

on
en

 B
et

rie
bs

lä
rm

 T
ag

 (0
7–

19
 U

hr
)

B
et

rie
bs

zu
st

an
d 

2 
"S

ch
or

en
":

 A
bb

au
 P

ha
se

 7
/8

 / 
A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 6

Lä
rm

qu
el

le
Sc

ha
lll

ei
s-

Q
ue

lle
na

rt
Lä

ng
e

Fl
äc

he
Sc

ha
lll

ei
s-

Sc
ha

lll
ei

s-
Jä

hr
l. 

B
et

rie
bs

-
Tä

gl
. 

Ze
it-

tu
ng

sp
eg

el
tu

ng
sp

eg
el

tu
ng

sp
eg

el
EP

1
EP

2
EP

3
EP

4
EP

5
EP

6
EP

7
D

au
er

ta
ge

D
au

er
ko

rr
.

na
ch

 A
nh

. 6
 L

SV
Lw

A
Lw

A
'

Lw
A

''
W

an
ge

ne
r-

Sp
ie

ge
lh

of
-

Sp
ie

ge
lh

of
-

B
üe

l-
B

üe
lä

ch
er

-
N

eu
st

ad
t-

B
irc

hh
of

-
Ti

B
ti

K
,t

K
1

K
2

K
3

st
ra

ss
e 

41
st

ra
ss

e 
5

st
ra

ss
e 

28
st

ra
ss

e 
34

st
ra

ss
e 

1
st

ra
ss

e 
6

st
ra

ss
e 

1
[d

B
(A

)]
[m

]
[m

2 ]
[d

B
(A

)/m
]

[d
B

(A
)/m

2 ]
ES

 II
I

ES
 II

ES
 II

I
ES

 II
ES

 II
I

ES
 II

I
ES

 II
I

[h
]

[m
in

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
B

ag
ge

r 
(A

bb
au

 P
ha

se
 7

/8
)

10
5

F
lä

ch
e

-
24

'3
33

-
61

.1
41

.3
40

.2
42

.8
35

.3
0.

0
0.

0
0.

0
1'

54
0

22
0

42
0

-2
.3

5
0

2
R

ad
la

de
r 

1 
(A

bb
au

 P
ha

se
 7

/8
)

11
0

F
lä

ch
e

-
24

'3
33

-
66

.1
46

.3
45

.2
47

.8
40

.3
0.

0
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
2 

(A
bb

au
 P

ha
se

 7
/8

)
11

0
F

lä
ch

e
-

24
'3

33
-

66
.1

46
.3

45
.2

47
.8

40
.3

0.
0

0.
0

0.
0

88
0

22
0

24
0

-4
.8

5
0

2
R

ad
la

de
r 

3 
(B

ah
nv

er
la

d)
11

0
F

lä
ch

e
-

11
'9

89
-

69
.2

49
.5

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

88
0

22
0

24
0

-4
.8

5
0

2
R

ad
la

de
r 

4 
(B

ah
nv

er
la

d)
11

0
F

lä
ch

e
-

11
'9

89
-

69
.2

49
.5

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

88
0

22
0

24
0

-4
.8

5
0

2
D

oz
er

 (
A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 6

)
11

0
F

lä
ch

e
-

15
'8

62
-

68
.0

49
.8

43
.7

47
.9

42
.1

0.
0

0.
0

0.
0

1'
54

0
22

0
42

0
-2

.3
5

0
2

R
ad

la
de

r 
5 

(A
uf

fü
llu

ng
 P

ha
se

 6
)

11
0

F
lä

ch
e

-
15

'8
62

-
68

.0
49

.8
43

.7
47

.9
42

.1
0.

0
0.

0
0.

0
22

0
22

0
60

-1
0.

8
5

0
2

V
er

ke
hr

 a
uf

 d
em

 B
et

rie
bs

ar
ea

l
10

5
Li

ni
e

2'
84

9
-

70
.5

-
42

.0
35

.6
33

.0
32

.7
29

.4
0.

0
0.

0
1'

54
0

22
0

42
0

-2
.3

0
0

0

Lä
rm

qu
el

le
EP

1
EP

2
EP

3
EP

4
EP

5
EP

6
EP

7
W

an
ge

ne
r-

Sp
ie

ge
lh

of
-

Sp
ie

ge
lh

of
-

B
üe

l-
B

üe
lä

ch
er

-
N

eu
st

ad
t-

B
irc

hh
of

-
st

ra
ss

e 
41

st
ra

ss
e 

5
st

ra
ss

e 
28

st
ra

ss
e 

34
st

ra
ss

e 
1

st
ra

ss
e 

6
st

ra
ss

e 
1

ES
 II

I
ES

 II
ES

 II
I

ES
 II

ES
 II

I
ES

 II
I

ES
 II

I
B

ag
ge

r 
(A

bb
au

 P
ha

se
 7

/8
)

46
.0

44
.9

47
.5

40
.0

4.
7

4.
7

4.
7

R
ad

la
de

r 
1 

(A
bb

au
 P

ha
se

 7
/8

)
48

.5
47

.4
50

.0
42

.5
2.

2
2.

2
2.

2
R

ad
la

de
r 

2 
(A

bb
au

 P
ha

se
 7

/8
)

48
.5

47
.4

50
.0

42
.5

2.
2

2.
2

2.
2

R
ad

la
de

r 
3 

(B
ah

nv
er

la
d)

51
.7

2.
2

2.
2

2.
2

2.
2

2.
2

2.
2

R
ad

la
de

r 
4 

(B
ah

nv
er

la
d)

51
.7

2.
2

2.
2

2.
2

2.
2

2.
2

2.
2

D
oz

er
 (

A
uf

fü
llu

ng
 P

ha
se

 6
)

54
.5

48
.4

52
.6

46
.8

4.
7

4.
7

4.
7

R
ad

la
de

r 
5 

(A
uf

fü
llu

ng
 P

ha
se

 6
)

46
.0

39
.9

44
.1

38
.3

0.
0

0.
0

0.
0

V
er

ke
hr

 a
uf

 d
em

 B
et

rie
bs

ar
ea

l
39

.7
33

.3
30

.7
30

.4
27

.1
0.

0
0.

0
G

es
am

tb
eu

rt
ei

lu
ng

sp
eg

el
59

53
57

50
27

12
12

P
la

nu
ng

sw
er

t
60

55
60

55
60

60
60

K
1:

 K
or

re
kt

ur
 In

du
st

rie
 u

nd
 G

ew
er

be
, K

2:
 K

or
re

kt
ur

 T
on

ge
ha

lt,
 K

3:
 K

or
re

kt
ur

 Im
pu

ls
ge

ha
lt,

 L
r:

 Im
m

is
si

on
sp

eg
el

 (
B

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

)

Te
ilp

eg
el

 a
us

 B
er

ec
hn

un
g 

C
ad

na
A

 in
 d

B
(A

)
Pe

ge
lk

or
r.

Te
ilb

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

 L
r i

n 
dB

(A
)

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

 A
LS

, A
S

C

Anhang 7-2b



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

Lä
rm

im
m

is
si

on
en

 B
et

rie
bs

lä
rm

 T
ag

 (0
7–

19
 U

hr
)

B
et

rie
bs

zu
st

an
d 

3 
"C

hä
se

n"
: A

bb
au

 P
ha

se
 1

2 
/ A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 1

1

Lä
rm

qu
el

le
Sc

ha
lll

ei
s-

Q
ue

lle
na

rt
Lä

ng
e

Fl
äc

he
Sc

ha
lll

ei
s-

Sc
ha

lll
ei

s-
Jä

hr
l. 

B
et

rie
bs

-
Tä

gl
. 

Ze
it-

tu
ng

sp
eg

el
tu

ng
sp

eg
el

tu
ng

sp
eg

el
EP

1
EP

2
EP

3
EP

4
EP

5
EP

6
EP

7
D

au
er

ta
ge

D
au

er
ko

rr
.

na
ch

 A
nh

. 6
 L

SV
Lw

A
Lw

A
'

Lw
A

''
W

an
ge

ne
r-

Sp
ie

ge
lh

of
-

Sp
ie

ge
lh

of
-

B
üe

l-
B

üe
lä

ch
er

-
N

eu
st

ad
t-

B
irc

hh
of

-
Ti

B
ti

K
,t

K
1

K
2

K
3

st
ra

ss
e 

41
st

ra
ss

e 
5

st
ra

ss
e 

28
st

ra
ss

e 
34

st
ra

ss
e 

1
st

ra
ss

e 
6

st
ra

ss
e 

1
[d

B
(A

)]
[m

]
[m

2 ]
[d

B
(A

)/m
]

[d
B

(A
)/m

2 ]
ES

 II
I

ES
 II

ES
 II

I
ES

 II
ES

 II
I

ES
 II

I
ES

 II
I

[h
]

[m
in

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
B

ag
ge

r 
(A

bb
au

 P
ha

se
 1

2)
10

5
F

lä
ch

e
-

27
'4

71
-

60
.6

20
.4

0.
0

0.
0

37
.2

39
.2

37
.2

37
.4

1'
54

0
22

0
42

0
-2

.3
5

0
2

R
ad

la
de

r 
1 

(A
bb

au
 P

ha
se

 1
2)

11
0

F
lä

ch
e

-
27

'4
71

-
65

.6
25

.2
0.

0
0.

0
42

.2
44

.2
42

.2
42

.4
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
2 

(A
bb

au
 P

ha
se

 1
2)

11
0

F
lä

ch
e

-
27

'4
71

-
65

.6
25

.2
0.

0
0.

0
42

.2
44

.2
42

.2
42

.4
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
3 

(B
ah

nv
er

la
d)

11
0

F
lä

ch
e

-
11

'9
89

-
69

.2
49

.5
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
4 

(B
ah

nv
er

la
d)

11
0

F
lä

ch
e

-
11

'9
89

-
69

.2
49

.5
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

D
oz

er
 (

A
uf

fü
llu

ng
 P

ha
se

 1
1)

11
0

F
lä

ch
e

-
20

'2
23

-
66

.9
6.

2
0.

0
0.

0
0.

0
37

.6
40

.3
43

.0
1'

54
0

22
0

42
0

-2
.3

5
0

2
R

ad
la

de
r 

5 
(A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 1

1)
11

0
F

lä
ch

e
-

20
'2

23
-

66
.9

6.
2

0.
0

0.
0

0.
0

37
.6

40
.3

43
.0

22
0

22
0

60
-1

0.
8

5
0

2
V

er
ke

hr
 a

uf
 d

em
 B

et
rie

bs
ar

ea
l

10
5

Li
ni

e
1'

38
9

-
73

.6
-

6.
2

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

1'
54

0
22

0
42

0
-2

.3
0

0
0

Lä
rm

qu
el

le
EP

1
EP

2
EP

3
EP

4
EP

5
EP

6
EP

7
W

an
ge

ne
r-

Sp
ie

ge
lh

of
-

Sp
ie

ge
lh

of
-

B
üe

l-
B

üe
lä

ch
er

-
N

eu
st

ad
t-

B
irc

hh
of

-
st

ra
ss

e 
41

st
ra

ss
e 

5
st

ra
ss

e 
28

st
ra

ss
e 

34
st

ra
ss

e 
1

st
ra

ss
e 

6
st

ra
ss

e 
1

ES
 II

I
ES

 II
ES

 II
I

ES
 II

ES
 II

I
ES

 II
I

ES
 II

I
B

ag
ge

r 
(A

bb
au

 P
ha

se
 1

2)
25

.1
4.

7
4.

7
41

.9
43

.9
41

.9
42

.1
R

ad
la

de
r 

1 
(A

bb
au

 P
ha

se
 1

2)
27

.4
2.

2
2.

2
44

.4
46

.4
44

.4
44

.6
R

ad
la

de
r 

2 
(A

bb
au

 P
ha

se
 1

2)
27

.4
2.

2
2.

2
44

.4
46

.4
44

.4
44

.6
R

ad
la

de
r 

3 
(B

ah
nv

er
la

d)
51

.7
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
R

ad
la

de
r 

4 
(B

ah
nv

er
la

d)
51

.7
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
D

oz
er

 (
A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 1

1)
10

.9
4.

7
4.

7
4.

7
42

.3
45

.0
47

.7
R

ad
la

de
r 

5 
(A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 1

1)
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
33

.8
36

.5
39

.2
V

er
ke

hr
 a

uf
 d

em
 B

et
rie

bs
ar

ea
l

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

31
.0

G
es

am
tb

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

55
12

12
49

51
50

52
P

la
nu

ng
sw

er
t

60
55

60
55

60
60

60

K
1:

 K
or

re
kt

ur
 In

du
st

rie
 u

nd
 G

ew
er

be
, K

2:
 K

or
re

kt
ur

 T
on

ge
ha

lt,
 K

3:
 K

or
re

kt
ur

 Im
pu

ls
ge

ha
lt,

 L
r:

 Im
m

is
si

on
sp

eg
el

 (
B

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

)

Te
ilp

eg
el

 a
us

 B
er

ec
hn

un
g 

C
ad

na
A

 in
 d

B
(A

)
Pe

ge
lk

or
r.

Te
ilb

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

 L
r i

n 
dB

(A
)

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

 A
LS

, A
S

C

Anhang 7-2c



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

Lä
rm

im
m

is
si

on
en

 B
et

rie
bs

lä
rm

 T
ag

 (0
7–

19
 U

hr
)

B
et

rie
bs

zu
st

an
d 

4 
"C

hä
se

n"
: A

bb
au

 P
ha

se
 1

6/
17

 / 
A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 1

5

Lä
rm

qu
el

le
Sc

ha
lll

ei
s-

Q
ue

lle
na

rt
Lä

ng
e

Fl
äc

he
Sc

ha
lll

ei
s-

Sc
ha

lll
ei

s-
Jä

hr
l. 

B
et

rie
bs

-
Tä

gl
. 

Ze
it-

tu
ng

sp
eg

el
tu

ng
sp

eg
el

tu
ng

sp
eg

el
EP

1
EP

2
EP

3
EP

4
EP

5
EP

6
EP

7
D

au
er

ta
ge

D
au

er
ko

rr
.

na
ch

 A
nh

. 6
 L

SV
Lw

A
Lw

A
'

Lw
A

''
W

an
ge

ne
r-

Sp
ie

ge
lh

of
-

Sp
ie

ge
lh

of
-

B
üe

l-
B

üe
lä

ch
er

-
N

eu
st

ad
t-

B
irc

hh
of

-
Ti

B
ti

K
,t

K
1

K
2

K
3

st
ra

ss
e 

41
st

ra
ss

e 
5

st
ra

ss
e 

28
st

ra
ss

e 
34

st
ra

ss
e 

1
st

ra
ss

e 
6

st
ra

ss
e 

1
[d

B
(A

)]
[m

]
[m

2 ]
[d

B
(A

)/m
]

[d
B

(A
)/m

2 ]
ES

 II
I

ES
 II

ES
 II

I
ES

 II
ES

 II
I

ES
 II

I
ES

 II
I

[h
]

[m
in

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
B

ag
ge

r 
(A

bb
au

 P
ha

se
 1

6/
17

)
10

5
F

lä
ch

e
-

30
'5

20
-

60
.2

6.
2

0.
0

0.
0

36
.4

39
.1

40
.9

41
.0

1'
54

0
22

0
42

0
-2

.3
5

0
2

R
ad

la
de

r 
1 

(A
bb

au
 P

ha
se

 1
6/

17
)

11
0

F
lä

ch
e

-
30

'5
20

-
65

.2
6.

2
0.

0
0.

0
41

.4
44

.1
45

.9
46

.0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
2 

(A
bb

au
 P

ha
se

 1
6/

17
)

11
0

F
lä

ch
e

-
30

'5
20

-
65

.2
6.

2
0.

0
0.

0
41

.4
44

.1
45

.9
46

.0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
3 

(B
ah

nv
er

la
d)

11
0

F
lä

ch
e

-
11

'9
89

-
69

.2
49

.5
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

R
ad

la
de

r 
4 

(B
ah

nv
er

la
d)

11
0

F
lä

ch
e

-
11

'9
89

-
69

.2
49

.5
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
88

0
22

0
24

0
-4

.8
5

0
2

D
oz

er
 (

A
uf

fü
llu

ng
 P

ha
se

 1
5)

11
0

F
lä

ch
e

-
17

'6
52

-
67

.5
6.

2
0.

0
0.

0
0.

0
40

.1
44

.7
47

.0
1'

54
0

22
0

42
0

-2
.3

5
0

2
R

ad
la

de
r 

5 
(A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 1

5)
11

0
F

lä
ch

e
-

17
'6

52
-

67
.5

6.
2

0.
0

0.
0

0.
0

40
.1

44
.7

47
.0

22
0

22
0

60
-1

0.
8

5
0

2
V

er
ke

hr
 a

uf
 d

em
 B

et
rie

bs
ar

ea
l

10
5

Li
ni

e
1'

60
6

-
72

.9
-

6.
2

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

29
.3

35
.5

1'
54

0
22

0
42

0
-2

.3
0

0
0

Lä
rm

qu
el

le
EP

1
EP

2
EP

3
EP

4
EP

5
EP

6
EP

7
W

an
ge

ne
r-

Sp
ie

ge
lh

of
-

Sp
ie

ge
lh

of
-

B
üe

l-
B

üe
lä

ch
er

-
N

eu
st

ad
t-

B
irc

hh
of

-
st

ra
ss

e 
41

st
ra

ss
e 

5
st

ra
ss

e 
28

st
ra

ss
e 

34
st

ra
ss

e 
1

st
ra

ss
e 

6
st

ra
ss

e 
1

ES
 II

I
ES

 II
ES

 II
I

ES
 II

ES
 II

I
ES

 II
I

ES
 II

I
B

ag
ge

r 
(A

bb
au

 P
ha

se
 1

6/
17

)
10

.9
4.

7
4.

7
41

.1
43

.8
45

.6
45

.7
R

ad
la

de
r 

1 
(A

bb
au

 P
ha

se
 1

6/
17

)
8.

4
2.

2
2.

2
43

.6
46

.3
48

.1
48

.2
R

ad
la

de
r 

2 
(A

bb
au

 P
ha

se
 1

6/
17

)
8.

4
2.

2
2.

2
43

.6
46

.3
48

.1
48

.2
R

ad
la

de
r 

3 
(B

ah
nv

er
la

d)
51

.7
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
R

ad
la

de
r 

4 
(B

ah
nv

er
la

d)
51

.7
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
2.

2
D

oz
er

 (
A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 1

5)
10

.9
4.

7
4.

7
4.

7
44

.8
49

.4
51

.7
R

ad
la

de
r 

5 
(A

uf
fü

llu
ng

 P
ha

se
 1

5)
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
36

.3
40

.9
43

.2
V

er
ke

hr
 a

uf
 d

em
 B

et
rie

bs
ar

ea
l

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

27
.0

33
.2

G
es

am
tb

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

55
12

12
48

52
54

55
P

la
nu

ng
sw

er
t

60
55

60
55

60
60

60

K
1:

 K
or

re
kt

ur
 In

du
st

rie
 u

nd
 G

ew
er

be
, K

2:
 K

or
re

kt
ur

 T
on

ge
ha

lt,
 K

3:
 K

or
re

kt
ur

 Im
pu

ls
ge

ha
lt,

 L
r:

 Im
m

is
si

on
sp

eg
el

 (
B

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

)

Te
ilp

eg
el

 a
us

 B
er

ec
hn

un
g 

C
ad

na
A

 in
 d

B
(A

)
Pe

ge
lk

or
r.

Te
ilb

eu
rt

ei
lu

ng
sp

eg
el

 L
r i

n 
dB

(A
)

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

 A
LS

, A
S

C

Anhang 7-2d



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

L
är

m
em

is
si

o
n

en
 S

tr
as

se
n

ve
rk

eh
r 

T
ag

 (
06

–2
2 

U
h

r)
, M

eh
rb

ea
n

sp
ru

ch
u

n
g

 v
o

n
 V

er
ke

h
rs

an
la

g
en

E
ta

p
p

en
 "

R
o

d
i g

" 
+

 "
S

ch
o

re
n

",
 B

ez
u

g
sj

ah
r 

20
19

N
r.

A
b

sc
h

n
it

t*
S

tr
as

se
Z

u
st

an
d

D
T

V
**

Z
u

n
ah

m
e

Z
u

n
ah

m
e

Z
u

n
ah

m
e

N
t

N
t1

N
t2

N
t2

V
t

i
B

el
T

K
o

rr
ek

-
K

1
L

re
t

Z
u

n
ah

m
e

D
T

V
N

t1
N

t2
tu

re
n

L
re

t
[F

z/
T

ag
]

[F
z/

T
ag

]
[F

z/
T

ag
]

[F
z/

T
ag

]
[F

z/
h

]
[F

z/
h

]
[%

]
[F

z/
h

]
[k

m
/h

]
[%

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
1

39
26

9
B

ie
te

nh
ol

zs
tr

as
se

Z
0 

20
16

7'
69

5
44

5
42

2
5.

1%
23

55
1.

9%
1.

0
1.

0
0.

0
76

.3
Z

1 
20

19
7'

92
8

45
4

43
1

5.
1%

23
55

1.
9%

1.
0

1.
0

0.
0

76
.4

Z
1+

 2
01

9
8'

03
3

10
5

0
10

5
46

0
43

1
6.

5%
30

55
1.

9%
1.

0
1.

0
0.

0
76

.9
0.

5
2

39
27

2
H

eg
na

ue
rs

tr
as

se
Z

0 
20

16
7'

69
5

44
5

42
2

5.
1%

23
55

4.
8%

1.
0

1.
9

0.
0

77
.2

Z
1 

20
19

7'
92

8
45

4
43

1
5.

1%
23

55
4.

8%
1.

0
1.

9
0.

0
77

.3
Z

1+
 2

01
9

8'
03

3
10

5
0

10
5

46
0

43
1

6.
5%

30
55

4.
8%

1.
0

1.
9

0.
0

77
.8

0.
5

3
39

27
1

H
eg

na
ue

rs
tr

as
se

Z
0 

20
16

7'
69

5
44

5
42

2
5.

1%
23

80
4.

8%
2.

0
2.

9
0.

0
81

.1
Z

1 
20

19
7'

92
8

45
4

43
1

5.
1%

23
80

4.
8%

2.
0

2.
9

0.
0

81
.2

Z
1+

 2
01

9
8'

03
3

10
5

0
10

5
46

0
43

1
6.

5%
30

80
4.

8%
2.

0
2.

9
0.

0
81

.7
0.

4
4

60
04

3
E

ffr
et

ik
er

st
ra

ss
e

Z
0 

20
16

7'
77

1
44

9
42

6
5.

1%
23

80
0.

4%
2.

0
2.

0
0.

0
80

.3
Z

1 
20

19
8'

00
6

45
8

43
5

5.
1%

23
80

0.
4%

2.
0

2.
0

0.
0

80
.4

Z
1+

 2
01

9
8'

11
1

10
5

0
10

5
46

5
43

5
6.

4%
30

80
0.

4%
2.

0
2.

0
0.

0
80

.8
0.

4
5

40
84

0
E

ffr
et

ik
er

st
ra

ss
e

Z
0 

20
16

7'
77

1
44

9
42

6
5.

1%
23

49
0.

4%
1.

0
1.

0
0.

0
75

.7
Z

1 
20

19
8'

00
6

45
8

43
5

5.
1%

23
49

0.
4%

1.
0

1.
0

0.
0

75
.8

Z
1+

 2
01

9
8'

11
1

10
5

0
10

5
46

5
43

5
6.

4%
30

49
0.

4%
1.

0
1.

0
0.

0
76

.3
0.

5
6

40
83

9
La

nd
en

be
rg

st
ra

ss
e

Z
0 

20
16

9'
23

2
53

3
50

6
5.

1%
27

49
3.

0%
1.

0
1.

0
0.

0
76

.4
Z

1 
20

19
9'

51
2

54
4

51
6

5.
1%

28
49

3.
0%

1.
0

1.
0

0.
0

76
.5

Z
1+

 2
01

9
9'

61
7

10
5

0
10

5
55

0
51

6
6.

2%
34

49
3.

0%
1.

0
1.

0
0.

0
76

.9
0.

4

* 
 E

m
is

si
on

sa
bs

ch
ni

tt 
ge

m
äs

s 
K

ar
te

 S
tr

as
se

nl
är

m
 (

Q
ue

lle
: w

w
w

.g
is

.z
h.

ch
)

**
 A

nn
ah

m
e 

V
er

ke
hr

sw
ac

hs
tu

m
: 1

%
 p

.a
.

D
T

V
: D

ur
ch

sc
hn

itt
lic

he
r 

T
ag

es
ve

rk
eh

r,
 N

t: 
D

ur
ch

sc
hn

itt
lic

he
 V

er
ke

hr
sm

en
ge

 T
ag

 (
06

-2
2 

U
hr

),
 N

t1
: P

W
/L

ie
fe

rw
ag

en
, N

t2
: L

W
/M

ot
or

rä
de

r,
 V

t: 
G

es
ch

w
in

di
gk

ei
t T

ag
, i

: S
te

ig
un

g,
 B

el
T

: B
el

ag
sz

us
ch

la
g 

T
ag

, K
1:

 K
or

re
kt

ur
 M

ot
or

fa
hr

ze
ug

lä
rm

Lr
et

: E
m

is
si

on
sp

eg
el

 T
ag

G
ru

nd
la

ge
n:

S
tr

as
se

nl
är

m
m

od
el

l S
tL

-8
6+

, E
M

P
A

/B
A

F
U

, 1
99

5

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

 A
S

C

Anhang 8-1a



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

L
är

m
em

is
si

o
n

en
 S

tr
as

se
n

ve
rk

eh
r 

T
ag

 (
06

–2
2 

U
h

r)
, V

er
ke

h
rs

au
fk

o
m

m
en

 n
eu

e 
A

n
la

g
e 

al
le

in
E

ta
p

p
en

 "
R

o
d

i g
" 

+
 "

S
ch

o
re

n
",

 B
ez

u
g

sj
ah

r 
20

19

N
r.

A
b

sc
h

n
it

t*
S

tr
as

se
Z

u
st

an
d

E
S

D
T

V
N

t1
N

t2
N

t
N

t1
N

t2
N

t2
V

t
i

B
el

T
K

o
rr

ek
-

K
1

L
re

t
A

b
st

an
d

L
ri

t
P

W
tu

re
n

[F
z/

T
ag

]
[F

z/
T

ag
]

[F
z/

T
ag

]
[F

z/
h

]
[F

z/
h

]
[%

]
[F

z/
h

]
[k

m
/h

]
[%

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[m

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
1

39
26

9
B

ie
te

nh
ol

zs
tr

as
se

Z
1+

 2
01

9
-*

*
10

5
0

10
5

7
0

10
0%

7
55

1.
9%

1.
0

1.
0

-5
.0

62
.2

2
39

27
2

H
eg

na
ue

rs
tr

as
se

Z
1+

 2
01

9
III

10
5

0
10

5
7

0
10

0%
7

55
4.

8%
1.

0
1.

9
-5

.0
63

.1
7

54
.6

60
3

39
27

1
H

eg
na

ue
rs

tr
as

se
Z

1+
 2

01
9

-*
*

10
5

0
10

5
7

0
10

0%
7

80
4.

8%
2.

0
2.

9
-5

.0
66

.3
4

60
04

3
E

ffr
et

ik
er

st
ra

ss
e

Z
1+

 2
01

9
-*

*
10

5
0

10
5

7
0

10
0%

7
80

0.
4%

2.
0

2.
0

-5
.0

65
.4

5
40

84
0

E
ffr

et
ik

er
st

ra
ss

e
Z

1+
 2

01
9

III
10

5
0

10
5

7
0

10
0%

7
49

0.
4%

1.
0

1.
0

-5
.0

61
.6

10
51

.6
60

6
40

83
9

La
nd

en
be

rg
st

ra
ss

e
Z

1+
 2

01
9

III
10

5
0

10
5

7
0

10
0%

7
49

3.
0%

1.
0

1.
0

-5
.0

61
.6

7
53

.2
60

* 
 E

m
is

si
on

sa
bs

ch
ni

tt 
ge

m
äs

s 
K

ar
te

 S
tr

as
se

nl
är

m
 (

Q
ue

lle
: w

w
w

.g
is

.z
h.

ch
)

**
 k

ei
ne

 R
äu

m
e 

m
it 

lä
rm

em
pf

in
dl

ic
he

r 
N

ut
zu

ng
 b

et
ro

ffe
n 

D
T

V
: D

ur
ch

sc
hn

itt
lic

he
r 

T
ag

es
ve

rk
eh

r,
 N

t: 
D

ur
ch

sc
hn

itt
lic

he
 V

er
ke

hr
sm

en
ge

 T
ag

 (
06

-2
2 

U
hr

),
 N

t1
: P

W
/L

ie
fe

rw
ag

en
, N

t2
: L

W
/M

ot
or

rä
de

r,
 V

t: 
G

es
ch

w
in

di
gk

ei
t T

ag
, i

: S
te

ig
un

g,
 B

el
T

: B
el

ag
sz

us
ch

la
g 

T
ag

, K
1:

 K
or

re
kt

ur
 M

ot
or

fa
hr

ze
ug

lä
rm

Lr
et

: E
m

is
si

on
sp

eg
el

 T
ag

, L
rit

: I
m

m
is

si
on

sp
eg

el
 T

ag
, P

W
: P

la
nu

ng
sw

er
t

G
ru

nd
la

ge
n:

S
tr

as
se

nl
är

m
m

od
el

l S
tL

-8
6+

, E
M

P
A

/B
A

F
U

, 1
99

5

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

 A
S

C

Anhang 8-1b



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

L
är

m
em

is
si

o
n

en
 S

tr
as

se
n

ve
rk

eh
r 

T
ag

 (
06

–2
2 

U
h

r)
, M

eh
rb

ea
n

sp
ru

ch
u

n
g

 v
o

n
 V

er
ke

h
rs

an
la

g
en

E
ta

p
p

e 
"C

h
äs

en
",

 B
ez

u
g

sj
ah

r 
20

35

N
r.

A
b

sc
h

n
it

t*
S

tr
as

se
Z

u
st

an
d

D
T

V
**

Z
u

n
ah

m
e

Z
u

n
ah

m
e

Z
u

n
ah

m
e

N
t

N
t1

N
t2

N
t2

V
t

i
B

el
T

K
o

rr
ek

-
K

1
L

re
t

Z
u

n
ah

m
e

D
T

V
N

t1
N

t2
tu

re
n

L
re

t
[F

z/
T

ag
]

[F
z/

T
ag

]
[F

z/
T

ag
]

[F
z/

T
ag

]
[F

z/
h

]
[F

z/
h

]
[%

]
[F

z/
h

]
[k

m
/h

]
[%

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
7

40
98

1
Z

ür
ic

hs
tr

as
se

Z
0 

20
16

24
'8

02
1'

45
0

1'
38

6
4.

4%
64

53
1.

5%
1.

0
1.

0
0.

0
81

.0
Z

1 
20

35
29

'9
64

1'
47

9
1'

41
4

4.
4%

65
53

1.
5%

1.
0

1.
0

0.
0

81
.1

Z
1+

 2
03

5
30

'1
52

18
8

0
18

8
1'

49
1

1'
41

4
5.

2%
77

53
1.

5%
1.

0
1.

0
0.

0
81

.4
0.

3
8

60
00

0
Z

ür
ic

hs
tr

as
se

Z
0 

20
16

18
'5

00
1'

08
2

1'
02

4
5.

4%
58

50
1.

2%
1.

0
1.

0
0.

0
79

.7
Z

1 
20

35
22

'3
50

1'
10

4
1'

04
4

5.
4%

60
50

1.
2%

1.
0

1.
0

0.
0

79
.8

Z
1+

 2
03

5
22

'5
38

18
8

0
18

8
1'

11
6

1'
04

4
6.

4%
71

50
1.

2%
1.

0
1.

0
0.

0
80

.2
0.

4
9

60
10

9
Z

ür
ic

hs
tr

as
se

Z
0 

20
16

13
'5

03
78

9
74

6
5.

4%
43

60
0.

9%
2.

0
2.

0
0.

0
80

.5
Z

1 
20

35
16

'3
13

80
5

76
1

5.
4%

43
60

0.
9%

2.
0

2.
0

0.
0

80
.6

Z
1+

 2
03

5
16

'5
01

18
8

0
18

8
81

7
76

1
6.

8%
55

60
0.

9%
2.

0
2.

0
0.

0
81

.1
0.

5
10

56
24

0
N

eu
e 

W
in

te
rt

hu
re

rs
tr

.
Z

0 
20

16
13

'5
03

79
0

74
8

5.
3%

42
60

1.
5%

2.
0

2.
0

0.
0

80
.5

Z
1 

20
35

16
'3

13
80

6
76

3
5.

3%
43

60
1.

5%
2.

0
2.

0
0.

0
80

.6
Z

1+
 2

03
5

16
'5

01
18

8
0

18
8

81
8

76
3

6.
7%

54
60

1.
5%

2.
0

2.
0

0.
0

81
.0

0.
5

11
56

04
1

N
eu

e 
W

in
te

rt
hu

re
rs

tr
.

Z
0 

20
16

9'
67

2
55

8
52

9
5.

2%
29

60
2.

6%
2.

0
2.

0
0.

0
78

.9
Z

1 
20

35
11

'6
85

56
9

54
0

5.
2%

30
60

2.
6%

2.
0

2.
0

0.
0

79
.0

Z
1+

 2
03

5
11

'8
73

18
8

0
18

8
58

1
54

0
7.

1%
41

60
2.

6%
2.

0
2.

0
0.

0
79

.7
0.

7
12

56
23

9
N

eu
e 

W
in

te
rt

hu
re

rs
tr

.
Z

0 
20

16
9'

67
2

55
8

52
9

5.
2%

29
80

2.
6%

2.
0

2.
0

0.
0

81
.3

Z
1 

20
35

11
'6

85
56

9
54

0
5.

2%
30

80
2.

6%
2.

0
2.

0
0.

0
81

.3
Z

1+
 2

03
5

11
'8

73
18

8
0

18
8

58
1

54
0

7.
1%

41
80

2.
6%

2.
0

2.
0

0.
0

81
.9

0.
6

13
38

14
8

N
eu

e 
W

in
te

rt
hu

re
rs

tr
.

Z
0 

20
16

9'
67

2
55

8
52

9
5.

2%
29

80
4.

2%
2.

0
2.

6
0.

0
81

.9
Z

1 
20

35
11

'6
85

56
9

54
0

5.
2%

30
80

4.
2%

2.
0

2.
6

0.
0

81
.9

Z
1+

 2
03

5
11

'8
73

18
8

0
18

8
58

1
54

0
7.

1%
41

80
4.

2%
2.

0
2.

6
0.

0
82

.5
0.

6
14

38
14

9
N

eu
e 

W
in

te
rt

hu
re

rs
tr

.
Z

0 
20

16
9'

67
2

55
8

52
9

5.
2%

29
80

2.
0%

2.
0

2.
0

0.
0

81
.3

Z
1 

20
35

11
'6

85
56

9
54

0
5.

2%
30

80
2.

0%
2.

0
2.

0
0.

0
81

.3
Z

1+
 2

03
5

11
'8

73
18

8
0

18
8

58
1

54
0

7.
1%

41
80

2.
0%

2.
0

2.
0

0.
0

81
.9

0.
6

15
39

54
5

Z
ür

ch
er

st
ra

ss
e

Z
0 

20
16

9'
57

6
55

2
52

3
5.

2%
29

80
0.

0%
2.

0
2.

0
0.

0
81

.2
Z

1 
20

35
11

'5
69

56
3

53
4

5.
2%

29
80

0.
0%

2.
0

2.
0

0.
0

81
.3

Z
1+

 2
03

5
11

'6
16

47
0

47
56

6
53

4
5.

7%
32

80
0.

0%
2.

0
2.

0
0.

0
81

.5
0.

2
16

39
54

6
Z

ür
ch

er
st

ra
ss

e
Z

0 
20

16
9'

57
6

55
2

52
3

5.
2%

29
64

2.
1%

2.
0

2.
0

0.
0

79
.4

Z
1 

20
35

11
'5

69
56

3
53

4
5.

2%
29

64
2.

1%
2.

0
2.

0
0.

0
79

.4
Z

1+
 2

03
5

11
'6

16
47

0
47

56
6

53
4

5.
7%

32
64

2.
1%

2.
0

2.
0

0.
0

79
.6

0.
2

17
56

02
6

Z
ür

ch
er

st
ra

ss
e

Z
0 

20
16

9'
57

6
55

2
52

3
5.

2%
29

53
2.

1%
1.

0
1.

0
0.

0
77

.1
Z

1 
20

35
11

'5
69

56
3

53
4

5.
2%

29
53

2.
1%

1.
0

1.
0

0.
0

77
.1

Z
1+

 2
03

5
11

'6
16

47
0

47
56

6
53

4
5.

7%
32

53
2.

1%
1.

0
1.

0
0.

0
77

.3
0.

2
18

39
54

7
Z

ür
ch

er
st

ra
ss

e
Z

0 
20

16
10

'7
94

62
2

59
0

5.
2%

32
53

2.
3%

1.
0

1.
0

0.
0

77
.6

Z
1 

20
35

13
'0

40
63

5
60

2
5.

2%
33

53
2.

3%
1.

0
1.

0
0.

0
77

.7
Z

1+
 2

03
5

13
'0

87
47

0
47

63
7

60
2

5.
6%

36
53

2.
3%

1.
0

1.
0

0.
0

77
.8

0.
2

19
39

54
8

Z
ür

ch
er

st
ra

ss
e

Z
0 

20
16

4'
01

6
23

3
21

9
6.

0%
14

57
2.

8%
1.

0
1.

0
0.

0
74

.0
Z

1 
20

35
4'

85
2

23
8

22
3

6.
0%

14
57

2.
8%

1.
0

1.
0

0.
0

74
.1

Z
1+

 2
03

5
4'

89
9

47
0

47
24

1
22

3
7.

1%
17

57
2.

8%
1.

0
1.

0
0.

0
74

.5
0.

4

* 
 E

m
is

si
on

sa
bs

ch
ni

tt 
ge

m
äs

s 
K

ar
te

 S
tr

as
se

nl
är

m
 (

Q
ue

lle
: w

w
w

.g
is

.z
h.

ch
)

**
 A

nn
ah

m
e 

V
er

ke
hr

sw
ac

hs
tu

m
: 1

%
 p

.a
.

D
T

V
: D

ur
ch

sc
hn

itt
lic

he
r 

T
ag

es
ve

rk
eh

r,
 N

t: 
D

ur
ch

sc
hn

itt
lic

he
 V

er
ke

hr
sm

en
ge

 T
ag

 (
06

-2
2 

U
hr

),
 N

t1
: P

W
/L

ie
fe

rw
ag

en
, N

t2
: L

W
/M

ot
or

rä
de

r,
 V

t: 
G

es
ch

w
in

di
gk

ei
t T

ag
, i

: S
te

ig
un

g,
 B

el
T

: B
el

ag
sz

us
ch

la
g 

T
ag

, K
1:

 K
or

re
kt

ur
 M

ot
or

fa
hr

ze
ug

lä
rm

Lr
et

: E
m

is
si

on
sp

eg
el

 T
ag

G
ru

nd
la

ge
n:

S
tr

as
se

nl
är

m
m

od
el

l S
tL

-8
6+

, E
M

P
A

/B
A

F
U

, 1
99

5

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

 A
S

C

Anhang 8-1c



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

L
är

m
em

is
si

o
n

en
 S

tr
as

se
n

ve
rk

eh
r 

T
ag

 (
06

–2
2 

U
h

r)
, V

er
ke

h
rs

au
fk

o
m

m
en

 n
eu

e 
A

n
la

g
e 

al
le

in
E

ta
p

p
e 

"C
h

äs
en

",
 B

ez
u

g
sj

ah
r 

20
35

N
r.

A
b

sc
h

n
it

t*
S

tr
as

se
Z

u
st

an
d

E
S

D
T

V
N

t1
N

t2
N

t
N

t1
N

t2
N

t2
V

t
i

B
el

T
K

o
rr

ek
-

K
1

L
re

t
A

b
st

an
d

L
ri

t
P

W
tu

re
n

[F
z/

T
ag

]
[F

z/
T

ag
]

[F
z/

T
ag

]
[F

z/
h

]
[F

z/
h

]
[%

]
[F

z/
h

]
[k

m
/h

]
[%

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[m

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
7

40
98

1
Z

ür
ic

hs
tr

as
se

Z
1+

 2
03

5
III

18
8

0
18

8
12

0
10

0%
12

53
1.

5%
1.

0
1.

0
-5

.0
64

.5
7

56
.1

60
8

60
00

0
Z

ür
ic

hs
tr

as
se

Z
1+

 2
03

5
III

18
8

0
18

8
12

0
10

0%
12

50
1.

2%
1.

0
1.

0
-5

.0
64

.3
8

55
.2

60
9

60
10

9
Z

ür
ic

hs
tr

as
se

Z
1+

 2
03

5
-*

*
18

8
0

18
8

12
0

10
0%

12
60

0.
9%

2.
0

2.
0

-5
.0

66
.2

10
56

24
0

N
eu

e 
W

in
te

rt
hu

re
rs

tr
.

Z
1+

 2
03

5
III

18
8

0
18

8
12

0
10

0%
12

60
1.

5%
2.

0
2.

0
-5

.0
66

.2
7

57
.7

60
11

56
04

1
N

eu
e 

W
in

te
rt

hu
re

rs
tr

.
Z

1+
 2

03
5

II
18

8
0

18
8

12
0

10
0%

12
60

2.
6%

2.
0

2.
0

-5
.0

66
.2

15
54

.4
55

12
56

23
9

N
eu

e 
W

in
te

rt
hu

re
rs

tr
.

Z
1+

 2
03

5
-*

*
18

8
0

18
8

12
0

10
0%

12
80

2.
6%

2.
0

2.
0

-5
.0

67
.9

13
38

14
8

N
eu

e 
W

in
te

rt
hu

re
rs

tr
.

Z
1+

 2
03

5
-*

*
18

8
0

18
8

12
0

10
0%

12
80

4.
2%

2.
0

2.
6

-5
.0

68
.5

14
38

14
9

N
eu

e 
W

in
te

rt
hu

re
rs

tr
.

Z
1+

 2
03

5
-*

*
18

8
0

18
8

12
0

10
0%

12
80

2.
0%

2.
0

2.
0

-5
.0

67
.9

15
39

54
5

Z
ür

ch
er

st
ra

ss
e

Z
1+

 2
03

5
-*

*
47

0
47

3
0

10
0%

3
80

0.
0%

2.
0

2.
0

-5
.0

61
.9

16
39

54
6

Z
ür

ch
er

st
ra

ss
e

Z
1+

 2
03

5
III

47
0

47
3

0
10

0%
3

64
2.

1%
2.

0
2.

0
-5

.0
60

.5
11

50
.1

60
17

56
02

6
Z

ür
ch

er
st

ra
ss

e
Z

1+
 2

03
5

III
47

0
47

3
0

10
0%

3
53

2.
1%

1.
0

1.
0

-5
.0

58
.5

11
48

.1
60

18
39

54
7

Z
ür

ch
er

st
ra

ss
e

Z
1+

 2
03

5
III

47
0

47
3

0
10

0%
3

53
2.

3%
1.

0
1.

0
-5

.0
58

.5
7

50
.1

60
19

39
54

8
Z

ür
ch

er
st

ra
ss

e
Z

1+
 2

03
5

II
47

0
47

3
0

10
0%

3
57

2.
8%

1.
0

1.
0

-5
.0

58
.9

15
47

.1
55

* 
 E

m
is

si
on

sa
bs

ch
ni

tt 
ge

m
äs

s 
K

ar
te

 S
tr

as
se

nl
är

m
 (

Q
ue

lle
: w

w
w

.g
is

.z
h.

ch
)

**
 k

ei
ne

 R
äu

m
e 

m
it 

lä
rm

em
pf

in
dl

ic
he

r 
N

ut
zu

ng
 b

et
ro

ffe
n 

D
T

V
: D

ur
ch

sc
hn

itt
lic

he
r 

T
ag

es
ve

rk
eh

r,
 N

t: 
D

ur
ch

sc
hn

itt
lic

he
 V

er
ke

hr
sm

en
ge

 T
ag

 (
06

-2
2 

U
hr

),
 N

t1
: P

W
/L

ie
fe

rw
ag

en
, N

t2
: L

W
/M

ot
or

rä
de

r,
 V

t: 
G

es
ch

w
in

di
gk

ei
t T

ag
, i

: S
te

ig
un

g,
 B

el
T

: B
el

ag
sz

us
ch

la
g 

T
ag

, K
1:

 K
or

re
kt

ur
 M

ot
or

fa
hr

ze
ug

lä
rm

Lr
et

: E
m

is
si

on
sp

eg
el

 T
ag

, L
rit

: I
m

m
is

si
on

sp
eg

el
 T

ag
, P

W
: P

la
nu

ng
sw

er
t

G
ru

nd
la

ge
n:

S
tr

as
se

nl
är

m
m

od
el

l S
tL

-8
6+

, E
M

P
A

/B
A

F
U

, 1
99

5

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

 A
S

C

Anhang 8-1d



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

L
är

m
em

is
si

o
n

en
 E

is
en

b
ah

n
ve

rk
eh

r 
T

ag
 (

06
–2

2 
U

h
r)

, M
eh

rb
ea

n
sp

ru
ch

u
n

g
 v

o
n

 V
er

ke
h

rs
an

la
g

en

D
fA

-L
in

ie
S

tr
ec

ke
*

vo
n

 m
b

is
 m

Z
u

st
an

d
N

 (
t)

Z
u

n
ah

m
e

L
eq

 (
t)

L
eq

 (
t)

K
1 

(t
)

L
r,

e 
(t

)
Z

u
n

ah
m

e
A

b
st

an
d

L
r,

i (
t)

IG
W

N
 (

t)
E

P
 2

01
5

P
ro

je
kt

E
P

 2
01

5
L

r,
e 

(t
)

T
ag

[Z
ü

g
e/

T
ag

]
[Z

ü
g

e/
T

ag
]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

[m
]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

75
1

Z
H

 L
an

g
st

ra
ss

e 
- 

W
al

lis
el

le
n

 -
 W

in
te

rt
h

u
r

75
1

H
ür

lis
te

in
 (

A
bz

w
) 

- 
E

ffr
et

ik
on

14
99

1
15

67
8

Z
1 

20
15

>
79

86
.1

-5
.0

81
.1

Z
1+

 2
01

5
>

79
3.

6
86

.1
62

.8
-5

.0
81

.1
0.

0
75

3
E

ff
re

ti
ko

n
 -

 W
et

zi
ko

n
 -

 H
in

w
il

75
3

E
ffr

et
ik

on
 -

 Il
ln

au
-1

9
41

29
Z

1 
20

15
70

.5
72

.4
-5

.5
66

.9
10

56
.9

65
Z

1+
 2

01
5

74
.1

3.
6

72
.9

62
.8

-5
.3

67
.6

0.
7

10
57

.6
65

75
3

Ill
na

u 
- 

F
eh

ra
lto

rf
46

53
78

75
Z

1 
20

15
70

.5
73

.6
-5

.5
68

.1
10

58
.1

65
Z

1+
 2

01
5

74
.1

3.
6

73
.9

62
.8

-5
.3

68
.7

0.
6

10
58

.7
65

75
3

P
fä

ffi
ko

n 
Z

H
 -

 K
em

pt
en

11
62

1
14

30
3

Z
1 

20
15

65
.8

74
.2

-5
.8

68
.4

10
58

.4
65

Z
1+

 2
01

5
69

.4
3.

6
74

.5
62

.8
-5

.6
68

.9
0.

5
10

58
.9

65
75

3
K

em
pt

en
 -

 W
et

zi
ko

n
15

76
0

16
69

7
Z

1 
20

15
65

.8
72

.6
-5

.8
66

.8
10

56
.8

65
Z

1+
 2

01
5

69
.4

3.
6

73
.0

62
.8

-5
.6

67
.5

0.
7

10
57

.5
65

75
3

W
et

zi
ko

n 
- 

H
in

w
il

18
10

1
21

07
0

Z
1 

20
15

70
.5

69
.6

-5
.5

64
.1

10
54

.1
65

Z
1+

 2
01

5
74

.1
3.

6
70

.4
62

.8
-5

.3
65

.1
1.

0
10

55
.1

65
75

3
W

et
zi

ko
n 

- 
H

in
w

il
22

16
4

22
54

3
Z

1 
20

15
70

.5
64

.5
-5

.5
59

.0
10

49
.0

65
Z

1+
 2

01
5

74
.1

3.
6

66
.7

62
.8

-5
.3

61
.5

2.
5

10
51

.5
65

74
2

H
in

w
il 

- 
B

är
et

sw
il 

- 
B

au
m

a
74

2
E

tte
nh

au
se

n 
- 

E
m

m
et

sc
hl

oo
13

96
6

14
77

9
Z

1 
20

15
<

7.
9

54
.7

-1
5.

0
39

.7
10

29
.7

65
Z

1+
 2

01
5

7.
9

3.
6

63
.4

62
.8

-1
5.

0
48

.4
8.

7
10

38
.4

65

* 
S

tr
ec

ke
na

bs
ch

ni
tt 

ge
m

äs
s 

E
m

is
si

on
sp

la
n 

20
15

 (
S

ta
nd

 2
01

4)

N
 (

t)
: A

nz
ah

l Z
ug

sf
ah

rt
en

 p
ro

 T
ag

, K
1:

 K
or

re
kt

ur
 E

is
en

ba
hn

lä
rm

Lr
,e

 (
t)

: B
eu

rt
ei

lu
ng

s-
E

m
is

si
on

sp
eg

el
 T

ag

G
ru

nd
la

ge
n:

   
   

   
  -

 M
od

el
l S

E
M

IB
E

L,
 B

A
F

U
, S

ch
rif

te
nr

ei
he

 U
m

w
el

ts
ch

ut
z 

N
r.

 1
16

, 1
99

0
   

   
   

   
  -

 K
om

m
en

ta
r 

zu
m

 E
m

is
si

on
sp

la
n,

 B
A

V
, 2

01
4

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

  A
S

C

Anhang 8-2a



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

L
är

m
em

is
si

o
n

en
 E

is
en

b
ah

n
ve

rk
eh

r 
N

ac
h

t 
(2

2–
06

 U
h

r)
, M

eh
rb

ea
n

sp
ru

ch
u

n
g

 v
o

n
 V

er
ke

h
rs

an
la

g
en

D
fA

-L
in

ie
S

tr
ec

ke
*

vo
n

 m
b

is
 m

Z
u

st
an

d
N

 (
n

)
Z

u
n

ah
m

e
L

eq
 (

n
)

L
eq

 (
n

)
K

1 
(n

)
L

r,
e 

(n
)

Z
u

n
ah

m
e

A
b

st
an

d
L

r,
i (

n
)

IG
W

N
 (

n
)

E
P

 2
01

5
P

ro
je

kt
E

P
 2

01
5

L
r,

e 
(n

)
N

ac
h

t
[Z

ü
g

e/
T

ag
]

[Z
ü

g
e/

T
ag

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[m

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
75

1
Z

H
 L

an
g

st
ra

ss
e 

- 
W

al
lis

el
le

n
 -

 W
in

te
rt

h
u

r
75

1
H

ür
lis

te
in

 (
A

bz
w

) 
- 

E
ffr

et
ik

on
14

99
1

15
67

8
Z

1 
20

15
>

79
82

.8
-5

.0
77

.8
Z

1+
 2

01
5

>
79

0.
5

82
.8

56
.5

-5
.0

77
.8

0.
0

75
3

E
ff

re
ti

ko
n

 -
 W

et
zi

ko
n

 -
 H

in
w

il
75

3
E

ffr
et

ik
on

 -
 Il

ln
au

-1
9

41
29

Z
1 

20
15

14
.4

68
.6

-1
2.

4
56

.2
10

46
.2

55
Z

1+
 2

01
5

14
.9

0.
5

68
.9

56
.5

-1
2.

2
56

.6
0.

4
10

46
.6

55
75

3
Ill

na
u 

- 
F

eh
ra

lto
rf

46
53

78
75

Z
1 

20
15

14
.4

69
.8

-1
2.

4
57

.4
10

47
.4

55
Z

1+
 2

01
5

14
.9

0.
5

70
.0

56
.5

-1
2.

2
57

.8
0.

4
10

47
.8

55
75

3
P

fä
ffi

ko
n 

Z
H

 -
 K

em
pt

en
11

62
1

14
30

3
Z

1 
20

15
13

.1
70

.1
-1

2.
8

57
.3

10
47

.3
55

Z
1+

 2
01

5
13

.6
0.

5
70

.3
56

.5
-1

2.
6

57
.7

0.
4

10
47

.7
55

75
3

K
em

pt
en

 -
 W

et
zi

ko
n

15
76

0
16

69
7

Z
1 

20
15

13
.1

68
.4

-1
2.

8
55

.6
10

45
.6

55
Z

1+
 2

01
5

13
.6

0.
5

68
.7

56
.5

-1
2.

6
56

.0
0.

4
10

46
.0

55
75

3
W

et
zi

ko
n 

- 
H

in
w

il
18

10
1

21
07

0
Z

1 
20

15
16

.9
67

.9
-1

1.
7

56
.2

10
46

.2
55

Z
1+

 2
01

5
17

.4
0.

5
68

.2
56

.5
-1

1.
6

56
.6

0.
4

10
46

.6
55

75
3

W
et

zi
ko

n 
- 

H
in

w
il

22
16

4
22

54
3

Z
1 

20
15

16
.9

63
.6

-1
1.

7
51

.9
10

41
.9

55
Z

1+
 2

01
5

17
.4

0.
5

64
.4

56
.5

-1
1.

6
52

.8
0.

9
10

42
.8

55
74

2
H

in
w

il 
- 

B
är

et
sw

il 
- 

B
au

m
a

74
2

E
tte

nh
au

se
n 

- 
E

m
m

et
sc

hl
oo

13
96

6
14

77
9

Z
1 

20
15

0.
0

0.
0

-1
5.

0
0.

0
10

0.
0

55
Z

1+
 2

01
5

0.
5

0.
5

56
.5

56
.5

-1
5.

0
41

.5
41

.5
10

31
.5

55

* 
S

tr
ec

ke
na

bs
ch

ni
tt 

ge
m

äs
s 

E
m

is
si

on
sp

la
n 

20
15

 (
S

ta
nd

 2
01

4)

N
 (

n)
: A

nz
ah

l Z
ug

sf
ah

rt
en

 p
ro

 N
ac

ht
, K

1:
 K

or
re

kt
ur

 E
is

en
ba

hn
lä

rm
Lr

,e
 (

n)
: B

eu
rt

ei
lu

ng
s-

E
m

is
si

on
sp

eg
el

 N
ac

ht

G
ru

nd
la

ge
n:

   
   

   
  -

 M
od

el
l S

E
M

IB
E

L,
 B

A
F

U
, S

ch
rif

te
nr

ei
he

 U
m

w
el

ts
ch

ut
z 

N
r.

 1
16

, 1
99

0
   

   
   

   
  -

 K
om

m
en

ta
r 

zu
m

 E
m

is
si

on
sp

la
n,

 B
A

V
, 2

01
4

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

  A
S

C

Anhang 8-2b



U
V

B
 K

ie
sg

ru
be

 T
ag

el
sw

an
ge

n

L
är

m
em

is
si

o
n

en
 E

is
en

b
ah

n
ve

rk
eh

r 
T

ag
 (

06
–2

2 
U

h
r)

, V
er

ke
h

rs
au

fk
o

m
m

en
 n

eu
e 

A
n

la
g

e 
al

le
in

Z
u

g
sz

ah
le

n
 B

et
ri

eb
sp

h
as

e 
(P

ro
g

n
o

se
):

A
nz

ah
l Z

ug
sk

om
po

si
tio

ne
n

2
A

nz
ah

l Z
üg

e 
pr

o 
T

ag
4

A
nz

ah
l Z

ug
sf

ah
rt

en
 p

ro
 T

ag
8

(7
 F

ah
rt

en
 ta

gs
 0

6-
22

 U
hr

, 1
 F

ah
rt

 n
ac

ht
s 

22
-0

6 
U

hr
)

A
nz

ah
l L

ok
s 

pr
o 

Z
ug

2
Lä

ng
e 

Lo
k

19
.5

m
A

nz
ah

l W
ag

en
 p

ro
 Z

ug
17

(1
5 

W
ag

en
 +

 2
 A

bs
ta

nd
sw

ag
en

)
Lä

ng
e 

W
ag

en
12

.8
m

A
nz

ah
l B

et
rie

bs
ta

ge
19

0

N
: A

nz
ah

l Z
ug

sf
ah

rt
en

 p
ro

 T
ag

3.
6

vo
ll:

1.
6

le
er

:
2.

1
M

: A
nz

ah
l Z

ug
sf

ah
rt

en
 p

ro
 S

tu
nd

e 
ta

gs
0.

2
vo

ll:
0.

1
le

er
:

0.
1

W
ag

en
-

B
ez

ei
ch

n
u

n
g

B
el

ad
u

n
g

A
B

V
m

ax
*

V
ef

f
L

A
+

B
xd

V
ef

f
d

L
M

d
M

L
eq

L
eq

T
o

ta
l

F
K

1
L

r,
e

ar
t

L
eq

F
ah

rb
ah

n
ko

rr
.

P
eg

el
ko

rr
.

[k
m

/h
]

[k
m

/h
]

[m
]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

[Z
ü

g
e/

h
]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

[E
n

er
g

ie
]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

[d
B

(A
)]

G
-K

E
G

üt
er

w
ag

en
 n

eu
 o

de
r 

lä
rm

sa
ni

er
t (

K
-S

oh
le

n)
vo

ll 
be

la
de

n
15

15
80

68
21

7.
6

42
.5

23
.4

0.
1

-1
0.

1
55

.8
37

66
03

G
-K

E
G

üt
er

w
ag

en
 n

eu
 o

de
r 

lä
rm

sa
ni

er
t (

K
-S

oh
le

n)
le

er
15

15
95

81
21

7.
6

43
.6

23
.4

0.
1

-8
.9

58
.1

64
97

91
L-

G
Lo

k 
m

it 
G

ra
ug

us
ss

oh
le

n
vo

ll 
be

la
de

n
3

25
80

68
39

48
.8

15
.9

0.
1

-1
0.

1
54

.6
28

96
00

L-
G

Lo
k 

m
it 

G
ra

ug
us

ss
oh

le
n

le
er

3
25

95
81

39
50

.7
15

.9
0.

1
-8

.9
57

.7
59

33
65

T
o

ta
l T

ag
62

.8
19

09
35

9
0

-1
5.

0
47

.8

* 
vo

ll 
be

la
de

ne
r 

Z
ug

 (
90

 t 
pr

o 
W

ag
en

):
 8

0 
km

/h
, a

uf
 e

in
em

 k
ur

ze
n 

S
tr

ec
ke

na
bs

ch
ni

tt 
75

 k
m

/h
; l

ee
re

r 
Z

ug
: 9

5 
km

/h
, a

uf
 e

in
ze

ln
en

 S
tr

ec
ke

na
bs

ch
ni

tte
n 

75
-8

5 
km

/h
; A

nn
ah

m
e 

F
ak

to
r 

V
ef

f/V
m

ax
 (

G
üt

er
zu

g)
 =

 8
5%

A
, B

: r
ol

lm
at

er
ia

ls
pe

zi
fis

ch
e 

P
ar

am
et

er
, V

: Z
ug

ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t, 

L:
 L

än
ge

 d
es

 F
ah

rz
eu

gs
, M

: d
ur

ch
sc

hn
itt

lic
he

 A
nz

ah
l Z

ug
sf

ah
rt

en
 p

ro
 S

tu
nd

e 
(0

6-
22

 U
hr

),
 F

: F
ah

rb
ah

nk
or

re
kt

ur
, K

1:
 K

or
re

kt
ur

 E
is

en
ba

hn
lä

rm
 

Lr
,e

: B
eu

rt
ei

lu
ng

s-
E

m
is

si
on

sp
eg

el
 

L
är

m
em

is
si

o
n

en
 E

is
en

b
ah

n
ve

rk
eh

r 
N

ac
h

t 
(2

2–
06

 U
h

r)
, V

er
ke

h
rs

au
fk

o
m

m
en

 n
eu

e 
A

n
la

g
e 

al
le

i n

Z
u

g
sz

ah
le

n
 B

et
ri

eb
sp

h
as

e 
(P

ro
g

n
o

se
):

N
: A

nz
ah

l Z
ug

sf
ah

rt
en

 p
ro

 N
ac

ht
0.

5
vo

ll:
0.

5
le

er
:

0
M

: A
nz

ah
l Z

ug
sf

ah
rt

en
 p

ro
 S

tu
nd

e 
na

ch
ts

0.
1

vo
ll:

0.
1

le
er

:
0

W
ag

en
-

B
ez

ei
ch

n
u

n
g

B
el

ad
u

n
g

A
B

V
m

a x
V

ef
f

L
A

+
B

xd
V

ef
f

d
L

M
d

M
L

eq
L

eq
T

o
ta

l
F

K
1

L
r,

e
ar

t
L

eq
F

ah
rb

ah
n

ko
rr

.
P

eg
el

ko
rr

.
[k

m
/h

]
[k

m
/h

]
[m

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[Z

ü
g

e/
h

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[E

n
er

g
ie

]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
[d

B
(A

)]
G

-K
E

G
üt

er
w

ag
en

 n
eu

 o
de

r 
lä

rm
sa

ni
er

t (
K

-S
oh

le
n)

vo
ll 

be
la

de
n

15
15

80
68

21
7.

6
42

.5
23

.4
0.

1
-1

1.
9

54
.0

25
10

69
G

-K
E

G
üt

er
w

ag
en

 n
eu

 o
de

r 
lä

rm
sa

ni
er

t (
K

-S
oh

le
n)

le
er

15
15

95
81

21
7.

6
43

.6
23

.4
0.

0
0.

0
0.

0
0

L-
G

Lo
k 

m
it 

G
ra

ug
us

ss
oh

le
n

vo
ll 

be
la

de
n

3
25

80
68

39
48

.8
15

.9
0.

1
-1

1.
9

52
.9

19
30

67
L-

G
Lo

k 
m

it 
G

ra
ug

us
ss

oh
le

n
le

er
3

25
95

81
39

50
.7

15
.9

0.
0

0.
0

0.
0

0
T

o
ta

l N
ac

h
t

56
.5

44
41

36
0

-1
5.

0
41

.5

G
ru

nd
la

ge
n:

   
   

   
  -

 M
od

el
l S

E
M

IB
E

L,
 B

A
F

U
, S

ch
rif

te
nr

ei
he

 U
m

w
el

ts
ch

ut
z 

N
r.

 1
16

, 1
99

0
   

   
   

   
   

  -
 K

om
m

en
ta

r 
zu

m
 E

m
is

si
on

sp
la

n,
 B

A
V

, 2
01

4

62
.8

0
-1

5.
0

47
.8

56
.5

0
-1

5.
0

41
.5

B
as

le
r 

&
 H

of
m

an
n 

A
G

, 1
6.

11
.2

01
6,

  A
S

C

Anhang 8-2c



Auftraggeber: Kies AG, Kieswerk, 8494 Bauma

Kiesabbaugebiet Tagelswangen, 8315 Lindau

Grundwasserverhältnisse

Vorschlag Abbaukoten

Bericht Nr. 11310 1. Juni 2016

Beratende Geologen und Ingenieure
www.geovm.ch

Telefon +41 56 222 09 45

Telefon +41 52 681 43 27

Telefon +41 44 363 31 55

info@geovm.ch

Dr. von Moos AG
Geotechnisches Büro

Fax +41 44 363 97 44

Fax +41 56 221 50 45

Bachofnerstrasse 5, CH - 8037 Zürich

Mäderstrasse 8, CH - 5401 Baden

Fax +41 52 681 43 25Dorfstrasse 40, CH - 8214 Gächlingen

Filialen

Anhang 9-1a



Kiesabbaugebiet Tagelswangen, 8315 Lindau Grundwasserverhältnisse Vorschlag Abbaukoten

11310-T-2016-06-01 Dr. von Moos AG Seite 2/8

Inhalt Seite

1. Auftrag 3

2. Unterlagen 3

2.1 Karten und geologisch-hydrologische Unterlagen 3

2.2 Archivunterlagen 3

2.3 Plangrundlagen 4

3. Ausgeführte Arbeiten 4

4. Sondierungen 4

5. Hydrogeologische Übersicht 5

6. Grundwasserverhältnisse 6

6.1 Messreihen 6

6.2 Interpretation hinsichtlich Abbaukoten 7

7. Schlussbemerkungen 8

Anhänge

A1 Wasserspiegelmessungen Januar 2015 ÷ März 2016

A2 Isohypsenkarte Hochwasserstand, 1:10'000

Beilagen

1 Situation 1:5'000

2 Hydrogeologische Profile 1:2'500/500, Nr. 1 + 2

3.1 ÷ 3.5 Bohrprofile 1:100, B1/14 ÷ B5/14

Anhang 9-1b



Kiesabbaugebiet Tagelswangen, 8315 Lindau Grundwasserverhältnisse Vorschlag Abbaukoten

11310-T-2016-06-01 Dr. von Moos AG Seite 3/8

1. Auftrag

Auftraggeber: Kies AG, Kieswerk 

Postfach, 8494 Bauma

Umweltplaner: Basler & Hofmann AG

Bachweg 1, 8133 Esslingen

Auftrag: Abklärung der Grundwasserverhältnisse und Vorschlag für Ab-

baukoten gemäss unserem Arbeitsprogramm und Angebot vom 

30. September 2014

Auftragserteilung: Mit email vom 6. Oktober 2014 durch Hr. Ruff

Bearbeitung: Geologie: Elke Schöffmann, Dipl.-Ing. Geologin und

Orlando Lanfranchi, MSc Geologe ETH

Projektleitung: Dr. Stephan Frank

Korreferat: Dr. Stephan Frank / Dr. Ulrich Jörin

Projektareal: Das Projektareal umfasst 3 Gebiete südlich von Tagelswangen.

Etappe Süd: Phase 1 'Rodig' und Phase 2 'Schoren' sowie Etappe

Nord: Phase 3 'Chäsen'.

Die Landeskoordinaten in Arealmitte von 'Rodig' betragen ca.

692'500 / 253'000, von 'Schoren' ca. 693'200 / 253'100 und von

'Chäsen' ca. 692'500 / 253'500.

2. Unterlagen

2.1 Karten und geologisch-hydrologische Unterlagen

[1] Geologischer Atlas der Schweiz, 1:25'000, Nr. 128, 1092 Uster (2007) sowie
Erläuterungen von G. Wyssling (2008)

[2] Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich, Stand Juni 2015
[3] Grundwasserkarte des Kantons Zürich, Stand Januar 2014
[4] Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich, Stand März 2016

2.2 Archivunterlagen

Im Rahmen der Untersuchung und der Ausarbeitung des Berichts konnten verschie-

dene ältere Sondierungen unseres Baugrundarchivs aus der Nachbarschaft (u.a.

Versickerungsbecken Nauen) mit in die Auswertung einbezogen werden. 
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2.3 Plangrundlagen

Vom Umweltplaner erhielten wir folgende Planunterlagen:

– Kantonaler Gestaltungsplan / Perimeterplan, Kiesgrube Tagelswangen, Situation
1:2'000, Plan-Nr. 70148.001, vom 27.11.2014

– Situationsplan 1:5'000, Skizze Abbauetappen, vom 12.09.2014
– Werkleitungspläne (Swisscom, Cablecom, Abwasser, Wasser, Elektrizität,

Erdgas)

Daneben verwendeten wir die im kantonalen GIS zugänglichen Plangrundlagen so-

wie die uns vom AWEL und von der Dr. Jäckli AG zur Verfügung gestellten Grund-

wasserspiegelmessreihen der Grundwasserfassungen g 10-6 (Brüttisellen) und 

g 10-8 (Büel) rund 2 km westlich sowie der Grundwasserfassung l 10-6 (Baltenswil)

rund 1.5 km nordwestlich der Abbauareale, die gemäss der Grundwasserkarte im

gleichen Grundwasserträger liegen.

3. Ausgeführte Arbeiten

Im Rahmen der Abklärungen wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

– Auswertung von Archivunterlagen
– Ausarbeitung eines phasenbezogenen Untersuchungsprogramms
– Organisation und Leitung der Sondierarbeiten
– Absteckung und Vermessung der Sondierstellen
– Geologische Aufnahme der Bohrungen
– Wasserspiegelmessungen: Einbau und Betreuung von 5 Datenloggern in den Boh-

rungen B1/14 bis B5/14 während 13 Monaten von Ende Januar 2015 bis Anfang
März 2016; periodische Handmessungen im Piezometer B1/04

– Periodische Auslesung und Auswertung der Wasserspiegelmessungen
– Recherchen bezüglich Grundwassersituation und langjährigen Messdaten
– Recherchen bezüglich Altlasteneintrag
– Auswertung der Sondierungen in 2 hydrogeologischen Profilen
– Beratung Umweltplaner
– Berichterstattung

4. Sondierungen

5 Kernbohrungen: B1/14 ÷ B5/14, mit Tiefen von 32.6 m bis 41.3 m, abgeteuft

in der Zeit vom 27.11. ÷ 16.12.2014;

Ausbau: B1/14 ÷ B5/14 mit Filterrohr Ø 4.5";

Bohrfirma: Stump ForaTec AG, Madetswilerstr. 33, Post-

fach 81, 8332 Russikon

Vermessung: Die Sondierpunkte sind von unserem Büro nach Lage und

Höhe eingemessen worden.
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Die Sondierergebnisse sind in der Situation und den hydrogeologischen Profilen

(Beilagen 1 + 2) dargestellt und ausgewertet. Eine detaillierte geologische Aufnahme

der Kernbohrungen findet sich in Beilage 3.

5. Hydrogeologische Übersicht

In den 3 geplanten Kiesabbaugebieten (vgl. Situation, Beilage 1) wurden Ende 2014

fünf Sondierbohrungen ausgeführt. Diese Bohrungen (B1/14 bis B5/14) durchfuhren

Verwitterungsschutt, lokal Niederterrassenschotter sowie Moräne und Aathalschot-

ter, bevor sie im Fels der Oberen Süsswassermolasse beendet wurden. 

Der Molassefels wurde in einer Tiefe von rund 31 bis 40 m angetroffen; d.h. in den

Gebieten 'Rodig' und 'Chäsen' liegt die Felsoberfläche auf rund Kote 462 m ü.M.,

während diese im Gebiet 'Schoren' gegen Osten auf ca. Kote 468 m ü.M. ansteigt.

Die Felsoberfläche fällt gemäss geologischem Atlas generell gegen Südwesten ab

und kann lokal unruhiger verlaufen als in den Profilen dargestellt. Der Molassefels

bildet den Grundwasserstauer. Der Fels wird im Bereich der Abbaugebiete von rund

20 bis 28 m mächtigen Aathalschottern bedeckt. Dieses zum Abbau vorgesehene

Kiesvorkommen besteht aus einem sandigen Kies mit Steinen, dessen Matrix teils 

wolkig oder lagig mit Calcit zementiert ist (nagelfluhartig) und erfahrungsgemäss 

auch moränenartige Zwischenlagen enthalten kann. Solche Lagen wurden z.B. in 

B1/14 und B2/14 erbohrt, können aber auch andernorts noch vorkommen. Die Ober-

kante der Schotter liegt auf etwa Kote 481 bis 490 m ü.M.; im Bereich der Autobahn /

SBB-Querung stehen die Aathalschotter an der Oberfläche an. Die Aathalschotter 

beherbergen ein regional wichtiges Grundwasservorkommen. Über den Aathalschot-

tern folgt im überwiegenden Teil der Abbaugebiete eine rund 5 bis 10 m mächtige

Moräne. Die geringmächtige Deckschicht wird von Niederterrassenschotter und/oder

Verwitterungsschutt gebildet (vgl. Bohrprofile, Beilage 3).

Zur Beobachtung des Grundwasserspiegels wurde in den Bohrungen B1/14 bis 

B5/14 jeweils ein 4.5“-Piezometer versetzt. Diese wurden Ende Januar 2015 mit 

Datenloggern ausgerüstet und bis zum 2. März 2016  betrieben. In der älteren Boh-

rung B1/04 wurden in dieser Periode 5 Handmessungen durchgeführt (vgl. Graphik

Wasserspiegelganglinien, Anhang A1). Unsere Messungen zeigen, dass die mittleren

Grundwasserspiegel (Anfang September 2015) in B2/14 resp. B3/14 bei Kote 464.5 m

ü.M. (Gebiet 'Chäsen' resp. 'Rodig') und in B4/14 bei Kote 465.4 m ü.M. (Gebiet

'Schoren') liegen.

Gemäss der Grundwasserkarte des Kantons Zürich [3] liegen die Abbauperimeter im

Grundwasserbecken von Wangen (h 10) in einem Gebiet mittlerer Grundwasser-

mächtigkeit (2 bis 10 m) mit schlecht durchlässigen Deckschichten von meist mehr

als 5 m Mächtigkeit. Die Gebiete 'Schoren' und 'Chäsen' erstrecken sich im Nord-

osten bis in den Randbereich des Grundwasservorkommens (geringe Grundwasser-
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mächtigkeit, meist < 2 m). Unsere Messungen bestätigen eine Grundwassermächtig-

keit in B2/14 resp. B3/14 von 2.7 m und 2.4 m in B4/14 bei Mittelwasserstand. Die 

aktuellen Untersuchungen weisen auch darauf hin, dass sich der Randbereich des

Grundwasservorkommens weiter nach Südwesten erstreckt als in der Grundwasser-

karte [3] dargestellt und somit etwa die östliche Hälfte des Abbaugebietes 'Schoren'

umfasst.

Gemäss der Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich [2] liegen die Abbaugebiete

'Rodig', 'Schoren' und 'Chäsen' im Gewässerschutzbereich Au. Das Gebiet 'Chäsen'

liegt zudem im Zuströmbereich Zu der Trinkwasserpumpwerke Büel (GWR g 10-8),

Steinacker (GWR g 10-32) und Girhalden (GWR g 10-37). Der Zuströmbereich Zu der

Grundwasserfassung Steinacker (GWR g 10-32) und Girhalden (GWR g 10-37) erfasst

auch die westliche Hälfte des Gebiets 'Rodig'. Das Abbaugebiet 'Schoren' befindet

sich ausserhalb eines  Zuströmbereichs Zu. Die Grundwasserneubildung erfolgt zur

Hauptsache durch Niederschlag.

Im näheren Umfeld der Abbaugebiete bestehen keine Nutzungen des Grundwassers.

Die nächstliegende Fassung GWR l 10-8 (Brunnen-Nr. 14, Notwasserversorgung) be-

findet sich rund 800 m nordwestlich des Gebiets 'Chäsen'.

6. Grundwasserverhältnisse

6.1 Messreihen

Die Wasserspiegelganglinien B1/14 bis B5/14 sind zur Einschätzung von Mittel- und

Hochwasserstand den langjährigen Messreihen der Grundwasserfassungen g 10-8

(Büel) und l 10-6 (Baltenswil) gegenübergestellt (vgl. Graphik, Anhang A1).

Dieser Vergleich zeigt, dass der Mittelwasserstand in der Messperiode 2015/2016,

wie bereits erwähnt, Anfang September 2015 erreicht wurde.

Die Hochwasserspiegel liegen basierend auf den langjährigen Messreihen (> 25 Jah-

re) in den zwei Pumpwerken g 10-8 (Büel) und l 10-6 (Baltenswil) rund 1.4 m über

dem Mittelwasserspiegel.

Aufgrund unserer Beobachtungen wurde im Bereich der 3 Projektgebiete eine neue

Isohypsenkarte erstellt und der Höchstwasserstand HHW visualisiert (vgl. Anhang

A2). Gemäss der Grundwasserkarte des Kantons Zürich [3] liegen die Hochwasser-

spiegel im Projektareal im Bereich von Kote 466.0 - 471.0 m ü.M., während die neuen

Erkenntnisse Höchstwasserspiegel im Bereich von 464.5 - 468.0 m ü.M. belegen.

Auch ist im Gegensatz zur südwestlichen Grundwasserfliessrichtung gemäss der

Grundwasserkarte des Kantons Zürich [3], aufgrund der neuen Messungen im Pro-

jektperimeter eine dominante Fliessrichtung gegen Westen anzunehmen.
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6.2 Interpretation hinsichtlich Abbaukoten

Aufgrund der Lage der Kiesabbaugebiete im nordöstlichen Randbereich des Grund-

wasservorkommens werden die regelmässigen Wasserspiegelmessungen im Pump-

werk Baltenswil (GWR l 10-6) als relevante langjährige Bezugsreihe verwendet.

Die vorliegenden Messungen zeigen die enge Korrelation zwischen den Wasserspie-

gelganglinien im Abbauperimeter und der Grundwasserfassung l 10-6. Für die Inter-

pretation der Ganglinien und der Festlegung der Hochwasserspiegel im Projektperi-

meter ist deshalb der maximale Grundwasserspiegel von l 10-6 in den letzten 25 Jah-

ren mit einem Maximum von 463.00 m ü.M. (Ende 2012) massgebend. Der in der

Messperiode 2015/2016 erfasste Hochstand von Anfang Juni 2015 lag rund 3 dm 

unter den langjährigen Beobachtungen im erwähnten Pumpwerk. Daraus folgt, dass

in den Projektgebieten mit einem Hochwasserspiegel von 0.3 m über den höchsten

Wasserspiegeln der Messperiode 2015/2016 zu rechnen ist.

Gemäss GSchG Art. 44 darf Kiesabbau nur über dem Grundwasserspiegel erfolgen.

Zudem ist eine mindestens 2 m mächtige Schutzschicht über dem Höchstwasserspie-

gel zu erhalten (GSchV Art. 31 und Anhang 4 Ziffer 2). Die Untergrenze des Abbaus

wird als schiefe Fläche gemäss der Isohypsenkarte (vgl. Anhang A2) plus 2 Meter de-

finiert. Der Abbau darf die so definierten Koten im Abbaugebiet nicht unterschreiten. 
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Projektgebiet und Zuströmgebiete  

Anhang 9-4a

Quelle: Gewässerschutzprojekt Baltenswil. Info BLW/BAFU 10.11.2015. R. Gämperle, Boden Düngung & Biodiversität
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Bild Quelle: GIS Kt. Zürich / Plan-Nr: A4 5651.110-2.1 / Basler & Hofmann / 18. Januar 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Bodenkarte
1:5‘000

Anhang 11-1a

Legende GIS Plan

Wasserhaushalt und pflanzennutzbare Gründigkeit

Bodentypen

a = sehr tiefgründig, senkrecht durchwachsen,
  normal durchlässig

b = tiefgründig, senkrecht durchwachsen,
  normal durchlässig

c = mässig tiefgründig, senkrecht durchwachsen,
  normal durchlässig

d = zemlich flachgründig, senkrecht durchwachsen,
  normal durchlässig

e = flachgründig bis sehr flachgründig, senkrecht
  durchwachsen, normal durchlässig

B = Braunerde

T = Parabraunerde  

K = Kalkbraunerde

E = Saure Braunerde

O = Regosol

X = Auffüllung

Legende Projekt

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder

N
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Kiesgrube Tagelswangen
Standorte Bodenprofile 2015
ca. 1:4‘000

Anhang 11-2

Legende Projekt

Legende Bodenprofile B&H

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder Bodenprofile 2015

Legende GIS Plan

Wasserhaushalt und pflanzennutzbare Gründigkeit

Bodentypen

a = sehr tiefgründig, senkrecht durchwachsen,
  normal durchlässig

b = tiefgründig, senkrecht durchwachsen,
  normal durchlässig

c = mässig tiefgründig, senkrecht durchwachsen,
  normal durchlässig

d = zemlich flachgründig, senkrecht durchwachsen,
  normal durchlässig

e = flachgründig bis sehr flachgründig, senkrecht
  durchwachsen, normal durchlässig

B = Braunerde

T = Parabraunerde  

K = Kalkbraunerde

E = Saure Braunerde

O = Regosol

X = Auffüllung



UVB Kiesgrube Tagelswangen - Bodenprofile, 17.03.2015
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B1 b (8%) b B I1 2S >67 Koordinaten 692392.11/253639.07 
Art der Sondierung: U Ah 0 35 Sp 2 2 23 OB 31
Bohrtiefe: 85 cm B 35 70 Po4 1 2 24 UB 28
Grundwasserstand: Bg 70 85 Po4 1 2 28 UB 8
Vegetation: KW
Neophyten:
Foto Nr.:

Bodenabtrag: OB 35 cm / UB > 50 cm

B2 b f B I2 2IS >55 Koordinaten 692437.83/253703.71 
Art der Sondierung: U Ah 0 25 2 xx OB 23
Bohrtiefe: 80 cm Bg 25 70 2 xx UB 25
Grundwasserstand: B(g) 70 80 2 31 xx UB 7
Vegetation: KW
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 25 cm / UB > 50 cm

B3 b b B 2S >69 Koordinaten 692498.08/253675.44 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 2 0 xx OB 27
Bohrtiefe: 83 cm B 30 83 2 0 UB 42
Grundwasserstand:
Vegetation: KW
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB > 50 cm

B4 c c O KR, I1 2GS 61 Koordinaten 692540.08/253635.62 
Art der Sondierung: U Ah 0 32 Sp2 2 2 18 5 xx OB 28
Bohrtiefe: 85 cm CB 32 60 Po4 0.5 2 18 5 x UB 23
Grundwasserstand: BC 60 85 Po4 0.5 3 17 5 x 10
Vegetation: KW
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 32 cm / UB 30 cm

B5 b c O KH, G2 2G 69 Koordinaten 692660.578/253655.959 
Art der Sondierung: U Ah 0 28 Sp2 2 1 24 3 xx OB 26
Bohrtiefe: 85 cm (C)B 28 65 Po 1 1 28 3 x UB 34
Grundwasserstand: CBg 65 85 Po 0 1 29 4 x (UB) 9
Vegetation: KW
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 28 cm / UB 37 cm

B6 a d O KH, I1 4G 43 Koordinaten 692683.38/253526.126 
Art der Sondierung: H Ah(g) 0 28 Sp2 2 2 22 2 xx OB 25
Bohrtiefe: 45 cm B 28 45 Po 1 5 17 5 0 UB 13
Grundwasserstand: 45 ? 5
Vegetation: AK
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 28 cm / UB 20 cm

B7 Koordinaten 692729.13/253372.53 
Art der Sondierung:
Bohrtiefe:
Grundwasserstand:
Vegetation:
Neophyten:
Foto Nr.:

B8 b (9%) c B 3S 69 Koordinaten 692695.53/253364.75 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 Kr-Sp 3 3 18 5.5 xx OB 24
Bohrtiefe: 90 cm B 30 65 Sp 1 3 22 x UB 28
Grundwasserstand: B 65 90 Sp 1 3 24 x UB 17
Vegetation: AK
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB > 60 cm

~ 10% Skelett
~ 20% Skelett
~ 20% Skelett

12% Skelett

B
em

er
ku

ng
en

Bem.: tiefgründig

~ 10% Skelett
~ 20% Skelett
~ 20% Skelett

Bem.: tiefgründig, analog zu B1

18% Skelett, Eisenstückchen

Bem.: tiefgründig, analog zu B1 und B2

~ 10% Skelett
~ 20% Skelett

6% Skelett
8% Skelett
8% Skelett

Bem.: anthropogen?

Bem.: konnten nicht tiefer als 45 cm 
bohren

11% Skelett
19% Skelett

~ 20% Skelett
~ 20% Skelett
~ 28% Skelett

Bem.: ausserhalb Projektperimeter 

Anhang 11-3a
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B9 b f T I2 2I 74 Koordinaten 692632.48/253377.01 
Art der Sondierung: H Ah 0 20 Sp 3 1 22 xx OB db 19
Bohrtiefe: 100 cm E 20 33 Sp 1 1 22 x OB db-g 13
Grundwasserstand: Bg 33 80 Po 1 1 22 5 x UB röt-b 32
Vegetation: AK It,ch 80 100 Ko 1 1 31 10
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB 60 cm

B10 c c O KH 3S 61 Koordinaten 692473.036/253389.819 
Art der Sondierung: U Ah 0 40 Sp 3.5 3 25 3 xx OB 33
Bohrtiefe: 75 cm, danach Skelett AB 40 50 Sp 3 3 17 3 x OB 8
Grundwasserstand: CB 50 75 Po 1 3 17 5 x UB 20
Vegetation: AK
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 40 cm / UB 35 cm

B11 b b B I1, E1 1 71 Koordinaten 692387.2/253359.317 
Art der Sondierung: U Ah 0 25 Sp3 3 1 21 0 xx OB 0 23
Bohrtiefe: 80 cm B 25 60 Po3 1 1 22 0 x UB 0 33
Grundwasserstand: Bg 60 80 Po3 1 0 28 0 7 x UB 0 13
Vegetation: AK 5 2
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 25 cm / UB 55 cm

B12 a c E I1, E3 2G 68 Koordinaten 692361.22/253446.884 
Art der Sondierung: U Ah 0 35 1 OB 33
Bohrtiefe: 75 B 35 60 2 UB 22
Grundwasserstand: Bg 60 75 2 5 UB 10
Vegetation: AK 5 3
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 35 cm / UB > 40 cm

B13 a r T E3, PM, I4 9G 24 Koordinaten / 
Art der Sondierung: U Ah 0 20 sp3 1 OB db 19
Bohrtiefe: 70 cm Cgg 20 30 Ko 0 g 5
Grundwasserstand: CBg 30 60 Po-Ko 5 28 UB rot-b
Vegetation: Wald 
Neophyten: Goldruten in der Nähe
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 20 cm / UB 25 cm

B14 f d O KH 4G 47 Koordinaten / 
Art der Sondierung: U Ah 0 20 Kr2 8 2 14 3 OB 17
Bohrtiefe: 90 cm CB 20 70 6 14 5 UB 30
Grundwasserstand: 70 90 8 14 5
Vegetation: Wald, Waldrand
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 20 cm / UB 50 cm

B15 a c T I1 2GS >51 Koordinaten 253230.745/693160.805 
Art der Sondierung: H Ah 0 30 Sp3 2.5 2 18 35 5 xx OB 24
Bohrtiefe: 60 cm dann Skelett Bcn 30 50 Po4 2 3 21 35 x UB 15
Grundwasserstand: Bcn 50 >65 Po4 1.5 3 25 35 x UB 12
Vegetation: AK - Zuckerrüben
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB > 35 cm

B16 b b E I1, E3 2S >82 Koordinaten 253233.305/693116.105 
Art der Sondierung: U Ahg 0 20 Sp3 2 2 21 35 xx OB 17
Bohrtiefe: 87 cm B(g) 20 75 Po4 1 1 22 35 5 x UB 45
Grundwasserstand: B(g) 75 >85 Po4 0.5 2 19 35 x UB 20
Vegetation: KW
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 20 cm / UB > 50 cm

18% Skelett
18% Skelett
18% Skelett

Bem.: Skelettgehalt über das ganze 
Profil ca. 3%

6% Skelett

ca. 30% Skelett, schwach strukturiert

Bem.: ähnlich wie B11 

7% Skelett
12% Skelett
17% Skelett

Bem.: mässig tiefgründig

vereinzelt Ziegelscherben

Bem.: tiefgründig

Anhang 11-3b
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B17 c c O ZT 2G >51 Koordinaten 253137.917/693138.569 
Art der Sondierung: U/H Ah 0 30 Sp2 3.5 1 18 xx OB 27
Bohrtiefe: 60 cm, dann Skelett AC 30 40 Po3 2 2 21 x OB 8
Grundwasserstand: BC 40 60 Po3 1.5 3 23 x UB 16
Vegetation: AK - Zuckerrüben
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB > 30 cm

B18 a b B E2, I1 1 >71 Koordinaten 253114.474/693089.348 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 Sp3 2.5 1 19 xx OB 27
Bohrtiefe: 85 cm B(g) 30 55 Po4 1 2 21 5.5 x UB 28
Grundwasserstand: Blt 55 >80 Po4 0.5 2 25 x UB >16
Vegetation: AK - Weizen
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB > 55 cm

B19 a b B E2, I1 1 >67 Koordinaten 253075.818/693077.173 
Art der Sondierung: H Ah 0 30 Sp3 2.5 1 19 xx OB 27
Bohrtiefe: 80 cm B(g) 30 55 Po4 1 2 21 x UB 20
Grundwasserstand: Blt 55 >80 Po4 0.5 2 25 5.5 x UB >20
Vegetation: AK - Weizen
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 20 cm / UB > 50 cm

B20 a (c) g T ZT, I2 2I >60 Koordinaten 253077.698/693198.671 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 Sp3 3 1 19 xx OB 27
Bohrtiefe: 85 cm ABcng 30 55 Sp3-Klk4 2.5 2 21 x UB (x) 15
Grundwasserstand: Bcn 55 70 Po4 1 2 28 x UB (x) 10
Vegetation: AK - Zuckerrüben Bcn 70 >85 Po4 1 3 28 (x) (x) 8
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB > 40 cm

B21 c b B E0, I1, PU 2S >77 Koordinaten 252976.996/693320.865 
Art der Sondierung: H Ah 0 30 Sp 3 1 19 5 xx OB 28
Bohrtiefe: 90 cm Ahg 30 40 Sp 2 21 5 xx OB 9
Grundwasserstand: B 40 90 Po 3 28 3 7 x UB 40
Vegetation: AK - Raps
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 40 cm / UB > 50 cm

B22 a b T E3 1 >72 Koordinaten 252974.249/693466.962 
Art der Sondierung: H Ah 0 35 1 23 0 xx OB 22
Bohrtiefe: 95 cm B 35 65 2 24 0 x UB 25
Grundwasserstand: B 65 95 2 26 0 5 x UB 25
Vegetation: AK - Gerste
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 35 cm / UB > 60 cm

B23 a c B PD, E2 2G 53 Koordinaten 253079.011/693481.507 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 Sp3 3 1 19 5 xx OB 27
Bohrtiefe: 60 cm, dann Skelett B 30 60 Po3 2 3 21 6 x UB 23
Grundwasserstand:
Vegetation: AK - Gerste
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB 30 cm

B24 a c E E3, I1 3S 60 Koordinaten 253150.849/693425.097 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 Sp2 2.2 3 21 xx 24
Bohrtiefe: 80 cm B 30 50 Po3 1 2 24 x 16
Grundwasserstand: Bcn 50 80 Po4 0.5 3 25 5 (x) 20
Vegetation: AK - Mais
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB 50 cm

Bem.: mässig tiefgründig

Bem.: tiefgründig

Bem.: mässig tiefgründig

nass bei 60 cm

Bem.: tiefgründig

d. braun
d. braun-gräulich
rötlich-braun

Bem.:  tiefgründig; neuer Oberboden
auf bestehendes B-Material ge-
schüttet

Bem.: tiefgründig

Bem.: mässig tiefgründig

nass bei 70 cm

Bem.: mässig tiefgründig

Anhang 11-3c
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B25 a (d) b T E3 2S >69 Koordinaten 253132.162/693290.967 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 Sp3 3 2 21 xx OB 25
Bohrtiefe: 80 cm B 30 70 Po3 2 1 22 5 x UB 36
Grundwasserstand: Bcn 70 >80 Po4 1 1 26 x UB 8
Vegetation: AK - Mais
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB > 50 cm

B26 d b T E3 1 83 Koordinaten 253080.661/693391.671 
Art der Sondierung: U Ahp 0 30 sp 3 1 21 0 xx OB 28
Bohrtiefe: 92 cm B 30 65 po 2 1 24 0 5 x UB 31
Grundwasserstand: Bcn 65 92 po 1 1 28 0 x UB 24
Vegetation: AK - Zuckerrüben
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB 60 cm

B27 d c E E3 2S >68 Koordinaten 253134.956/692968.501 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 Sp 2.5 2 21 0 xx OB 24
Bohrtiefe: 85 cm B 30 85 Po 2 24 0 5 x UB 44
Grundwasserstand:
Vegetation: AK - Weizen
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB 55 cm

B28 a (b) b B ZT, E2 1 >68 Koordinaten 253033.168/692577.793 
Art der Sondierung: U Ah 0 45 Sp3 4 1 22 xx OB 40
Bohrtiefe: 80 cm B 45 60 Po4 2 1 27 6 x UB 14
Grundwasserstand: Bcn 60 >80 Po4-Ko 1 2 31 6 x 14
Vegetation: AK - Weizen
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 45 cm / UB > 40 cm

B29 a (c) d T E3 2G >52 Koordinaten 253028.584/692680.26 
Art der Sondierung: H Ah 0 25 Sp 4 1 24 0 xx OB 24
Bohrtiefe: 50 cm B 25 35 Po 2 2 29 0 5 x UB 9
Grundwasserstand: B 35 50 Po 1 3 31 0 x UB 12
Vegetation: AK - Weizen
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 25 cm / UB > 30 cm

B30 d c E E3 2G >52 Koordinaten 252986.889/692676.302 
Art der Sondierung: U Ah 0 35 Sp 3 1 22 xx OB 32
Bohrtiefe: 60 cm, dann Skelett B 35 60 Po 1.5 2 25 0 5 x UB 20
Grundwasserstand:
Vegetation: AK - Weizen
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 35 cm / UB >25 cm

B31 d c E E3 2G >52 Koordinaten 253023.464/692365.979 
Art der Sondierung: U Ah 0 35 Sp 3 1 22 xx 32
Bohrtiefe: 60 cm, dann Skelett B 35 60 Po 1.5 2 25 0 5 x 20
Grundwasserstand:
Vegetation: AK - Weizen
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 35 cm / UB > 25 cm

B32 k (24%) d B PD 4G 32 Koordinaten 253051.061/692307.835 
Art der Sondierung: U Ah 0 20 Sp2 3.5 1 18 0 xx OB 18
Bohrtiefe: 45 cm AB 20 35 Po3 2.5 2 21 2 x UB 12
Grundwasserstand: C 35 45 Ek 7 11 5 2
Vegetation: KW
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 20 cm / UB 15 cm

Bem.: mässig tiefgründig bis tiefgründig

d. braun
rötlich-braun
ocker-braun

Bem.: tiefgründig

Bem.: mässig tiefgründig

Bem.: mässig tiefgründig bis tiefgründig

Bem.: ziemlich flachgründig

d. braun

Bem.: mässig tiefgründig

d. braun

Bem.: mässig tiefgründig

Bem.: ziemlich flachgründig

Anhang 11-3d
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B33 a c B G2 2G 69 Koordinaten 253061.763/692260.974 
Art der Sondierung: U Ah 0 30 Sp3 0 21 xx OB 30
Bohrtiefe: 80 cm B 30 65 Po4 1 22 7 x UB 32
Grundwasserstand: Bg 65 80 Po4-Ko 0 22 7
Vegetation: KW
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 30 cm / UB 50 cm

B34 a c X I1 keine Landwirtschaftsfläche 36 Koordinaten 253003.433/692921.303 
Art der Sondierung: U B 0 25 sp3 1 2 24 xx 20
Bohrtiefe: 85 cm Bcn 25 55 po4 1 3 28 4 x 21
Grundwasserstand: BC 55 85 ko-po4 1 0 24 15
Vegetation: Wiese beim Wald
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: UB > 50 cm

B35 a c T Wald >66 Koordinaten 252986.353/692931.876 
Art der Sondierung: H Ah 0 8 kr 10 0 21 OB 8
Bohrtiefe: 75 cm, dann Skelett B 8 20 sp-kr 1 21 UB 11
Grundwasserstand: B 20 50 1 24 UB 27
Vegetation: Wald Bcn 50 75 3 28 4 UB 20
Neophyten:
Foto Nr.:
Bodenabtrag: OB 10 cm / UB > 65 cm

nass

Bem.: mässig tiefgründig

nass

Bem.: mässig tiefgründig
Bereich Verladerampe

d.braun
braun
rötlich-braun
rot-braun
Bem.: mässig tiefgründig

Anhang 11-3e



!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!( !(

!( !(

!(

!(
!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(
p14

p13

b35

b34

33
b32

b31

b30

b29b28

b27

b25

b26

b24

b23

b22b21

b20b19

b18

b17

b16 b15

1

1

1

1

1

2G
4G

2G

2G

2G

2S

2S

3S

2G

2S

2I

2G

2S 2GS

p9
p8

p7

p6

p5

p4

p3

p2

p1

p12

p11

p10

1

2G

3S
2I

3S

4G

2G

2S

2S 2GS

2IS

692'250

692'250

692'500

692'500

692'750

692'750

693'000

693'000

693'250

693'250

693'500

693'500

25
3'

00
0

25
3'

00
0

25
3'

25
0

25
3'

25
0

25
3'

50
0

25
3'

50
0

25
3'

75
0

25
3'

75
0

´0 50 100 150 200 25025 Meter

Bild Quelle: GIS Kt. Zürich / Plan-Nr.: A3 5651.110-6.2 / Basler & Hofmann / 21. März 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Nutzungseignungsklassen (NEK)
ca. 1:4‘000

Anhang 11-4

Legende Projekt

Legende Bodenprofile B&H

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder Bodenprofile 2015

Nutzungseignungsklassen

1 - Uneingeschränkte Fruchtfolge 1. Güte

2 - Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte

3 - Getreidebetonte Fruchtfolge 1. Güte

4 - Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte

5 - Futterbaubetonte Fruchtfolge

6 - Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt

7 - Gutes bis mässig gutes Wies- und Weideland

8 - Wiesland (wegen Nässe nur zum Mähen geeignet)

9 - Extensives Wies- und Weideland

10 - Streueland

Bereiche:

Bereich 1-5

Bereich 2-5

Bereich 7-10

Limitierender Standortfaktor

Boden:
A Bodenart G Nutzbarer Wurzelraum (Gründigkeit)
C Chemismus I Staunässe
D Durchlässigkeit S Bodenskelett
E Erosion U Untergrund extrem durchlässig
F Fremdnässe Z Zustand Gefüge

Topographie: Klima:
L Lage im Relief B Klimatisches Nutzungsgebiet
N Hangneigung H Höhenstufe
O Oberflächengestalt K Klimatische Lage Mikroklima
R Hangneigung FFF X Exposition



Legende Projekt

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder

Bild Quelle: GIS Kt. Zürich / Plan-Nr.: A3 5651.110-3.2 / Basler & Hofmann / 18. Januar 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Fruchtfolgeflächen
1:5‘000

Anhang 11-5

FFF (Nutzungseignungsklassen 1-5) 
 
Bedingt FFF (Nutzungseignungsklasse 6)

Legende GIS Plan

N



Legende Projekt

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder

Bild Quelle: GIS Kt. Zürich / Plan-Nr.: A3 5651.110-3.3 / Basler & Hofmann / 18. Januar 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Prüfperimeter für Bodenverschiebungen
1:5‘000

Anhang 11-6

Spezialkulturen

Verkehrsträger

Belastete Standorte

Legende GIS Plan

N



Legende Projekt

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder

Bild Quelle: GIS Kt. Zürich / Plan-Nr.: A3 5651.110-3.4 / Basler & Hofmann / 18. Januar 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Kataster der belasteten Standorte
1:5‘000

Anhang 12-1a

Legende GIS Plan

Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten

Belastet, untersuchungsbedürftig

Ablagerungs-
standort

Betriebs-
standort

Unfall-
standort

Belastungsgrad

Legende Projekt

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder

NBelastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig



B&H Plan-Nr.: A4 5651.110-3.1 / Bild Quelle: GIS Kt. Zürich

Kiesgrube Tagelswangen
Kataster der belasteten Standorte
1:5‘000

Anhang 12-1b

A04243-P0400

N

Legende GIS Plan

Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten

Ablagerungs-
standort

Belastungsgrad

Legende Projekt

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig



B&H Plan-Nr.: A4 5651.110-3.2 / Bild Quelle: GIS Kt. Zürich

Kiesgrube Tagelswangen
Kataster der belasteten Standorte
1:5‘000

Anhang 12-1c

A04241-P0400

A04240-P0400

N

Legende Projekt

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder

Legende GIS Plan

Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten

Belastet, untersuchungsbedürftig
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Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt  für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit

Kataster  der belaste ten Standorte  im Bereich des öffentlichen 
Verkehrs (KbS BAV):
Katasterauszug

BAV-Standortnummer A04240-P0400

Standortna me Auffüllung mit  Kohlenwasserstoffen (Bereich alter Gastank)

Standort typ Ablagerungsstandort

Beurteilung BAV Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig

Untersuchungsstand gemäss AltlV Historische Untersuchung abgeschlossen

Lage (Art .  5  Abs. 3  Bst.  a  AltlV)

PLZ / Ort 8307 Effretikon

Gemeinde / Gemeinde-Nr. (BFS-Nr.) Illnau-Effretikon / 174

Koordina ten (x,y) 693574 / 252948

Parzellennum mer keine Angaben

Die Standortfläche ist in der beigefügten Übersichtskarte dargestellt.

Art,  M enge der an den Standort  gelangten Abfälle (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  b AltlV)

Ablagerungszeitraum,  Betriebszei traum oder Unfallzei tpunkt  (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  c AltlV)

Ablagerungszei traum unbekannt bis unbekannt

Berei ts durchgeführ te  Untersuchungen zum Schutz der Umwel t  (Art .  5  Abs. 3  Bst.  d  AltlV)

Datum Erstein trag im Kataster 2015-12-03

Untersuchungsstand gemäss AltlV Historische Untersuchung abgeschlossen

Letz te  Änderung des 
Katasterein trages am

2016-02-10

Berei ts festgestell te  Einwirkungen (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  e  AltlV)

Umweltbereich Umwel teinwirkung

- -

Gefährdete  Umwel tbereiche (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  f  AltlV)

Gefährdete  Umweltbereiche kein Umweltbereich gefährdet

Besondere Vorkom mnisse wie  Verbrennungen von Abfällen, Rutschungen,  Überschwem mungen,  Brände 
oder Störfälle (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  g AltlV)

Datum Vorkommnis

- keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Ar t .  5  Abs. 4  und 5  AltlV oder Art .  6  Abs. 1  Bst.  
a  AltlV)

Beurteilung BAV Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürft ig

Rechtlicher Bezug Belasteter Standort: aufgrund der Resultate der Voruntersuchung als weder 

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 1
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A04240-P0400 Auffüllung mit  Kohlenwasserstoffen (Bereich alter Gastank)

überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft  (Art. 8 Abs. 2 Bst. c 
AltlV)

Weiterer  Handlungsbedarf Kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben: Beachtung von Art. 3 
AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs.

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 2
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A04240-P0400 Auffüllung mit  Kohlenwasserstoffen (Bereich alter Gastank)

Kartenauszug aus dem Kataster  der  belaste ten Standorte  im Bereich des öffentlichen Verkehrs (KbS BAV)

Standort A04240-P0400 Auffüllung mit  Kohlenwasserstoffen (Bereich alter Gastank)

Gemeinde Illnau-Effretikon

 

Legende

Perimeter  des Standortes

1:1500

Hinweis:
Die dargestell ten Hintergrunddaten haben nur informativen Charakter. Sie dienen ausschliesslich der besseren 
Lokalisierung des Standortes.

©  2014 Bundesamt für Verkehr BAV, swisstopo
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A04240-P0400 Auffüllung mit  Kohlenwasserstoffen (Bereich alter Gastank)

Wichtiger Hinweis

Bei den im  Kataster  aufgenommen Standorten handelt  es sich um  Standorte mi t  
begrenzter  Ausdehnung, bei denen feststeht  oder mi t  grosser Wahrscheinlichkeit  
zu  erwarten  ist,  dass  sie  mit  Abfällen  belastet  sind  (Art.  5  Abs.  3  Altlasten-
Verordnung).  Nicht  in  den  Kataster  eingetragen  werden  (insbesondere  über  den  
Luftpfad  verursachte)  grossflächige  diffuse  Belastungen  sowie  Areale  mi t  
ausschliesslich belasteter Gebäudesubstanz (z.B. durch Asbest).
Beim  Kataster  der  belasteten  Standorte  handelt  es  sich  um  ein  dynamisches  
Arbeitsinstrument,  bei dem abhängig von den aktuellen Erkenntnissen Standorte  
aufgenommen,  verändert  oder  wieder  gelöscht  werden.  Der  Kataster  gibt  somit  
immer  nur  den  aktuellen  Wissensstand  wieder,  eine  Gewähr  für  die  Richtigkeit  
(z.B.  dass  ein  nicht  eingetragenes  Grundstück  unbelastet  ist)  besteht  nicht.  
Insbesondere  im  Rahmen  von  Bauvorhaben  oder  Nutzungsänderungen  können  
altlastenrechtliche oder abfallrechtliche Massnahmen notwendig werden.
Ausserdem ist die Lage (als Punkt oder Fläche) und insbesondere die Ausdehnung  
von  belasteten  Standorten  oft  nur  näherungsweise  bekannt.  Die  im  Kataster  
eingetragene  Lage  bzw.  Fläche  des  Standorts  ist  daher  immer  mi t  einer  mehr  
oder  weniger  grossen  Unsicherheit  behaftet.  Grundsätzlich  ist  die  Ausdehnung  
bei  Ablagerungsstandorten  besser  bekannt  als  bei  Betriebsstandorten  und  die  
Genauigkeit  der  Standortabgrenzung  steigt  in  der  Regel  mit  dem  
Untersuchungsumfang beim belasteten Standort.

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 4
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Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt  für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit

Kataster  der belaste ten Standorte  im Bereich des öffentlichen 
Verkehrs (KbS BAV):
Katasterauszug

BAV-Standortnummer A04241-P0400

Standortna me Böschung Kibag

Standort typ Ablagerungsstandort

Beurteilung BAV Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig

Untersuchungsstand gemäss AltlV Historische Untersuchung abgeschlossen

Lage (Art .  5  Abs. 3  Bst.  a  AltlV)

PLZ / Ort

Gemeinde / Gemeinde-Nr. (BFS-Nr.) Lindau / 176

Koordina ten (x,y) 693484 / 252922

Parzellennum mer keine Angaben

Die Standortfläche ist in der beigefügten Übersichtskarte dargestellt.

Art,  M enge der an den Standort  gelangten Abfälle (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  b AltlV)

Ablagerungszeitraum,  Betriebszei traum oder Unfallzei tpunkt  (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  c AltlV)

Ablagerungszei traum unbekannt bis unbekannt

Berei ts durchgeführ te  Untersuchungen zum Schutz der Umwel t  (Art .  5  Abs. 3  Bst.  d  AltlV)

Datum Erstein trag im Kataster 2015-12-03

Untersuchungsstand gemäss AltlV Historische Untersuchung abgeschlossen

Letz te  Änderung des 
Katasterein trages am

2016-02-10

Berei ts festgestell te  Einwirkungen (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  e  AltlV)

Umweltbereich Umwel teinwirkung

- -

Gefährdete  Umwel tbereiche (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  f  AltlV)

Gefährdete  Umweltbereiche kein Umweltbereich gefährdet

Besondere Vorkom mnisse wie  Verbrennungen von Abfällen, Rutschungen,  Überschwem mungen,  Brände 
oder Störfälle (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  g AltlV)

Datum Vorkommnis

- keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Ar t .  5  Abs. 4  und 5  AltlV oder Art .  6  Abs. 1  Bst.  
a  AltlV)

Beurteilung BAV Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürft ig

Rechtlicher Bezug Belasteter Standort: aufgrund der Resultate der Voruntersuchung als weder 

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 1
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A04241-P0400 Böschung Kibag

überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft  (Art. 8 Abs. 2 Bst. c 
AltlV)

Weiterer  Handlungsbedarf Kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben: Beachtung von Art. 3 
AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs.

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 2
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A04241-P0400 Böschung Kibag

Kartenauszug aus dem Kataster  der  belaste ten Standorte  im Bereich des öffentlichen Verkehrs (KbS BAV)

Standort A04241-P0400 Böschung Kibag

Gemeinde Lindau

 

Legende

Perimeter  des Standortes

1:1000

Hinweis:
Die dargestell ten Hintergrunddaten haben nur informativen Charakter. Sie dienen ausschliesslich der besseren 
Lokalisierung des Standortes.

©  2014 Bundesamt für Verkehr BAV, swisstopo
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A04241-P0400 Böschung Kibag

Wichtiger Hinweis

Bei den im  Kataster  aufgenommen Standorten handelt  es sich um  Standorte mi t  
begrenzter  Ausdehnung, bei denen feststeht  oder mi t  grosser Wahrscheinlichkeit  
zu  erwarten  ist,  dass  sie  mit  Abfällen  belastet  sind  (Art.  5  Abs.  3  Altlasten-
Verordnung).  Nicht  in  den  Kataster  eingetragen  werden  (insbesondere  über  den  
Luftpfad  verursachte)  grossflächige  diffuse  Belastungen  sowie  Areale  mi t  
ausschliesslich belasteter Gebäudesubstanz (z.B. durch Asbest).
Beim  Kataster  der  belasteten  Standorte  handelt  es  sich  um  ein  dynamisches  
Arbeitsinstrument,  bei dem abhängig von den aktuellen Erkenntnissen Standorte  
aufgenommen,  verändert  oder  wieder  gelöscht  werden.  Der  Kataster  gibt  somit  
immer  nur  den  aktuellen  Wissensstand  wieder,  eine  Gewähr  für  die  Richtigkeit  
(z.B.  dass  ein  nicht  eingetragenes  Grundstück  unbelastet  ist)  besteht  nicht.  
Insbesondere  im  Rahmen  von  Bauvorhaben  oder  Nutzungsänderungen  können  
altlastenrechtliche oder abfallrechtliche Massnahmen notwendig werden.
Ausserdem ist die Lage (als Punkt oder Fläche) und insbesondere die Ausdehnung  
von  belasteten  Standorten  oft  nur  näherungsweise  bekannt.  Die  im  Kataster  
eingetragene  Lage  bzw.  Fläche  des  Standorts  ist  daher  immer  mi t  einer  mehr  
oder  weniger  grossen  Unsicherheit  behaftet.  Grundsätzlich  ist  die  Ausdehnung  
bei  Ablagerungsstandorten  besser  bekannt  als  bei  Betriebsstandorten  und  die  
Genauigkeit  der  Standortabgrenzung  steigt  in  der  Regel  mit  dem  
Untersuchungsumfang beim belasteten Standort.

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 4
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Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt  für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit

Kataster  der belaste ten Standorte  im Bereich des öffentlichen 
Verkehrs (KbS BAV):
Katasterauszug

BAV-Standortnummer A04243-P0400

Standortna me Versickerungsbecken 5

Standort typ Ablagerungsstandort

Beurteilung BAV Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig

Untersuchungsstand gemäss AltlV Historische Untersuchung abgeschlossen

Lage (Art .  5  Abs. 3  Bst.  a  AltlV)

PLZ / Ort  

Gemeinde / Gemeinde-Nr. (BFS-Nr.) Lindau / 176

Koordina ten (x,y) 692635 / 253076

Parzellennum mer keine Angaben

Die Standortfläche ist in der beigefügten Übersichtskarte dargestellt.

Art,  M enge der an den Standort  gelangten Abfälle (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  b AltlV)

Ablagerungszeitraum,  Betriebszei traum oder Unfallzei tpunkt  (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  c AltlV)

Ablagerungszei traum unbekannt bis unbekannt

Berei ts durchgeführ te  Untersuchungen zum Schutz der Umwel t  (Art .  5  Abs. 3  Bst.  d  AltlV)

Datum Erstein trag im Kataster 2015-12-03

Untersuchungsstand gemäss AltlV Historische Untersuchung abgeschlossen

Letz te  Änderung des 
Katasterein trages am

2016-02-10

Berei ts festgestell te  Einwirkungen (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  e  AltlV)

Umweltbereich Umwel teinwirkung

- -

Gefährdete  Umwel tbereiche (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  f  AltlV)

Gefährdete  Umweltbereiche kein Umweltbereich gefährdet

Besondere Vorkom mnisse wie  Verbrennungen von Abfällen, Rutschungen,  Überschwem mungen,  Brände 
oder Störfälle (Ar t .  5  Abs. 3  Bst.  g AltlV)

Datum Vorkommnis

- keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Ar t .  5  Abs. 4  und 5  AltlV oder Art .  6  Abs. 1  Bst.  
a  AltlV)

Beurteilung BAV Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürft ig

Rechtlicher Bezug Belasteter Standort: aufgrund der Resultate der Voruntersuchung als weder 

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 1

Anhang 12-1h



A04243-P0400 Versickerungsbecken 5

überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft  (Art. 8 Abs. 2 Bst. c 
AltlV)

Weiterer  Handlungsbedarf Kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben: Beachtung von Art. 3 
AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs.

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 2
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A04243-P0400 Versickerungsbecken 5

Kartenauszug aus dem Kataster  der  belaste ten Standorte  im Bereich des öffentlichen Verkehrs (KbS BAV)

Standort A04243-P0400 Versickerungsbecken 5

Gemeinde Lindau

 

Legende

Perimeter  des Standortes

1:1000

Hinweis:
Die dargestell ten Hintergrunddaten haben nur informativen Charakter. Sie dienen ausschliesslich der besseren 
Lokalisierung des Standortes.

©  2014 Bundesamt für Verkehr BAV, swisstopo

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
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A04243-P0400 Versickerungsbecken 5

Wichtiger Hinweis

Bei den im  Kataster  aufgenommen Standorten handelt  es sich um  Standorte mi t  
begrenzter  Ausdehnung, bei denen feststeht  oder mi t  grosser Wahrscheinlichkeit  
zu  erwarten  ist,  dass  sie  mit  Abfällen  belastet  sind  (Art.  5  Abs.  3  Altlasten-
Verordnung).  Nicht  in  den  Kataster  eingetragen  werden  (insbesondere  über  den  
Luftpfad  verursachte)  grossflächige  diffuse  Belastungen  sowie  Areale  mi t  
ausschliesslich belasteter Gebäudesubstanz (z.B. durch Asbest).
Beim  Kataster  der  belasteten  Standorte  handelt  es  sich  um  ein  dynamisches  
Arbeitsinstrument,  bei dem abhängig von den aktuellen Erkenntnissen Standorte  
aufgenommen,  verändert  oder  wieder  gelöscht  werden.  Der  Kataster  gibt  somit  
immer  nur  den  aktuellen  Wissensstand  wieder,  eine  Gewähr  für  die  Richtigkeit  
(z.B.  dass  ein  nicht  eingetragenes  Grundstück  unbelastet  ist)  besteht  nicht.  
Insbesondere  im  Rahmen  von  Bauvorhaben  oder  Nutzungsänderungen  können  
altlastenrechtliche oder abfallrechtliche Massnahmen notwendig werden.
Ausserdem ist die Lage (als Punkt oder Fläche) und insbesondere die Ausdehnung  
von  belasteten  Standorten  oft  nur  näherungsweise  bekannt.  Die  im  Kataster  
eingetragene  Lage  bzw.  Fläche  des  Standorts  ist  daher  immer  mi t  einer  mehr  
oder  weniger  grossen  Unsicherheit  behaftet.  Grundsätzlich  ist  die  Ausdehnung  
bei  Ablagerungsstandorten  besser  bekannt  als  bei  Betriebsstandorten  und  die  
Genauigkeit  der  Standortabgrenzung  steigt  in  der  Regel  mit  dem  
Untersuchungsumfang beim belasteten Standort.

KbS BAV: Standortdatenblat t  Katasterauszug, erstell t  am 12.01.17
Seite 4
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Standortinformation

Standort-Nr. 0176/D.0006
Standortname Kiesgrube Stutz

Standortspezifikation
Standortklasse Ablagerungsstandort

Fläche 000

Bezeichnung Kiesgrube Stutz 
Gruppe Materialentnahmestellen 
Typ Wiederauffüllung einer Materialentnahmestelle 
Stoffgruppe
Zeitraum
Definition Unter der Wiederauffüllung einer Materialentnahmestelle verstehen wir 

z. B. eine Kiesgrube, einen Steinbruch usw., die/der ganz oder teilweise
wieder verfüllt worden ist. Eine Wiederauffüllung, bei der lediglich Boden
belastet ist, wird gemäss Standorttyp «Umgelagerter Bodenaushub»
behandelt.

Objekttyp Ablagerungen 
Eintrag Die Fläche ist in den Kataster der belasteten Standorte einzutragen. 
Begründung Es sind nichtmineralische Fremdstoffe wie Metalle, Kunststoffe, Papier, 

verarbeitetes Holz, Textilien usw. vorhanden (Ausnahme: Humusanteile, 
Torf, Wurzelstöcke usw.).

Beurteilung Die Fläche muss nicht untersucht werden. 
Begründung
Bemerkungen

Betrieb
Branche (ASW) unbekannt

Abfälle
Abfallart Übrige Sonderabfälle und reine Schadstoffe
Qualität Sonderabfall
Menge bis 50 m3
Abfallart anderes
Qualität Reaktorstoff
Menge unbekannt
Abfallart Bauschutt
Qualität unbekannt
Menge über 100'000 m3
Abfallart Aushubmaterial

Anhang 12-1i



20.03.2017AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abfallwirtschaft und Betriebe, 8090 Zürich

Qualität unbekannt
Menge über 100'000 m3
Total Abfallkubatur (m3) 2500000 

Umwelt
Grundwasser Schutzbereich Au

Schutzzone keine Zone
Vulnerabilität
Hinweise auf Belastungen nein

Oberflächengewässer Schutzbereich kein Bereich
Hinweise auf Belastungen nein
Direkte Entwässerung in ein Oberflächengewässer nein

Luft Hinweise auf Gasemissionen nein
Boden Hinweise auf Belastungen nein

Überdeckung der Abfälle (cm) unbekannt
Naturgefahren Überschwemmungen nein

Rutschungen nein

Durchgeführte Untersuchungen
Untersuchungsart Gutachter Datum
Erhebung KbS ARGE Magma AG / Ökogeo AG 29.09.2002

Anhang 12-1i
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B&H Plan-Nr.: A3 5651.110-9.1 / 22. März 2017 / FNY, Plan ergänzt durch NAB

Anhang 14-4aRodungsflächen

Anschlussgleisanlage

Rodungsflächen

Legende



Rodungsflächen

Gesamt
davon

Wald nach 
WaG

Bodenabtrag 
im Wald

1 3352 136  -  -

2 IE 1815 608 608  - Waldstrasse

3 IE 1795 750 750  - Waldstrasse

4 1411 1551 1551  - Waldstrasse

5 1410 1210 1210  - Waldstrasse

6 1365 1115 1115  - Waldstrasse

7 1363 67 67  - Waldstrasse

8 1825 (neu 3335) 1582 1582  - Waldstrasse

Tor Rodig 1826 (neu 3319) 471 66 66 nur Böschungsbereich

9 1823 813  -  -

10 1818 1105  -  -

11 1821 356  -  -

12 1820 105  -  -

13 1819 126  -  -

Tor Schoren 1818 1661  -  -

14 1822 / 3336 320 160  - Weg (1/2 der gesamten Fläche)

15 2242 46  -  -

16 1830 431  -  -

17 1831 202  -  -

18 1327 214 214 214

19 2243 305  -  -

Tor Chäsen 1813 129 17 17 nur "Waldanschnitt"

20 2488 240 240 240

21 1319 409 409  - Waldstrasse

22 1300 2341 2341  - Waldstrasse

23a 1303 1805 1805  - Waldstrasse

23b 1299 192  -  -

24 5219 1359  -  -

25 IE 1797 1603 1603  - Waldstrasse

Anschlussgleisanlage

1824 (neu 3320)
1408 (neu 3321)
1409 (neu 3322)
1412 (neu 3323)

21400 21400  -

42653 35140 536.942

35100 500

B&H   FNY   5651.110  23.03.2017

Total (gerundet)

Bemerkung

Total

Kiesgrube Tagelswangen
Flächen gemäss Parzelle
(Tabelle zum Plan)

Fläche [m2]
Parzellen-
nummer

Flächen-
nummer

23.03.2017
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1.  Ausgangslage 

Während des Projekts Kiesgrube Tagelswangen finden für die Erstellung der An-

schlussgleisanlage Eingriffe in die von der SBB im Rahmen des Projekts ZEB Hürlistein 

– Effretikon 4. Gleis und Effretikon Nordkopf erstellten Lebensräume statt. Es handelt 

sich bei diesen Flächen um projektspezifische ökologische Ersatzmassnahmen der 

SBB.  

Gemäss Art. 18 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) gilt, die ein-

heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Lässt sich eine Beeinträchtigung 

schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interes-

sen nicht vermeiden, was beim Projekt Kiesgrube Tagelswangen der Fall ist, so ist, 

wenn der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt nicht möglich ist, angemessener Ersatz zu 

leisten.  

Die von der SBB erstellten ökologischen Ersatzmassnahmen befinden sich momentan 

noch im Entwicklungsstadium und haben zum heutigen Zeitpunkt ihren Zielzustand 

noch nicht erreicht [2]. Das Projekt Kiesgrube Tagelswangen sieht vor, die Eingriffe in 

die neu angelegten Lebensräume der SBB während der Bau- und Betriebsphase1 so 

gering wie möglich zu halten und die tangierten Lebensräume zu ersetzen. Nach der 

Betriebsphase sollen die ökologischen Ersatzmassnahmen der SBB gemäss deren 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) [6] wieder hergestellt werden.  

 

 

2.  Grundlagen 

[1] Kiesgrube Tagelswangen. ALN – Fachstelle Naturschutz – Naturnahe Flächen. 

Protokoll Nr. 01_2016 vom 06.01.2016 

[2] Projekt Kiesgruben Tagelswangen, UVB Voruntersuchung Vegetation. Auftragge-

ber: Kies AG, FBB Unternehmen. Fornat AG, 31.10.2016 

[3] Auszug aus Umweltverträglichkeitsbericht (Hauptuntersuchung). HGV-Anschluss 

Zürich-Winterthur, Überwerfung Hürlistein, Auflagenprojekt. SBB, 27.03.2009 

[4] Auszug aus Umweltverträglichkeitsbericht (UVB). ZEB, Hürlistein 4. Gleis und Effre-

tikon Nordkopf. SBB, 29.04.2011 

[5] Auszug aus Umweltverträglichkeitsbericht (Hauptuntersuchung). ZEB Hürlistein – 

Effretikon 4. Gleis und Effretikon Nordkopf, Auflagenprojekt. SBB, 29.04.2011 

[6] Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) Begrünung / Bepflanzung. ZEB, Hürlis-

tein-Effretikon, 4. Gleis und Effretikon Nordkopf. Ausführung. SBB, Plan Nr. 90512-

D6.1, 27.05.2013 

[7] Landschaftspflegerischer Begleitplan. HGV-Anschluss Zürich-Winterthur, Überwer-

fung Hürlistein. Ausführung. Beilage 1 zum Umweltverträglichkeitsbericht (HU). 

SBB, 20.02.2012 

[8] Sitzung mit SBB, Karin Glaser, 08.04.2016 

[9] Kiesabbau Tagelswangen, Anschlussgleisanlage. Bauprojekt Technischer Bericht. 

BE 5651.100-01, Basler & Hofmann AG, 01.05.2017 

[10] Projekt Kiesgruben Tagelswangen, UVB Voruntersuchung Reptilien. Auftraggeber: 

Kies AG, FBB Unternehmen. Fornat AG, 20.10.2016  

                                                        
1 Bauphase = Bodenabtrag, Rekultivierung, Installationen / Betriebsphase = Kiesabbauphasen 
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3.  Ökologische Ersatzmassnahmen SBB 

3.1  Ist-/Ausgangszustand 

Gemäss SBB [8] fand die Begrünung der nördlich an die geplante Anschlussgleisanla-

ge angrenzende SBB-Böschung sowie der Versickerungsbecken 5 und 6 grösstenteils 

wie im LBP [6] beschrieben statt (vgl. Beilage 1).  

In Tabelle 1 sind diejenigen Lebensräume aus dem LBP aufgeführt, welche durch das 

Projekt Kiesgrube Tagelswangen baulich tangiert werden.  

 

Lebensraum-Nr. ge-
mäss LBP [6] 

 Lebensraum / Begrünung 

1  Magerwiese: 

Direktbegrünung autochthon (gemäss SBB [8] musste die Fläche je-

doch 2016 mittels UFA Wildblumen CH-G neu angesät werden, da die 

durchgeführte Schnittgutausbringung schlecht keimte) 

4  Hecken: 

Arten aus Tabelle 2 in Beilage 2  

6  Wald (Wiederaufforstung): 

Arten aus Tabelle 2 in Beilage 2  

7A  Waldsaum (Niederhaltung): 

Magerwiese Direktbegrünung autochthon, Arten aus Tabelle 2 in Bei-

lage 2 

7B  Waldsaum (Niederhaltung): 

Arten aus Tabelle 2 in Beilage 2  

  Einbringung von Steinlinsen und Wurzelstockhaufen 

Tabelle 1: Flächen ökologische Ersatzmassnahmen der SBB 

 

Gemäss den durch die Fa. Fornat durchgeführten Vegetationsaufnahmen 2016 [2] sind  

die oben genannten Flächen noch im Entwicklungsstadium und haben zum jetzigen 

Zeitpunkt ihre Zielvegetation noch nicht erreicht. Sie würden aber das Potential aufwei-

sen, sich in ungestörtem Zustand zu artenreicheren Flächen zu entwickeln. 

 

3.2  Bau- und Betriebsphase 

In Beilage 1 sind die durch das Projekt Kiesgrube Tagelswangen tangierten Flächen 

ersichtlich. Beilage 3 zeigt die während der Bau- und Betriebsphase generierten öko-

logischen Flächen. 

 

Die SBB-Böschung nördlich der geplanten Anschlussgleisanlage muss für deren Erstel-

lung angepasst werden. Auf einzelnen Streckenabschnitten findet ein Terrainabtrag, 

auf anderen ein Terrainauftrag statt (vgl. Abb. 1, Abb. 2). Bei einem Terrainabtrag wird 

die bestehende Böschung um ca. die Hälfte reduziert. Bei einem Terrainauftrag wird 

die bestehende Fläche erst um rund ein Drittel reduziert, dann aber soweit wieder auf-

Landschaftspflegerischer Begleit-
plan (LBP) 

SBB-Böschung nördlich der 

Anschlussgleisanlage 
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gebaut, dass die Böschung danach etwa doppelt so breit ist wie ursprünglich. Die Bö-

schungen sollen mager gestaltet (kiesig-sandiges Substrat, kein Humusauftrag) und 

mittels UFA-Wildblumenwiese Original CH-G  begrünt werden (UFA-Standardmischung 

regional anpassen). Für den Schutz der nicht durch das Projekt tangierten Böschung 

wird ein Abrollschutz installiert. 

 

 
Abb. 1: Schnitt Verladegleis mit Terrainauftrag (Quelle: Basler & Hofmann AG) 

 

 
Abb. 2: Schnitt Anschlussgleis mit Terrainabtrag (Quelle: Basler & Hofmann AG) 

 

Zusätzlich zur SBB-Böschung entstehen während der Bau- und Betriebsphase weitere 

neue Flächen, welche das Potential zu ökologisch wertvollen Lebensräumen haben.  

 

Für die Entwässerung der Veladeanlage wird ein neues Versickerungsbecken erstellt. 

_ Die Böschungen des neuen Versickerungsbeckens werden, wie schon die Böschun-

gen des Versickerungsbeckens 5 und 6, mit Hecken bepflanzt (Arten ersichtlich in 

Beilage 2). Vor der Pflanzung wird rund 15 cm Oberboden aufgetragen. 

_ Die Versickerungsfläche selber wird mit einer UFA-Wildblumenwiese feucht CH-G 

(10 g/m2) begrünt (UFA-Standardmischung regional anpassen). Der Substrataufbau 

des Versickerungsbeckens ist im technischen Bericht [9] zum Projekt Kiesgrube Ta-

gelswangen erläutert. 

 

Die Böschungen können mit einer UFA-Wildblumenwiese feucht CH-G begrünt werden 

(UFA-Standardmischung regional anpassen) - dies, da die Böschungen aufgrund des 

Neues Versickerungsbecken 

Böschungen südlich des neuen 
Anschlussgleises 
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nahen Waldes meist beschattet sind. Die Böschungen können mager (kiesig-sandig) 

oder humusiert angelegt werden. 

 

Tabelle 2 stellt die Bilanz an ökologischen Ersatzmassnahmen in der Bau- und Be-

triebsphase dar. Die Flächennummern beziehen sich auf Beilage 3. Eine qualitative 

Bewertung der tangierten Flächen fand nicht statt, da sich der Zielzustand noch nicht 

eingestellt hat. 

 
     Flächen 

ca. [m2] 

Flächen Nr. De-
tailkonzept 

 Lebensraum-Nr. 
gemäss LBP 

Lebensraum Lage Total 
vor Baube-
ginn 
 

Verlust 
 

Gewinn Total Bau- und 
Betriebsphase 

1  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-
schlussgleisanlage 

660 -330  330 

2  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-
schlussgleisanlage 

705 -235 +350 820 

3  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-
schlussgleisanlage 

470 -235  235 

4  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-

schlussgleisanlage 

1'080 -540  540 

5  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-

schlussgleisanlage 

1'080 -360 +540 1'260 

6  4 Hecken VB neu 0  +410 410 

7  VB Versickerungsflächen VB neu 0  +360 360 

8  - Magerwiese Südlich der Anschluss-
gleise 

0  +990 990 

Total     3'995 -1'700 +2'650 4'945 

        +950 

Tabelle 2: Zusammenstellung Eingriffe und Aufwertung ökologischer Ersatzlebensräume in der Bau- und 

Betriebsphase 

 

Es wird ersichtlich, dass in der Bau- und Betriebsphase zusätzlich rund 950 m2 Flächen 

geschaffen werden, welche ökologisch wertvoll gestaltet werden.  

 

Ergänzend zum Ersatz der Lebensräume müssen auch die bereits erstellten Klein-

tierstrukturen für Reptilien im Bereich der Fläche 7B und 1C (vgl. Beilage 1) ersetzt 

werden. Es handelt sich dabei um Wurzelstock- und Asthaufen sowie um Steinlinsen. 

Zielart ist hier die Zauneidechse. Besiedelt werden die Strukturen gemäss den Repti-

lienaufnahmen 2016 aber v. a. durch Mauereidechsen [10]. 

Die neuen Kleintierstrukturen (Wurzelstock- und Asthaufen) werden entlang der neuen 

SBB-Böschung, entlang des neuen Versickerungsbeckens sowie im Bereich der süd-

lich der Anschlussgleise gelegenen Böschung angelegt (vgl. auch Beilage 3). Sie sind 

möglichst frühzeitig zu gestalten, d. h. idealerweise eine Vegetationsperiode bevor die 

alten Strukturen abgeräumt werden. 
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3.3  Endzustand 

Nach Ende des Kiesabbaus – die gesamte Abbaudauer beträgt rund 26 Jahre - wird 

die Anschlussgleisanlage rückgebaut. Temporär gerodete Waldflächen werden wieder 

aufgeforstet. In die nördlich der Anschlussgleisanlage liegende, während der Bau- und 

Betriebsphase neu gestaltete SBB-Böschung muss vermutlich für den Rückbau nicht 

mehr eingegriffen werden. Die Böschung wird entsprechend beibehalten. Für die weite-

re Entwicklung der Böschung macht das durchaus Sinn, da sich die Vegetation inner-

halb von 26 Jahren sicher bereits etabliert haben wird. Das Versickerungsbecken sowie 

die Böschungen südlich der Anschlussgleise werden wieder rückgebaut und gehen 

verloren. Die Kleintierstrukturen innerhalb dieser Bereiche gehen ebenfalls verloren, 

werden aber im Bereich der rückgebauten Anschlussgleisanlage ersetzt. In Tabelle 3 

ist die Flächenbilanz in der Endphase dargestellt. 

 
     Flächen 

ca. [m2] 

Flächen Nr. De-
tailkonzept 

 Lebensraum-Nr. 
gemäss LBP 

Lebensraum Lage Total 
vor Baube-
ginn 
 

Verlust 
 

Gewinn Total Bau- und 
Betriebsphase 

1  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-
schlussgleisanlage 

660 -330  330 

2  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-

schlussgleisanlage 

705 -235 +350 820 

3  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-

schlussgleisanlage 

470 -235  235 

4  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-

schlussgleisanlage 

1'080 -540  540 

5  1A, 7A Magerwiese Nördlich der An-
schlussgleisanlage 

1'080 -360 +540 1'260 

6  4 Hecken VB neu 0  0 0 

7  VB Versickerungsflächen VB neu 0  0 0 

8  - Magerwiese Südlich der Anschluss-

gleise 

0  0 0 

Total     3'995 -1'700 +890 3'185 

        -810 

Tabelle 3: Zusammenstellung Eingriffe und Aufwertung ökologischer Ersatzlebensräume in der Endphase 

 

Es resultiert ein Verlust an ökologisch wertvollen Flächen im Endzustand von rund 

810 m2. Die Fläche ist im Rahmen der Neugestaltung der naturnahen Flächen zu er-

setzen. 
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4.  Pflege und Unterhalt der neuen Lebensräume 

Die neu gestalteten Lebensräume sollen, sowohl in der Bau- und Betriebsphase wie 

auch in der Endphase, wie folgt gepflegt werden: 

 

_ Magerwiesen (UFA-Wildblumenwiese Original CH-G) 

o Im Ansaatjahr erfolgt – soweit nötig – ein Säuberungsschnitt (je nach Nährstoff-

reichtum 0 – 2 Schnitte pro Jahr). 

o In den Folgejahren sind 1 bis höchstens 2 Schnitte pro Jahr notwendig. 

o Der beste Zeitpunkt für den ersten Schnitt ist Mitte bis Ende Juli. 

o Das Schnittgut auf der Fläche trocknen lassen und erst dann zusammennehmen 

und abführen. 

o In den ersten 2 Jahren ist der Grünunternehmer für die Pflegeschnitte zuständig. 

_ Hecken 

o Hecken sind in den ersten Jahren - wenn nötig - freizuschneiden. 

o In den Folgejahren ist eine periodische Heckenpflege vorzusehen. 

o Die Verantwortung für die Pflege ist noch zu regeln. 

_ Ruderalflächen 

o Die Ruderalflächen brauchen kaum Pflege; je nach Entwicklung müssen ab und 

zu Büsche entfernt werden. 

_ Invasive Neophyten 

o Der Neophytendruck im Gebiet ist sehr gross. V. a. entlang der Bahnlinie treten 

viele verschiedene Arten von Neophyten auf. Es ist daher zwingend notwendig, 

die neu angelegten Flächen regelmässig auf Neophyten zu kontrollieren und 

diese gezielt zu bekämpfen. 

o In den ersten 2 Jahren wird die Kontrolle und Bekämpfung der Neophyten durch 

den Grünunternehmer, danach durch den Grundeigentümer, die Kies AG oder 

SBB durchgeführt. 

 

 

5.  Erfolgskontrolle während der Betriebsphase 

Die Erfolgskontrollen bzgl. ökologischer Ersatzmassnahmen werden ausserhalb der 

SBB-Böschung durch die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich wahrgenommen. 

Als Zielarten gelten die Zauneidechse sowie die Charakterarten der Ziellebensräume. 
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Bild Quelle: Projekt Kiesgruben Tagelswangen - UVB Voruntersuchung Vegetation, Fornat AG, 31.10.2016
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Bild Quelle: Projekt Kiesgruben Tagelswangen - UVB Voruntersuchung Vegetation, Fornat AG, 31.10.2016
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1.  Ausgangslage 

Gemäss Fachstelle Naturschutz [1] des Kantons Zürich sind im Rahmen des Projekts 

Kiesgrube Tagelswangen während der Betriebsphase Wanderbiotope im Umfang von 

1 ha zu schaffen, welche sich in der Lage und Gestaltung mit fortschreitendem Kiesab-

bau ändern können, aber mind. 3 Jahre bestehen bleiben sollten. 

Die Wanderbiotope zählen zu den nicht staubenden Flächen (keine Betriebsfläche), 

was bedeutet, dass diese zusätzlich zu den Abbauclustern von 4 ha erstellt werden 

können (offene Fläche somit 4 ha plus 1 ha). Die Wanderbiotope müssen nicht schon 

in vollem Umfang zu Beginn des Abbaus bestehen, sollten aber im Laufe des Abbaus 

realisiert werden. 

 

 

2.  Grundlagen 

[1] Kiesgrube Tagelswangen. ALN – Fachstelle Naturschutz – Naturnahe Flächen. 

Protokoll Nr. 01_2016 vom 06.01.2016 

[2] Temporäre Gewässer für gefährdete Amphibien schaffen. Leitfaden für die Praxis. 

Pro Natura. 2014. 

[3] Praxismerkblatt Artenschutz – Kreuzkröte Bufo calamita. karch Koordinationsstelle 

für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz. 2010. 

[4] Praxismerkblatt Artenschutz – Geburtshelferkröte Alytes obstetricans. karch Koordi-

nationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz. 2010. 

[5] Praxismerkblatt Artenschutz – Gelbbauchunke Bombina variegata. karch Koordina-

tionsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz. 2011. 

[6] http://www.quarrylifeaward.de/artenvielfalt-abbaustaetten/typische-lebensraeume-

und-arten-abbaustaetten/offene-flaechen-mit 

[7] http://www.loetscher-kiesbeton.ch/Oekologie.html 

[8] Wildbienen fördern in Kiesgruben. Plattform Bienenzukunft, www. bienenzukunft.ch, 

Ch. Schüepp, Mai 2016 

 

 

3.  Zielarten Amphibien 

3.1  Amphibienvorkommen in den Einzugsgebieten 

In der näheren Umgebung des Gestaltungsplanperimeters liegen gemäss Natur- und 

Landschaftsschutzinventar 1980 fünf Schutzgebiete, für welche Faunaaufnahmen vor-

liegen (Abb. 1). Die Nachweise sind, ausser beim Schutzgebiet Blutzwis, schon ziem-

lich alt, was entweder darauf zurückzuführen ist, dass seither die entsprechenden Arten 

nicht mehr gesichtet wurden oder dass keine neueren Aufnahmen existieren, die ent-

sprechenden Arten aber evtl. noch vorkommen. Ausser dem Schutzgebiet Hinterberg 

befinden sich die Schutzgebiete ca. 2 km von den Kiesgruben entfernt. Alle fünf 

Schutzgebiete in der näheren Umgebung der Kiesabbaugebiete liegen südlich der 

Autobahn. 
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Abb. 1: Schutzgebiete Vogelholz, Lochrüti, Wollwisli, Hinterberg und Blutzwis (Natur- und Landschaftsschutz-
inventar 1980); rot = Abbauperimeter 

 

Bezüglich Reptilien und Amphibien wurden während der oben genannten Faunaauf-

nahmen (vgl. UVB, Anhang 15-11) folgende Arten in den Schutzgebieten festgestellt. 

 
Tabelle 1: Faunaaufnahmen im Einzugsgebiet der Kiesgruben Tagelswangen 

Schutzgebiet   Reptilien Amphibien  

Vogelholz  Bergeidechse Teichmolch 
Nördl. Kammmolch 

Bergmolch 

Grasfrosch 
Europ. Laubfrosch 

Erdkröte 

Hinterberg  Bergeidechse Grasfrosch 
Erdkröte 

 

Wollwisli  - Europ. Laubfrosch 

Erdkröte 
Bergmolch 

Grasfrosch 

Kreuzkröte 

Lochrüti  - Kreuzkröte 
Europ. Laubfrosch 

Geburtshelferkröte 
Fadenmolch 

Nördl. Kammmolch 

Bergmolch 
Erdkröte 

Grasfrosch 
Gelbbauchunke 

Blutzwis  - Bergmolch 
Kammmolch 

Fadenmolch 
Teichmolch 

Erdkröte 
Laubfrosch 

Wasserfrosch 
Grasfrosch 

 

3.2  Arten und ihre Lebensräume 

Die in Tabelle 1 unterstrichenen Amphibien eignen sich zur Förderung in Kiesgruben, 

da es sich dabei grösstenteils um Pionierarten handelt und eine Förderung dieser Arten 

in temporären Lebensräumen möglich ist. Die Abbaugebiete können optimale Lebens-

räume bilden, sofern genügend geeignete Gewässer in nicht allzu intensiv genutzten 

Bereichen bereitstehen. 

Beim Projekt Kiesgrube Tagelswangen werden als Zielarten Amphibien die Kreuzkröte 

(Bufo calamita), die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) und die Gelbbauchunke 

(Bombina variegata) definiert. Alle drei Arten sind auf der Roten Liste der gefährdeten 
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Amphibien der Schweiz (2005) als stark gefährdet verzeichnet. Die während der Be-

triebsphase zu erstellenden Wanderbiotope sollen gezielt auf die oben genannten Ar-

ten ausgerichtet werden. 

 

In Tabelle 2 sind die bevorzugten Wasser- und Landlebensräume der Kreuzkröte, der 

Geburtshelferkröte und der Gelbbauchunke dargestellt. 

 
Tabelle 2: Wasser- und Landlebensräume der Kreuz-, Geburtshelferkröte und Gelbbauchunke [3][4][5] 

Amphibienart  Lebensraum 
generell 

Lebensraum 
Wasser 

Lebensraum 
Land 

Kreuzkröte 
Bufo calamita 

 Dynamische, sich ver-
ändernde Lebensräume, 

besiedelt offene Pionier-
standorte mit temporä-

ren Gewässern. 
Sonnenexponierte 

Lagen. 

Nutzen immer wieder 
aufs Neue entstehende, 

temporär, wasserfüh-
rende, flache, vegetati-

onsarme Tümpel oder 
überschwemmte Flä-

chen an Seeufern 

Nutzen trocken-warmes 
Offenland, meist mit 

lockerem, sandigem 
oder kiesigem Unter-

grund (z. B. Ruderal-
standorte oder Brachen) 

Geburtshelferkröte 

Alytes obstetricans 

 Unterschiedliche, meist 

fischfreie Fortpflan-
zungsgewässer und 

versteckreiche, grabbare 
und gut besonnte Land-

lebensräume in unmit-
telbarer Nähe 

Vorzugswiese sonnen-
exponierte (SW bis SE) 

Nutzen kleine Tümpel 

bis grössere Weiher, 
stark bewachsen bis fast 

vegetationslos, sonnig 
bis schattig, stehend bis 

durchflossen, natürlich 
oder auch künstlich 

angelegt. 

Nutzen in unmittelbarer 

Nähe des Gewässers, 
genügend Versteckmög-

lichkeiten (z. B. Spalten, 
grabbares Bodensub-

strat, Hohlräume zwi-
schen Steinen oder 

Wurzeln) 

Gelbbauchunke 

Bombina variegata 

 Wanderfreudig und 

braucht Austausch zu 
anderen Vorkommen, 

dynamische Lebens-
räume, vegetationsarme, 

temporäre Kleingewäs-
ser 

Nutzen rasch erwär-

mende, vegetationsarme 
Kleingewässer, Wasser 

führende Fahrzeugspu-
ren, Suhlen, Gräben und 

Tümpel, meist nur von 
wenigen Quadratmetern 

Grösse. Gewässer 
sollten im Herbst und 

Winter trocken fallen. 

Nutzen struktrurreichen 

Wald oder Offenlandle-
bensraum mit Ver-

steckmöglichkeiten wie 
z. B. Steinen, Streu oder 

Totholz 

 

In Kiesabbaugebieten fühlen sich oft auch der Grasfrosch, die Erdkröte sowie der Berg- 

und Fadenmolch wohl; diese Arten werden während des Projekts Kiesgrube Tagels-

wangen jedoch nicht gezielt gefördert.  

 

 

4.  Zielart Wildbienen 

Felsgründe, steile Felswände und Rohböden in Abbaugebieten bilden einen Lebens-

raum für spezielle Tier- und Pflanzenarten. U. a. können an den Böschungen der Kie-

sabbaugebiete Wildbienen gefördert werden [6][7][8]. 
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5.  Gestaltung der Wanderbiotope 

Die nachfolgenden Ausführungen zur Lage und Gestaltung der zu realisierenden Wan-

derbiotope sind Vorschläge. Die Gestaltung der Wanderbiotope sollte von einem aus-

gewiesenen Amphibienspezialisten begleitet werden.  

 

5.1  Lage der Wanderbiotope 

Bei den Wanderbiotopen handelt es sich um temporäre Lebensräume, welche laufend 

dem fortschreitenden Kiesabbau angepasst werden müssen. Von Vorteil ist, wenn die 

Wanderbiotope nach Erstellung einige Jahre bestehen bleiben.  

Der erste Abbaucluster findet im östlichen Teil des Abbaugebiets "Rodig" statt. Hier soll 

auch das erste Wanderbiotop (= WB 1) zu liegen kommen, sobald die erste Kiesab-

bauphase soweit fortgeschritten ist, dass die Erstellung des Wanderbiotops auf Rohbö-

den möglich ist (vgl. Beilage 1). Die Fläche des WB 1 beträgt rund 0.3 ha exkl. angren-

zender Grubenböschung. Nördlich des WB 1 liegt das Versickerungsbecken 5 der 

SBB, welches von Hecken und Magerwiesen gesäumt wird. Zudem befindet sich der 

Wangenerwald sowie das Versickerungsbecken 6 der SBB in unmittelbarer Nähe zum 

geplanten WB 1. Die unterschiedlichen, an das WB 1 angrenzenden Lebensräume 

können von Amphibien als Rückzugsgebiet resp. Landlebensraum genutzt werden  

 

Als weitere Möglichkeit für die Erstellung von Wanderbiotopen kommt eine Fläche im 

Bereich des Abbaugebiets "Schoren" in Frage (= WB 2) (vgl. Beilage 2). Sie befindet 

sich südlich des geplanten Retentionsfilterbeckens der Gemeinde Illnau-Effretikon und 

hat eine Fläche von rund 0.4 ha exkl. angrenzender Böschung. Im Gebiet "Schoren" ist 

die Vernetzung zu umliegenden Landlebensräumen etwas weniger gut, da das Gebiet 

an intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen, die Autobahn und die Bahnlinie angrenzt. 

 

Das Abbaugebiet "Chäsen" liegt nördlich der Autobahn, alle Amphibien-Einzugsgebiete 

südlich. Ob die Einrichtung eines Wanderbiotops im Bereich des Abbaugebiets 

"Chäsen" sinnvoll ist, muss mit einem Amphibienspezialisten geklärt werden. 

 

Die effektive Lage, Grösse und Ausgestaltung der Flächen WB 1 und WB 2 kann zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv festgelegt werden. Die Lage ist laufend dem fort-

schreitenden Kiesabbau anzupassen. Es ist aber darauf zu achten, dass die Flächen 

rund 1 ha gross sind und einige Zeit bestehen bleiben.  

 

5.2  Gestaltung der Wanderbiotope 

Die nachfolgenden Beispiele zur Gestaltung von Wasser- und Landlebensräumen die-

nen der Förderung der definierten Zielarten Kreuzkröte, Gelbbauchunke und Geburts-

helferkröte. 

 

5.2.1  Zielarten Kreuzkröte und Gelbbauchunke 

Wasserlebensraum [3][4] 

_ Tümpelgruppen, welche von März bis September wenig befahren werden. 

_ Periodisch trockenfallend 

_ Bei der Kreuzkröte: durchgehend wasserführend während mind. 6-8 Wochen zwi-

schen April und August. 
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_ Bei der Gelbbauchunke: durchgehend wasserführend während mind. 8 Wochen 

zwischen April und August. 

_ Entlang genutzter Pisten, unter Böschungen mit Hangdruck, entlang von Förderbän-

dern 

_ Schaffung z. B. mit schweren Maschinen auf verdichtetem Boden 

_ Grundsätzlich mind. 2 Saisons vor der Aufhebung der Gewässer ausreichend Er-

satzgewässer und Landlebensräume in nächster Nähe schaffen 

 

Abb. 2 zeigt einige Beispiele für temporäre Wasserlebensräume, welche Kreuzkröten 

und Gelbbauchunken fördern können. 

 

  

  
Durch häufiges Befahren von unbefestigtem 
Boden mit schweren Fahrzeugen entstehen 
flache, vegetationsarme Gewässer. 

 

Im bereits abgebauten Bereich einer Grube ist ein 
flacher, sonniger Betonteich angelegt, welcher 
eine maschinelle Pflege erlaubt. 

  
In Abbaugebieten können Wanderbiotope z. B. 
unterhalb von Förderbändern und entlang von 
Wegen angelegt werden, wodurch der Betrieb 
kaum gestört wird. 
 

Neu erstellter, ablassbarer Flachweiher, mit Folie 
abgedichtet und wenig Wandkies überschüttet 

  
Temporär ausgeschiedener Bereich als 
Wanderbiotop in einem Abbaugebiet  

Mit Wasser gefüllte Fahrspuren können ideale 
temporäre Gewässer für Gelbbauchunken sein. 
 

Abb. 2: Beispiele für temporäre Lebensräume in Abbaugebieten (Bildquelle: [3][5]) 
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Landlebensraum [3][4] 

_ Kreuzkröte: Unterschlüpfe für Tagesaufenthalt und Winterruhe: grabbare, sandige 

und besonnte Böschungen, Stein-, Holz-, Asthaufen, Totholz, Wurzelstöcke, Stein-

platten, Hecken etc. 

_ Gelbbauchunke: in der Nähe der Laichgewässer z. B. Ruderalflächen, Rohbodenflä-

chen, Krautsaum, Waldrand, Buschgruppen, Wald mit Stein-, Wurzelstock- oder Ast-

haufen / Unterschlupfstruktur nach Möglichkeit direkt am Wasser z. B. Steine, Wur-

zelstock 

 

5.2.2  Zielart Geburtshelferkröte 

Wasserlebensraum [4] 

_ Permanent wasserführende Gewässer, in unmittelbarer Nähe zu Landlebensräumen 

_ Gewässer im Grundwasserbereich (im vorliegenden Projekt kaum machbar, da nicht 

in den Schwankungsbereich des Grundwassers eingegriffen werden darf), Gewässer 

auf staunassem Untergrund, Gewässer mit künstlicher Abdichtung – bei durchlässi-

gem Untergrund muss eine künstliche Abdichtung eingebaut werden. 

_ Gewässer können auch entlang von Wegen oder unterhalb von sonnigen Böschun-

gen angelegt werden. 

_ Falls Gewässer oder Landlebensräume für Geburtshelferkröten aufgehoben werden 

sollen, sind grundsätzlich mind. 2 Saisons vor der Aufhebung ausreichend Ersatzle-

bensräume in nächster Nähe zu schaffen. 

 

Abb. 3 zeigt zwei Beispiele für temporäre Wasserlebensräume, welche Geburtshel-

ferkröten fördern können. 

 

  

  
In Gruben finden sich häufig besonnte, lückig 
bewachsene und teilweise leicht rutschende 
Hangpartien. Idealerweise wird in unmittelbarer 
Nähe ein Gewässer angelegt. 

Die Geburtshelferkröte nutzt als 
Fortpflanzungsgewässer auch permanent 
wasserführende Sedimentationsbecken von 
Kiesgruben. Angrenzende besonnte und 
vegetationsarme Böschungen dienen als 
Landlebensraum. 
 

Abb. 3: Beispiele für temporäre Lebensräume in Abbaugebieten (Bildquelle: [4]) 

 

Landlebensraum [4] 

_ Sonnige Rohbodenstandorte oder Rutschhänge, steile und z. T. offene Böschungen, 

Geröllhänge, lückige Vegetation 

_ Gut besonnte Versteckmöglichkeiten wie z. B. Sand-, Stein- oder seltener auch 

Holzhaufen mit vielen engen Hohlräumen. 
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_ Als Überwinterungsquartier genutzte Strukturen müssen erdverbunden sein (d. h. 

unter die Bodenoberfläche reichen. 

 

5.2.3  Zielart Wildbienen 

Wildbienen mögen Steilhänge mit Süd- und Südostexposition auf welchen sandige 

oder tonige Substrate zu finden sind [6][7]. Sie brauchen trockenen Untergrund, mit 

Vorteil in der Nähe von blütenreichen Flächen (Wildblumenwiesen, Hecken und Sträu-

cher, Ruderalflächen). Als Niststrukturen dienen Abrisskanten, Sandhaufen oder Tot-

holzhaufen. 

All diese Strukturelemente und Vegetationstypen finden sich innerhalb oder im Nahbe-

reich des Projektperimeters der Kiesgrube Tagelswangen. 

 

 

6.  Pflege und Unterhalt der Wanderbiotope 

Die Pflege und der Unterhalt der Wanderbiotope werden durch die Kies AG durchge-

führt und von einem Amphibienspezialisten begleitet. Wichtig ist, ein Zuwachsen der 

Fortpflanzungsgewässer und Landlebensräume zu verhindern. Aufgrund des hohen 

Neophytendrucks in den angrenzenden Bereichen ist auch die Neophytenbekämpfung 

zwingend vorzunehmen. 

 

Die Durchführung des Unterhalts der Wanderbiotope ist in den Praxismerkblättern Ar-

tenschutz [3][4][5] genau beschrieben. 

 

 

7.  Erfolgskontrolle während der Betriebsphase 

Die Erfolgskontrollen innerhalb der Wanderbiotope resp. die Faunaaufnahmen während 

der Betriebsphase werden durch die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich wahr-

genommen. 
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Beilagen 

Beilage 1 Lage Wanderbiotop WB 1 (ungefähr) 

Beilage 2 Lage Wanderbiotop WB 2 (ungefähr) 
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Quelle: Projekt Kiesgruben Tagelswangen – UVB Voruntersuchung Reptilien. Fornat, 20.10.2016 

Untersuchungsperimeter Kartierung Reptilien 

 

Überblick über die kartierten Strecken (in orange dargestellt). In den Teilgebieten Chäsen und 
Schoren wurden die Waldränder kartiert, im Teilgebiet Schoren sowohl der Waldrand als auch die 
Bahnböschung. 

 

Kartierte Strecke zur Abschätzung des Wiederbesiedlungspotentials der Zauneidechse entlang der 
Südböschung im Teilgebiet "Schoren" wurde zusätzlich auch die potentiellen Einzugsgebiete 
"Wangenerwald" (gelbe Linie) und Anschlussgleise (gelbe Fläche) kartiert. 
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Quelle: Projekt Kiesgruben Tagelswangen – UVB Voruntersuchung Reptilien. Fornat, 20.10.2016 

Lage der künstlichen Verstecke 

 

Überblick über die Lage der künstlichen Verstecke im gesamten Untersuchungsperimeter 
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Quelle: Projekt Kiesgruben Tagelswangen – UVB Voruntersuchung Reptilien. Fornat, 20.10.2016 

Resultate der Reptilienkartierungen 

 

Untersuchungsgebiet Chäsen: Fundorte von Zauneidechsen (Lacerta agilis), in Rot dargestellt 

 

Untersuchungsgebiet Rodig: Fundorte von Zauneidechsen (Lacerta agilis), in Rot dargestellt, 
Fundorte Blindschleichen (Anguis fragilis), in Blau dargestellt 
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Quelle: Projekt Kiesgruben Tagelswangen – UVB Voruntersuchung Reptilien. Fornat, 20.10.2016 

Untersuchungsgebiet Schoren mit Einzugsgebiet: Fundorte von Zauneidechsen (Lacerta agilis), in Rot 
dargestellt, von Blindschleichen (Anguis fragilis), in Blau dargestellt und von Mauereidechsen, 
(Podarcis muralis), in Gelb dargestellt 
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Kanton Zürich
GIS-Browser (https://maps.zh.ch)

Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 17.01.2017 11:21:22

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.

Massstab 1:25000

Zentrum: [2692623.07,1252950.11]

Vogelholz
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Wildtierkorridore Kanton Zürich 1  

Stefan Suter – 05.05.2009 WildLife Solutions GmbH 

Objektblatt ZH 21 
 Wildtierkorridor: Bassersdorf 

 Objektnummer: ZH 21 

 Einstufung: national 

Zielarten: Dachs, Feldhase, Iltis, Luchs, Reh, Rothirsch, Wildschwein 

 Gemeinden: Bassersdorf, Lindau, Nürensdorf, Wangen-Brüttisellen 

 Aktueller Zustand: beeinträchtigt 

 Verbindung: Der Korridor ZH 21 verbindet das Zürcher Oberland mit dem Zürcher 
Unterland. Er liegt auf der Achse Voralpen – Mittelland. 

 Beschreibung: Der Korridor ZH 21 liegt zwischen Bassersdorf und Lindau. Die A1 
zerschneidet den Korridor im südlichen Teil. Die SBB Überführung 
über die A1 zwischen Rodig und Brünndlen ermöglicht den Wildtieren 
die Quereung der A1. Dieser Zangswechsel ist jedoch für Wildtiere 
ungeeignet wegen den hohen Zugsfrequenzen und der dreispurigen 
Bahnlinie. Die regionale Verbindungsstrasse «Neue 
Winterthurerstrasse» mit ihrem hohen Verkehrsaufkommen bildet ein 
weiteres für Wildtiere nur schwer zu passierendes Hindernis. Im 
nordöstlichen Arm des Korridors besteht auf der Lindauerstrasse ein 
Risiko für Wildunfälle. Im nordwestlichen Arm des Korridors bildet die 
Alte Winterthurstrasse mit ihrem hohen Verkehrsaufkommen sowie 
den Stützmauern und Leitplanken ein nur schwer überwindbares 
Hindernis. Auf der Eigentalstrasse besteht ein hohes Risiko für 
Wildunfälle. 

Erklärungen zur Übersichtkarte 

 Perimeter Wildtierkorridor: Grenzverlauf des Wildtierkorridors 

Leitstruktur: Hecken, Feldgehölze, Buntbrachen, Schilfstreifen, Gräben, 
Dämme 

Zwangswechsel: Nadelöhr bei der Durchquerung des Wildtierkorridors 

Barriere-I: Für Wildtiere nicht überwindbare Barrieren (Eingezäunte 
Hochleistungsstrassen, Maschendrahtzäune, Mauern, 
Felswände) 

Barriere-II: Für Wildtiere nur schwer überwindbare Barrieren (Strassen 
mit sehr hohem Verkehrsaufkommen DTV>10'000, stark 
befahrene Bahnstrecken) 

Barriere-III: Für Wildtiere gefährliche Barrieren (Strassen mit mittlerem 
bis hohem Verkehrsaufkommen DTV 2’500-10'000) 

Barriere-flächig-I: Für Wildtiere nicht überwindbare, flächige Barrieren (Weiden 
mit festinstallierte Maschendraht- oder Powerzäunen) 

Barriere-flächig-II: Für Wildtiere nur schwer überwindbare, flächige Barrieren 
(Weiden mit 2 elektrischen Drähten umzäunt) 

Bauzone: Überbaute, baureife und längerfristig baureife Zonen 

 Spezifische Massnahmen: Massnahmen zur Verbesserung der Durchlässigkeit des 
Korridors 
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Wildtierkorridore Kanton Zürich 3  

Stefan Suter – 05.05.2009 WildLife Solutions GmbH 

Problem- und Massnahmenkatalog 

Abkürzungen 
DTV: Durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen in Fahrzeuge pro Tag (0-24 Uhr) 
ZT: Züge pro Tag (0-24 Uhr) 
HLS: Hochleistungsstrasse 
HVS: Hauptverkehrsstrassen 
RVS: Regionale Verbindungsstrasse 
MDZ: Maschendrahtzaun (Maschenweite/Höhe) 

Nr. Problem Massnahmen 

1 HLS A1 (DTV 96086, Stand 2006) Wildtierquerung erstellen 

2 Zwangswechsel SBB Überführung über A1 Wildtierquerung erstellen 

3 Bahnlinie ZT600, 3 Spuren Wildtierquerung erstellen 

4 Hundesportplatz Hundesportplatz versetzen 

5 RVS Neue Winterthurerstrasse (DTV 12052, 

Stand 2007) 

Massnahmen gegen Wildunfälle 

6 Modellflugplatz Modellflugplatz versetzen 

7 RVS Lindauerstrasse (DTV 7714, Stand 

2006) 

Massnahmen gegen Wildunfälle 

8 RVS Alte Winterthurstrasse (DTV 8374, 

Stand 2007) 

Massnahmen gegen Wildunfälle 

9 Mauer 1m und Leitplanke Wildtierpassage erstellen 

10 RVS Eigentalstrasse Massnahmen gegen Wildunfälle 

11 RVS Bassersdorferstrasse Massnahmen gegen Wildunfälle 

12 Fehlende Leitstrukturen Leitstrukturen bei Juchen erstellen 

Anhang 15-12c
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Fallwild (2001-2008) 

1) Fallwild auf der A1. 3) Fallwild auf der Bahnlinie.

5) Fallwild auf der Neuen
Winterthurerstrasse.

7) Fallwild auf der Lindauerstrasse.

8) Fallwild auf der Alten Winterthurstrasse. 10) Fallwild auf der Eigentalstrasse.
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11) Fallwild auf der Bassersdorferstrasse.

Tierarten:   Reh   Fuchs  Dachs   Wildschwein  Andere 

1/2/3) Zwangswechsel über die A1 und 
dreispurige SBB-Linie. 

4) Hundesportplatz «Hundesport Effretikon &
Umgebung» im Warteraum.„ 

5) Regionale Verbindungsstrasse «Neue
Winterthurerstrasse» mit sehr hohem
Verkehrsaufkommen.

6) Modellflugplatz im Gerstenacher. 
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Stefan Suter – 05.05.2009 WildLife Solutions GmbH 

7) Regionale Verbindungsstrasse
«Lindauerstrasse» mit Wildwechsel.

8/9) Mauer bei der regionalen Verbindungs-
strasse «Bassersdorferstrasse» mit 
Wildwechsel. 

10) Regionale Verbindungsstrasse
«Eigentalstrasse» mit Wildwechsel.

11) Regionale Verbindungsstrasse
«Bassersdorferstrasse» mit Wildwechsel.

Anhang 15-12f



Fotodokumentation Landschaft 

Seite 1 von 2 

Rodig – Blick Richtung Westen Rodig – Blick Richtung Osten 

Versickerungsbecken 6 der SBB Versickerungsbecken 6 der SBB 

Chäsen – Blick Richtung Westen (geologisch / 
geomorphologisch Landschaftsschutzobjekt (Nr. 

101_106 Glazial geprägte From Vorwalden) 

Chäsen – Blick Richtung Süden 

Anhang 16-1a



Fotodokumentation Landschaft 

Seite 2 von 2 

Schoren – Blick Richtung Nordosten Schoren – Blick Richtung Osten 

Anhang 16-1b
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Bild Quelle: GIS Kt. Zürich / Plan-Nr.: A3 5651.110-3.6 / Basler & Hofmann / 21. März 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Waldfeststellung
1:5‘000

Anhang 14-2

Legende Projekt

Gestaltungsplanperimeter

Kiesabbauperimeter

Anschlussgleisanlage

Anschlussgleise

Erschliessungsstrassen

Förderbänder

Legende GIS Kt. Zürich

Bild Quelle: geomap.admin.ch / Plan-Nr.: A3 5651.110-3.7 / Basler & Hofmann / 28. März 2017 / FNY, NAB

Kiesgrube Tagelswangen
Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS)
1:7‘500
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